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Eine Bitte 

 
 

Den Dank, der an dieser Stelle üblicherweise BetreuerInnen, Gesprächs- und 

InterviewpartnerInnen, Familienangehörigen, StudienkollegInnen und sonstigen BeraterInnen 

ausgesprochen wird, will ich all diesen Personen nicht verweigern, sondern vielmehr in 

persönlicher Form am geeigneten Ort zum geeigneten Zeitpunkt ausdrücken. 

 

Dennoch will ich diese erste Seite meiner Diplomarbeit nützen, um – letztlich auch als eine 

Form von Dank – die Bitte meiner Interviewpartnerin Vera, die damit auch die Meinung aller 

anderen ausdrückt, an meine Leserinnen und Leser weiterzugeben: 

 

„Sagen Sie Ihren Leuten, bitte, dass wir, das tschetschenische Volk, in den letzten 

Jahren unter Gewalt und Willkür sehr gelitten haben und es keine tschetschenische 

Familie gibt, die keine Opfer zu beweinen hat.  

Sagen Sie Ihren Leuten, bitte, dass wir, die Tschetscheninnen und Tschetschenen, 

nicht gewalttätig und kriminell und nicht von Natur aus aggressiv sind.  

Wir schämen uns für Mitglieder unseres Volkes, die hier in Österreich Verbrechen 

begehen und bemühen uns, sie davon abzuhalten und auf sie einzuwirken. Aber 

bitte, verurteilen Sie uns nicht alle, wenn einige wenige von uns die 

österreichischen Gesetze nicht befolgen. 

Wir danken dem österreichischen Staat für den Schutz, den er uns bietet, und die 

Hilfe beim Aufbau eines neuen Lebens. Wir bemühen uns, die deutsche Sprache zu 

erlernen, unsere Kinder zu guten Menschen zu erziehen, wie alle anderen 

Menschen in diesem Land zu arbeiten und gute Beziehungen zur österreichischen 

Bevölkerung aufzubauen.“ 
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1. Einleitung  

 

Die Existenz der Tschetschenischen Republik mit der Eigenbezeichnung Hoxçiyn Respublika 

ist erst im Zusammenhang mit den beiden Kriegen zwischen der Tschetschenischen Republik  

und der Russischen Föderation 1994-1996 und 1999-2000 ins öffentliche Bewusstsein der 

westeuropäischen Staaten gelangt. Vor allem nach dem zweiten Krieg haben viele 

Tschetscheninnen und Tschetschenen in Westeuropa Schutz vor Verfolgung, Folter und 

kriegerischen Auseinandersetzungen gesucht. In Österreich stellen die anerkannten 

Flüchtlinge und AsylwerberInnen aus Tschetschenien inzwischen eine sehr große Gruppe dar.  

Wir leben in einer Großstadt Tür an Tür mit Menschen, von denen wir fast nichts wissen und 

das wenige Wissen besteht oft in unhinterfragten Vorurteilen. Deshalb widme ich mich in 

meiner Diplomarbeit im Fach Kultur- und Sozialanthropologie der Tschetschenischen 

Republik, konzentriere mich auf den wichtigen Bereich des Familienrechts und stelle meine 

Arbeit in einen rechtsanthropologischen Kontext.  

Ich hoffe, durch meine empirische Forschung und meine Literaturrecherche einen Beitrag zu 

einem größeren Verständnis für einen Teilbereich der tschetschenischen Kultur leisten zu 

können. Ein solches Verständnis scheint mir wichtig, um ein friedvolles Zusammenleben 

zwischen der österreichischen Bevölkerung und den tschetschenischen Flüchtlingen zu 

ermöglichen. 

 

1.1. Aufbau der Arbeit  

 

In dieser Einleitung lege ich den Aufbau der Arbeit, meinen persönlichen Bezug zum Thema, 

die Forschungsfrage sowie den aktuellen Forschungsstand über das Thema dar. 

 

Im zweiten Kapitel beschreibe ich die von mir verwendeten wissenschaftlichen Methoden zur 

Sammlung und Auswertung des Datenmaterials, stelle die Wahl der InterviewpartnerInnen 

dar und gehe auf formale Aspekte ein.  

 

Das dritte Kapitel ist den für das Verständnis dieser Arbeit erforderlichen 

Kontextinformationen gewidmet. Darin gebe ich einen kurzen Überblick über die Geographie 

Tschetscheniens, über die Bevölkerungsstruktur sowie über die wirtschaftlichen Grundlagen. 

Es folgen Ausführungen über das Familienrecht prägende Bereiche wie Geschichte und 

Entwicklung des Islam, eine Auseinandersetzung mit den Formen der sozialen Organisation 
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und Familienstrukturen unter besonderer Berücksichtigung der tschetschenischen 

Besonderheiten tsa und teip sowie ein Einblick in die Rollenbilder in der tschetschenischen 

Gesellschaft. 

 

Im vierten Kapitel beschreibe ich den theoretischen rechtsanthropologischen Rahmen, in den 

ich meine Arbeit über das pluralistische System des tschetschenischen Familienrechts 

einbette. Ich setze mich unter dem Titel Recht und Rechtspluralismus mit den Begriffen 

Recht, Rechtspluralismus, Rechtsquellen und Familienrecht auseinander.  

 

Im fünften Kapitel beschreibe ich, wie ich konkret zu meinen Daten gelangt bin, d.h. mit 

welchen Personen ich welche Interviews geführt habe, und gehe dann auf die 

Rechtsentwicklung sowie das derzeit in Tschetschenien geltende Familienrecht in den drei im 

Titel der Arbeit genannten Bereichen ein: Russisches Recht, Schariarecht und Adat. Nach 

einer Beschreibung der gewählten Rechtsbereiche werden die zentralen Bestimmungen in 

ihrer für Tschetschenien relevanten Ausgestaltung im Bereich von Eheschließung, 

vermögens- und unterhaltsrechtlichen Bestimmungen während der Ehe, Scheidung, Obsorge 

und Erbrecht einander gegenübergestellt. In der darauffolgenden Analyse werden die 

Rechtsordnungen und das pluralistische Rechtssystem in Tschetschenien in Verknüpfung mit 

den theoretischen Ausführungen analysiert. 

 

Im sechsten Kapitel werden die Forschungsergebnisse zusammengefasst und auf dieser 

Grundlage die Forschungsfragen beantwortet. Ich führe meine Gedanken über mögliche 

rechtliche Entwicklungen in Tschetschenien sowie weitere wissenschaftliche Forschungen 

aus. 

 

Den Abschluss bilden das Quellenverzeichnis, gegliedert nach Bibliographie, juristischen 

Grundlagen, im Internet publizierten Artikeln, Internetressourcen und Interviews, sowie eine 

Landkarte von Tschetschenien, ein abstract in deutscher und englischer Sprache und ein 

kurzer Lebenslauf. 

 

1.2. Persönlicher Zugang zum Thema 

 

In meiner langjährigen Berufslaufbahn als Gerichtsdolmetscherin für die russische Sprache 

habe ich seit über 30 Jahren Kontakte mit BürgerInnen der UdSSR bzw. seit 1991 mit 
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Angehörigen der Russischen Föderation und anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die 

aus den verschiedensten Gebietes dieses riesigen Landes stammen.  

 

Seit dem Jahr 2005 arbeite ich auch als Dolmetscherin für den Verein Hemayat 

(Betreuungszentrum für Kriegs- und Folterüberlebende), bei dem ich regelmäßig 

Psychotherapien für traumatisierte Flüchtlinge dolmetsche, vor allem für tschetschenische 

Frauen, die sich um psychologische Hilfe an uns wenden. Bei den Therapiesitzungen 

schildern die KlientInnen nicht nur ihre traumatischen Erlebnisse, sondern gewähren uns auch 

Einblicke in ihre Kultur. Daher habe ich im Rahmen meines Studiums der Kultur- und 

Sozialanthropologie begonnen, mich mit der tschetschenischen Kultur auseinanderzusetzen 

und möchte mich auch in meiner Diplomarbeit diesem interessanten Land widmen. 

Ein zentrales Thema in den Erzählungen der tschetschenischen KlientInnen von Hemayat, in 

den Gerichtsfällen und Asylverfahren, in denen ich gedolmetscht habe und dolmetsche, ist die 

Familie und die Gestaltung der familiären Beziehungen. Dabei wurde mir bewusst, dass in der 

Tschetschenischen Republik, in der offiziell nur das Recht der Russischen Föderation gilt, 

familienrechtliche Angelegenheiten sehr häufig nach anderen rechtlichen Normensystemen 

entschieden werden. Mit diesem Phänomen setze ich mich in meiner Diplomarbeit 

auseinander. 

 

1.3. Die forschungsleitende Fragestellung 

 

Nach den Erzählungen vieler tschetschenischer Flüchtlinge werden familiäre Angelegenheiten 

oft nicht nach den Gesetzen der Russischen Föderation, sondern nach den Regeln der Scharia, 

dem religiösen Gesetz des Islam, oder dem Adat, dem in Tschetschenien angewendeten 

Gewohnheitsrecht, geregelt. Auf dieser Hypothese baue ich meine Arbeit auf und entwickle 

daraus meine Fragestellung. 

 

In meiner Forschungsarbeit setze ich mich mit der Koexistenz verschiedener 

Rechtsordnungen in Tschetschenien auseinander. Ich beziehe mich dabei auf die zentralen 

Bereiche, die eng mit familiären Beziehungen verknüpft sind. 

 

Meine Forschungsfragen lauten: 

1. Nach welcher Rechtsordnung werden familienrechtliche Angelegenheiten in 

Tschetschenien in der Praxis geregelt? 
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2. Wer entscheidet darüber, wie familienrechtliche Angelegenheiten geregelt werden und 

aus welchen Gründen? 

3. Werden die Regelungen familienrechtlicher Angelegenheiten akzeptiert? 

4. Was tun TschetschenInnen im Konfliktfall?  

5. Auf welchen Informationsstand gründet sich Akzeptanz oder Nichtakzeptanz der 

Entscheidungen? 

 

1.4.  Forschungsstand 

 

Die Kontextinformationen als Grundlage für diese Arbeit sind, soweit sie erforderlich sind, 

ausreichend erforscht. Auf der Suche nach Informationen über das geltende und das 

angewendete Recht, im Besonderen das Familienrecht, gibt es allerdings sehr wenig Literatur. 

Sie können zum Teil nur Randbemerkungen entnommen werden. 

Es wurden in den letzten Jahren mehrere Arbeiten über Tschetschenien verfasst, nicht aber im 

Bereich des Familienrechts. Auf vergleichbare empirische Studien oder 

sozialwissenschaftliche Analysen mit ähnlichen Forschungsfragen bin ich bei meinen 

Recherchen nicht gestoßen. 

 

Zum Thema Rechtspluralismus liegen rechtsethnologische Studien vor, deren territorialer 

Schwerpunkt in Indonesien, Mittelasien und Nordkaukasus liegt. Die Ausführungen von Irina 

Babič über den Nordkaukasus beziehen sich im Besonderen auf den nordwestlichen und den 

zentralen Kaukasus. Für meine Arbeit von Bedeutung sind die jeweiligen allgemeinen 

Schlussfolgerungen der einzelnen Studien. Über den Rechtspluralismus in Tschetschenien 

sind mir keine wissenschaftlichen Werke bekannt. 

 

Nach diesem allgemeinen Überblick über die vorliegende Arbeit gehe ich auf die Methoden 

ein, mit deren Hilfe ich zu meinen Forschungsergebnissen gekommen bin.  

 

 

2.  Methode 

 

Methodisch liegen dieser Arbeit vor allem zwei Vorgehensweisen zur  Erlangung des 

Datenmaterials zugrunde: die Literaturrecherche und die Führung von qualitativen Interviews. 

Zusätzlich fließen in die Arbeit Beobachtungen in meinem beruflichen Umfeld und informelle 
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Gespräche bei einem Bayram-Fest und einer tschetschenischen Hochzeit ein, die in 

Feldnotizen festgehalten sind. 

Im Anschluss an die Beschreibung dieser Methoden und die Vorstellung der 

InterviewpartnerInnen werden formale Aspekte erläutert. 

 

2.1.  Literaturrecherche 

 

Zur Erarbeitung der Kontextinformationen über Tschetschenien ziehe ich wissenschaftliche 

Literatur über Geschichte, Kultur und Recht von Tschetschenien in deutscher, englischer und 

russischer Sprache heran. Im letzten Jahrzehnt wurden einige Bücher geschrieben, die sich 

zwar in ihren jeweiligen Hauptteilen vor allem mit den beiden Kriegen zwischen der 

Russischen Föderation und der Tschetschenischen Republik, den Kriegsfolgen und 

Menschenrechtsverletzungen beschäftigen, in ihren einführenden Teilen aber zum Teil die 

von mir benötigten Kontextinformationen beinhalten. Erst in den letzten Jahren erschienen 

auch Werke, die sich mit der tschetschenischen Kultur und den Menschen befassen, wobei die 

rechtliche Situation zumeist nur am Rande erwähnt wird.  

 

Das vierte Kapitel basiert auf rechtsanthropologischer Literatur u.a. von John Griffiths, Franz 

und Keebet von Benda-Beckmann, Michael Kemper/Maurus Reinkowski und René Kuppe, 

die sich mit Rechtspluralismus und dem Verhältnis von Gewohnheitsrecht, religiösem und 

staatlichen Recht beschäftigen. 

  

Im fünften Kapitel wird zum Teil ebenfalls auf wissenschaftliche Literatur über 

Tschetschenien zurückgegriffen, soweit sie verfügbar ist. Vor allem aber werden die 

Ergebnisse der empirischen Forschung, die in der Folge dargestellt wird, ausgewertet. 

 

Neben der gedruckten Literatur ist das Internet eine reiche Informationsquelle, die auch den 

Zugang zu russischen Quellen erleichtert. Internetquellen sind oft aktueller, weil Bücher zu 

ihrem Erscheinungszeitpunkt manchmal schon veraltet sind. Bei Internetquellen ist die 

Zuverlässigkeit zu prüfen, vor allem russische und tschetschenische Quellen sind „oftmals 

ideologisch gefärbt, propagandistisch und selektiv“ (Schumann 2007:  8). Dies erschwert den 

Zugang zu vertrauenswürdigen Informationen. 
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2.2. Interviewführung 

 

Die zweite Informationsgrundlage stellen die qualitativen Interviews dar, die ich geführt habe, 

und deren Daten ich durch qualitative Forschungsmethoden auswerte. 

 

Als grundlegende Form für die Interviewführung habe ich teilstrukturierte Interviews nach 

Christel Hopf gewählt. Sie erschienen mir für meinen Forschungszweck am geeignetsten, 

weil sie „in ihren Frage- oder Themenvorgaben – dem Gesprächsleitfaden – sehr ausführlich 

oder sehr knapp sein können“ (Hopf 1995: 177). Dadurch hatte ich die Möglichkeit, die 

Gespräche in die von mir gewünschte Richtung zu lenken, ohne die Erzählungen einzuengen 

und die Offenheit für alle Aspekte zu bewahren. Mir war wichtig, dass die 

InterviewpartnerInnen gezielt über familienrechtliche Entscheidungen und deren Folgen 

sprechen, wollte dabei aber den Befragten die Möglichkeit geben, „ihre Ansichten und 

Erfahrungen frei artikulieren“ (Hopf 1995: 177) zu können. Zugleich konnte ich bei dieser 

Interviewform „die im Leitfaden vorgegebenen Fragen nach eigenem Ermessen und nach 

Einschätzung des theoretischen Anliegens […] durch klärende Nachfragen ergänzen und 

Gesichtspunkte aufgreifen, die von den Befragten unabhängig vom Gesprächsleitfaden in die 

Interviewsituation eingebracht“ (Hopf 1995: 177) wurden.  

Die bei den Interviews erhaltenen Daten wertete ich nach dem Verfahren der qualitativen 

Inhaltsanalyse von Philipp Mayring aus. Dabei wählte ich die Grundform der 

zusammenfassenden Inhaltsanalyse: „Hier wird das Material so zu reduzieren versucht, daß 

die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, aber ein überschaubarer Kurztext entsteht.“ 

(Mayring 1995: 211).  

 

Die meisten Interviews wurden in russischer Sprache geführt und auf Tonband aufgezeichnet, 

gegebenenfalls von mir übersetzt und in deutscher Sprache transkribiert. Die Interviews mit 

InterviewpartnerInnen, die eine Aufzeichnung nicht wünschten oder wo dies aufgrund der 

örtlichen Gegebenheiten nicht möglich war, sowie die informellen Gespräche wurden von mir 

während des Gesprächs händisch mitgeschrieben, gegebenenfalls übersetzt und auf Computer 

übertragen. Feldnotizen wurden sofort nach den jeweiligen Ereignissen angefertigt. 

Die Sprache kann das Gesagte nur als schriftliches Transkript wiedergeben. Ich habe 

versucht, auch Seufzen, Lachen, Lauter- und Leiserwerden, Weinen und starre Blicke, Gestik 

und Mimik in die Arbeit aufzunehmen und zu bewerten, wenngleich mir bewusst ist, dass 

dieser große Interpretationsraum auch eine bedeutende Fehlerquelle darstellt. 
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Die Inhalte der Interviews fließen in die gesamte Arbeit ein. Sie dienen in den 

Kontextinformationen für Ergänzungen oder Bestätigungen. Vor allem aber sprechen die 

Stimmen meiner InterviewpartnerInnen im fünften Kapitel.  

Die Ergebnisse der Interviews, die ich mit den TschetschenInnen über ihre persönlichen 

Erfahrungen mit familienrechtlichen Angelegenheiten in den verschiedenen Bereichen sowie 

über ihr Wissen darüber geführt habe, werden im Kapitel 5.6. gemäß den in Kapitel 4 

dargelegten theoretischen Analyseansätzen analysiert.  

 

2.3. InterviewpartnerInnen 

 

Ich spreche in der Folge von zwei Personengruppen, auf deren Aussagen ich mich beziehe.  

 

Erstens Interviewpartnerinnen: Das sind tschetschenische Flüchtlingsfrauen, die ich zu ihren 

persönlichen Erfahrungen und ihrem Wissen befragt habe. Ich hatte mich dazu entschieden, 

nur Frauen zu diesem Thema zu interviewen, da erstens der Zugang für mich als Frau zu 

Frauen leichter ist, zweitens Frauen eher bereit sind, mit Außenstehenden über 

Familienangelegenheiten zu sprechen als Männer und weil drittens die Sichtweise von Frauen 

und Männern in diesem Bereich so unterschiedlich ausfallen könnte, dass die Erörterung 

beider Gruppen den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.  

Eine weitere Entscheidung bei meinem methodischen Vorgehen war die Wahl von 

Interviewpartnerinnen, die in Österreich in der Diaspora leben. Aus politischen Gründen ist es 

derzeit nicht möglich, Tschetschenien zu bereisen und dort Forschungen anzustellen. Auch 

dieser Umstand wird zu berücksichtigen sein, da sich der Blick auf Begebenheiten aus dem 

eigenen Umfeld durch eine Ortsveränderung, die in den gegebenen Fällen dramatische 

Ursachen hat, stark verändern kann.  

 

Zweitens ExpertInnen: Das sind Personen aus Österreich, Rußland und Tschetschenien, die 

sich in ihrer beruflichen Tätigkeit mit Tschetschenien auseinandersetzen und über ein 

entsprechendes ExpertInnenwissen verfügen, einen größeren Überblick über die aktuelle 

Situation in Tschetschenien haben und diese mehr von außen betrachten oder zu einem 

bestimmten Thema Auskunft geben können. Zu dieser Gruppe gehören auch zwei 

tschetschenische Männer, die ich wegen ihrer besonderen Sachkenntnisse zu speziellen 

Themen interviewt habe, und zwar ein Imam, der mir über das Schariarecht in seiner für 
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Tschetschenien gültigen Ausgestaltung Auskunft gab, sowie ein tschetschenischer Jurist, ein 

Experte für das tschetschenische Familienrecht.   

 

Zur Unterscheidung der beiden Gruppen spreche ich von Interviewpartnerinnen und 

ExpertInnen, obwohl natürlich auch die ExpertInnen InterviewpartnerInnen sind. 

 

2.4. Formale Aspekte 

 

Russische Eigennamen werden in der in der Quelle selbst benutzten oder der sonst 

gebräuchlichen Schreibweise ins lateinische Alphabet übertragen. Kulturspezifische russische 

oder tschetschenische Ausdrücke werden nach den Regeln der deutschen Duden-

Transkription wiedergegeben, kursiv gesetzt und klein geschrieben, aber nicht übersetzt. 

Manche Begriffe werden in der Literatur mit unterschiedlichem grammatikalischen 

Geschlecht und unterschiedlicher Schreibweise verwendet, wobei ich mich jeweils für die 

häufiger verwendete Variante entschieden habe. Dadurch kann es zu Ungereimtheiten bei 

wörtlichen Zitaten kommen. 

 

In meiner Arbeit verwende ich eine gendergerechte Sprache, die ich durch Verwendung des 

Binnen-I ausdrücke. In einer patriarchalen Gesellschaft gibt es viele Vorgänge, die sich 

ausschließlich auf Männer beziehen. In diesen Fällen wird nur die männliche Form verwendet 

und bedeutet dann auch, dass nur Männer gemeint sind. Auch die russischsprachigen 

Interviewpartnerinnen sprachen nur in der männlichen Form, die auch so wiedergegeben 

wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine dem Binnen-I vergleichbare Konstruktion in der 

russischen Sprache nicht existiert und die längere – männliche plus weibliche – Form sich 

auch in russischen Gesetzestexten nicht durchgesetzt hat.  

 

Nach diesen Ausführungen über Inhalt und Zweck dieser Arbeit sowie den dabei verwendeten 

Methoden und Vorgehensweisen gebe ich grundlegende Informationen über Tschetschenien, 

die das zentraleThema, das Familienrecht, besser verständlich machen sollen. 
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3.  Allgemeine Kontextinformationen über Tschetschenien  

 

„The tragedy of the Chechens is that the world simply does not know us.“ 
(Bisultanov 2007) 

 
 

Es ist einfach und üblich, Klischees auszusprechen und zu glauben, und das gesamte 

tschetschenische Volk für gewalttätig, fundamentalistisch und terroristisch zu halten. 

Wesentlich schwieriger ist es, sich ein Bild von den tatsächlichen Gegebenheiten in 

Tschetschenien, von den Menschen und ihren Problemen zu machen.  In diesem Kapitel gebe 

ich einen kurzen Überblick über einige Bereiche der tschetschenischen Kultur und zeige auf, 

wie komplex geographische, demographische, historische, religiöse, gesellschaftliche und 

rechtliche Strukturen in ihrer Verknüpfung zusammenwirken.  

  

3.1. Geographische Gegebenheiten 

 

Die Tschetschenische Republik ist ein Subjekt der Russischen Föderation und hat eine Fläche 

von 15.647 km².  Sie grenzt im Süden an Georgien, im Osten an Dagestan, im Westen an 

Inguschetien und Nordossetien-Alanien sowie im Norden an die Region Stawropol (vgl. URL 

1). 

Die Hälfte des Territoriums liegt in der Ebene im Norden, fast ein Drittel der Fläche ist von 

Hügeln bedeckt, 11 % von Bergen in der Höhe von 1.200 bis 2.400 m und 8 % von bis zu 

4000 m hohen Bergen im Süden (vgl. Malek 2008: 32). 

Naturgemäß wirkt sich das Leben in den schwer zugänglichen Bergregionen im Kaukasus im 

Süden und im Tiefland des Nordens unterschiedlich auf  Bevölkerung und Sozialorganisation, 

Wirtschaft und Kultur aus.  

 

3.2. Bevölkerung 

 

„Die Tschetschenen sind eines der ältesten Völkern des Nordkaukasus und das größte Volk 

der Region.“ (Götz/Halbach 1994: 332). 

1992 hatte Tschetschenien 1,309.000 EinwohnerInnen (vgl. Klutschewsky 2005: 294), laut 

Volkszählung 2002 leben in Tschetschenien 1,031.647 Menschen, davon sind knapp 94 % 

TschetschenInnen, etwas über 3 % RussInnen und weniger als 1 % KumykInnen. Die vielen 

Minderheiten, die früher in Tschetschenien lebten, wie die inguschetische, die armenische, die 
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ukrainische sowie größtenteils die russische Minderheit haben das Land aufgrund der Kriege 

und der schlechten Lebensbedingungen weitgehend verlassen. (vgl. URL 1). 

Über die Zahl der Opfer der kriegerischen Auseinandersetzungen und der Säuberungen gibt es 

keine verlässlichen Angaben, da die offiziellen Zahlen des russischen Innenministeriums stets 

weit unter jenen der NGOs liegen. Die Volkszählung von 2002 zeigt eine Zahl ethnischer 

TschetschenInnen auf, die über der vor Ausbruch des ersten Tschetschenienkrieges liegt. Die 

Gesellschaft für bedrohte Völker verweist diese Angaben daher in den „Bereich der 

russischen Propaganda“ (Schumann 2007: 12). 

 

Nach Martin Malek werden die BergbewohnerInnen des Kaukasus von den BewohnerInnen 

der nördlichen Ebenen und der Städte als „wild, ungebildet, grausam und arrogant“ 

bezeichnet. Umgekehrt gelten die FlachländerInnen, die Jahrhunderte lang Seite an Seite mit 

RussInnen gelebt haben, bei der nördlichen Bevölkerung als „zu rational“, als „Feiglinge“ und 

vom wirklichen Tschetschenentum weit entfernt. (vgl. Malek 2008:  33). 

Nach offiziellen Angaben aus dem Jahre 1989 leben 24 % der tschetschenischen Bevölkerung 

in Städten. 

 

3.3. Wirtschaftliche Grundlagen 

 

Der flache Norden des Landes ist mit seinen Schwarzerdeböden ein ertragreiches 

Landwirtschaftsgebiet, das bis zum ersten Tschetschenienkrieg nicht nur sich selbst mit 

Getreide, Obst, Gemüse und Fleisch versorgte, sondern auch in andere Regionen Rußlands 

exportierte. Außerdem wurden Lebensmittel und Wein erzeugt und „schwefelhaltige 

Mineralwasserquellen sorgten für den Besuch von Kurgästen“ (Klutschewsky 2005: 294). 

Durch die Verwüstungen, die die Kriege im Land angerichtet haben, und den Mangel an 

Landwirtschaftsmaschinen ist die Versorgungslage der tschetschenischen Bevölkerung mit 

Lebensmitteln heute äußerst schwierig. In den ersten Nachkriegsjahren betrieben viele Frauen 

Einzelhandel und sicherten dadurch ihren Familien das Überleben. Heute lebt ein Großteil der 

Bevölkerung, vor allem wegen der hohen Arbeitslosigkeit, von Subsistenzwirtschaft. 

Praktisch jede tschetschenische Familie, egal, ob sie in der Stadt oder am Land lebt, hat ein 

kleines Stück Land zur Selbstversorgung (vgl. Interview mit Elvira). 

Neben der Landwirtschaft ist Tschetschenien vor allem wegen der großen Erdölvorräte von 

wirtschaftlicher Bedeutung. Vor den Kriegen wurde in Tschetschenien Öl gefördert und 

verarbeitet, Erdölförderanlagen wurden hergestellt. Bis in die jüngste Zeit stammten neunzig 
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Prozent des in der Sowjetunion erzeugten Flugzeugtreibstoffs aus Tschetschenien (vgl. 

Petersen 2009: 38). Da die Förderanlagen in den beiden Tschetschenienkriegen zum Großteil 

zerstört wurden, liegt auch dieser Wirtschaftszweig weitgehend brach, wird aber seit dem Jahr 

2000 unter russischer Kontrolle bzw. unter der Kontrolle von Ramsan Kadyrow allmählich 

wieder aufgebaut.   

 

Ein Großteil der wirtschaftlichen Wiederaufbauhilfe aus Moskau versickerte in den dunklen 

Kanälen der Korruption, so dass man bis heute noch nicht von normalen Lebensverhältnissen 

sprechen kann. Die mangelnde Rechtsstaatlichkeit hemmt ebenfalls den wirtschaftlichen 

Aufstieg des Landes (vgl. URL 5). Laut André Widmer ist allerdings eine leichte 

Verbesserung der Lebensumstände spürbar (vgl. URL 13).  

 

3.4.  Geschichtlicher Abriss 

 

Dieser Überblick über die tschetschenische Geschichte soll aktuelle Zusammenhänge, wie 

etwa das Verhältnis zwischen Rußland und Tschetschenien, verständlich machen. Ich stelle 

die geschichtlichen Ereignisse in Tschetschenien seit dem 18. Jh. in groben Zügen dar und 

stütze mich dabei vor allem auf die Ausführungen von Johannes Rau, Thomas de Waal, 

Valery Tishkov und Amjad Jaimoukha.  

An den Beginn der Ausführungen stelle ich die Anmerkung Jaimoukhas, dass die Geschichte 

Tschetscheniens nicht mit der Eroberung durch die Russen beginnt, weil die WainachInnen 

schon seit Tausenden von Jahren den Kaukasus bewohnen (vgl. Jaimoukha 2005: 2). Es ist 

allerdings sehr wenig über Tschetschenien vor der Konfrontation mit Rußland bekannt, weil 

sowohl unter russischer als auch unter sowjetischer Herrschaft die Erforschung der frühen 

Geschichte Tschetscheniens untergraben wurde (vgl. Gammer 2006: 4).  

 

18. Jahrhundert 

„Seit Ende des 18. Jahrhunderts versuchte das zaristische Rußland seine Kolonialherrschaft 

im Nordkaukasus auch auf das heutige Tschetschenien auszudehnen, stieß dabei aber von 

Anfang an auf Widerstand.“ (Schmidinger/Schinnerl 2009: 20). Unter der Regentschaft 

Katharinas II. lehnten sich die nordkaukasischen Bergvölker erstmals relativ geschlossen 

gegen die russische Eroberung auf und es kam zum Heiligen Krieg, dem Chasawat von 1785 

– 1791, unter Scheich Mansur. Der Widerstand der Dagestaner und Tschetschenen gegen die 
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russische Herrschaft ging auch nach diesem Krieg, der mit einem Sieg der Russen über 

Scheich Mansur geendet hatte, weiter.  

 

19. Jahrhundert 

Im Jahre 1817 griffen russische Truppen die muslimischen Bergvölker erneut an und 

begannen den Kaukasuskrieg, der bis 1864 dauerte. Den Russen stand als Anführer der 

Bergstämme Imam Schamil gegenüber. Er gründete 1840 das theokratische Schamil-Imamat, 

das den südwestlichen Teil Dagestans und die südöstlichen Regionen Tschetscheniens 

umfasste (vgl. Politkovskaja 2003: 318). Er wurde 1859 gefangen genommen. Der Krieg 

endete 1864 mit der Vernichtung des letzten Widerstandes und einem Sieg der Russen. 

 

20. Jahrhundert bis heute 

Sowjetische Zeit 1917 - 1990 

„Mit dem Sieg der Roten Armee im russischen Bürgerkrieg wurde Tschetschenien in die 

Sowjetunion eingegliedert und  

1921 Teil der neu gegründeten Autonomen Berg-Sowjetrepublik (Gorskaja ASSR), einer 

„„autonomen Sowjetrepublik“ innerhalb der Russischen Sozialistischen Föderation“ 

(Schmidinger/Schinnerl 2009: 21). In den folgenden Jahren kam es immer wieder zu 

antisowjetischen Aufständen in Tschetschenien, die von der Roten Armee niedergeschlagen 

wurden, vor allem im Zuge der Kollektivierung der Landwirtschaft und des Kampfes gegen 

die religiösen Führer.  

1936 wurde die Tschetschenisch-Inguschetische Autonome Sowjetrepublik gegründet. „Die 

sowjetischen Umwandlungen, speziell der Staatsatheismus und die Kollektivierung, stießen 

auf starken, auch bewaffneten Widerstand.“ (Klutschewsky 2005: 297).  

 

Zweiter Weltkrieg 1941 – 1945 

1941 überfiel Hitler die Sowjetunion. Stalin warf dem tschetschenischen Volk vor, mit 

Nazideutschland zu kooperieren, obwohl ein Großteil der Tschetschenen mit der Roten 

Armee gegen Deutschland kämpfte, und er ließ im Februar  

1944 ca. eine halbe Million TschetschenInnen und InguschInnen nach Sibirien und 

Zentralasien deportieren. Fast ein Drittel der Deportierten kam während der Deportation oder 

unmittelbar danach ums Leben. Diese Deportation hat ein bis heute wirksames kollektives 

Trauma hinterlassen. 
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1957 wurde den TschetschenInnen und InguschInnen die Rückkehr in ihre Heimat gestattet. 

Die russischsprachige Bevölkerung, die inzwischen deren Häuser in Besitz genommen hatte,  

wehrte sich durch antitschetschenische Progrome gegen die Heimkehr der TschetschenInnen. 

In dieser Zeit erfuhr die tschetschenische Gesellschaft, vor allem die städtische, starke 

Veränderungen durch Industrialisierung, Urbanisierung und bis zu einem gewissen Grad auch 

Säkularisierung, während die ländliche Bevölkerung weiterhin in der Landwirtschaft tätig war 

(vgl. Szczepanikova 2008: 103). Dies ging mit einer kulturellen Spaltung der Gesellschaft 

einher, da die StädterInnen immer stärker russifiziert wurden, während die tschetschenische 

Bevölkerung in den Bergen und in den Dörfern der Ebene an ihren Traditionen festhielt (vgl. 

de Waal 2003: 19).  

 

Postsowjetische Zeit nach 1990 

1991 wurde die Tschetschenisch-Inguschetische Republik geteilt und es entstand eine 

eigenständige Tschetschenische Republik, zu deren ersten Präsidenten Dschochar Dudajew 

gewählt wurde. Diese Wahl wurde von Rußlands Präsidenten Boris Jelzin, der 

Tschetscheniens Weg in die Unabhängigkeit bis dahin unterstützt hatte, nicht anerkannt. Nach 

dem Zerfall der Sowjetunion im Dezember 1991 erhielt Tschetschenien nur den Status einer 

„autonomen Republik“ innerhalb Rußlands. Dudajew erklärte einseitig die Unabhängigkeit 

der Tschetschenischen Republik Itschkeria, die aber international nicht anerkannt wurde. 

Rußland hatte zwar die Kontrolle über Tschetschenien verloren, aber auch Dudajew gelang es 

innenpolitisch nicht, stabile Verhältnisse zu schaffen. Gegen sein autoritäres Regime entstand 

eine immer stärkere Opposition, kriminelle Machenschaften nahmen zu und die 

tschetschenische Gesellschaft war innerlich gespalten, was durch soziale und wirtschaftliche 

Missstände noch verschärft wurde. Einflussreiche Clans stellten sich auf die Seite der 

Opposition und Boris Jelzin unterstützte diese finanziell, um Dudajew zu entmachten. 

 

Erster tschetschenisch-russischer Krieg 1994 – 1996  

1994 begann unter Boris Jelzin der erste Tschetschenienkrieg, dessen Ziel es war, die 

territoriale Integrität und Rußlands Verfügungsgewalt über Tschetscheniens Erdöl zu erhalten.  

1996 wurde der tschetschenische Präsident Dschochar Dudajew von einer russischen Rakete 

getötet. Nachdem tschetschenische Untergrundkämpfer die Hauptstadt Grosny unter ihre 

Kontrolle gebracht hatten, sah sich Boris Jelzin aufgrund der hohen russischen Verluste bei 

den Kämpfen, zahlreichen Terroranschlägen und Geiselnahmen gezwungen, Verhandlungen 

mit Tschetschenien zu führen. Im selben Jahr wurde der Krieg durch eine Einigung der 
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russischen Regierung, vertreten durch den russischen Sonderbeauftragten General Alexander 

Lebed, und dem tschetschenischen Verhandler Aslan Maschadow beendet. In der Erklärung 

über die Beziehungen zwischen der Russischen Föderation und der Tschetschenischen 

Republik wurde die Frage, ob Tschetschenien im Verband der Russischen Föderation bleiben 

sollte, nicht geklärt, obwohl Maschadow den Friedensvertrag als eindeutige Anerkennung der 

politischen Unabhängigkeit Tschetscheniens durch Rußland verstand (vgl. Rau 2002: 37). Im 

Dezember desselben Jahres verließen die russischen Truppen Tschetschenien. 

 

Zwischenkriegszeit 1996 – 1999 

1997 wurde Aslan Maschadow in einer freien Volkswahl unter der Kontrolle der OSZE zum 

Präsidenten Tschetscheniens gewählt und von der Russischen Föderation offiziell anerkannt. 

Maschadow und Jelzin unterzeichneten in Moskau ein Friedensabkommen. Die 

Unabhängigkeit Tschetscheniens wurde aber weiterhin nicht anerkannt.  

In den Jahren zwischen den Kriegen kam es zu zwei Entwicklungen, die für das Land 

schwerwiegende Folgen hatten: einerseits begann ein Entführungsboom zum Zweck der 

Lösegelderpressung, und illegale Geschäfte florierten; andererseits gewannen religiöse 

Extremisten unter dem arabischen Anführer al-Chattab und die Wahhabiten zunehmend an 

Einfluss. Schließlich waren die Wahhabiten die Einzigen, die Geld ins Land brachten, „mit 

Saudi-Millionen wurden Straßen und Moscheen gebaut – und Trainingslager für 

Gotteskrieger“ (Cavelius 2002: 10).  

Es kam immer wieder zu Zusammenstößen zwischen religiösen Extremisten und den 

Anhängern Maschadows, bei denen letztere schließlich die Kontrolle über die Republik 

verloren. Aslan Maschadow war nicht mächtig genug, den inneren Frieden Tschetscheniens 

zu sichern, Arbeitsplätze zu schaffen und das Land wieder aufzubauen und verlor immer mehr 

an politischer Stärke.  

1999 begann die Lage zu eskalieren, viele Terroranschläge erschütterten das Land. Im 

September fielen tschetschenische Extremisten unter der Führung von Schamil Basajew und 

dem arabischen Extremisten al-Chattab in Dagestan ein und verkündeten einen gemeinsamen 

tschetschenisch-dagestanischen islamischen Staat. Nach der Explosion dreier Wohnhäuser in 

Moskau und Wolgodonsk, bei der 300 Menschen ums Leben kamen und für die 

tschetschenische Terroristen verantwortlich gemacht wurden, bereitete sich Moskau 

schließlich auf den zweiten Krieg vor.  
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Zweiter tschetschenisch-russischer Krieg 1999 – 2000  

1999 marschierten die Russen in das tschetschenische Territorium ein. Als offizieller Grund 

für den Krieg galt für die Russen der Kampf gegen den Terrorismus, bald sprach man nur 

mehr von einer „antiterroristischen Operation“ und nicht von Krieg. Als einer der wirklichen 

Gründe für den Einmarsch der Russen wird allerdings Jelzins Bestreben gesehen, durch einen 

kleinen siegreichen Krieg seine Popularität zu stärken und seinem Nachfolger Putin den Weg 

zu bereiten. Außerdem hatte Rußland Angst vor einem Dominoeffekt, der durch die 

Separation Tschetscheniens ausgelöst hätte werden können.  

Neben den vielen Soldaten kamen auch Tausende ZivilistInnen bei Bombardements, 

Kämpfen und Säuberungen ums Leben. Aslan Maschadow wurde vom Kreml zu Terroristen 

erklärte und im Juni  

2000 wurde der „ehemalige Mufti von Tschetschenien, Achmad Kadyrow, der im ersten 

Tschetschenienkrieg zum Dschihad, dem Heiligen Krieg, gegen Rußland aufgerufen hat und 

im Herbst 1999 auf die föderale Seite gewechselt ist, […] zum „Chef der Administration der 

Republik Tschetschenien“ (ohne besondere Vollmachten) ernannt“ (Scholl 2007: 195). Im 

selben Jahr wurde der Krieg von Wladimir Putin für beendet und Rußland zum Sieger erklärt.  

 

Zeit nach dem 2. Tschetschenien-Krieg 

Im Sommer 2000 mündete der tschetschenische Widerstand in einen Partisanenkrieg mit 

Sabotage, Terroranschlägen und Selbstmordattentaten von tschetschenischer Seite sowie 

zahlreichen Menschenrechtsverletzungen bei Säuberungen und Entführungen von russischer 

Seite. Nach dem Terrorakt  

2002 im Nord-Ost-Musical-Theater in Moskau mit 170 Toten sprach Moskau vom Kampf 

gegen den „internationalen Terrorismus“ und setzte ab jetzt auf die „Tschetschenisierung“ des 

Konflikts, welcher tatsächlich zunehmend innerhalb der tschetschenischen Gesellschaft 

ausgetragen wurde. Zu diesem Zweck bekam die loyale tschetschenische Administration 

große Vollmachten und im Oktober  

2003 wurde Achmad Kadyrow von Putin an die Spitze der Tschetschenischen Republik 

gesetzt, obwohl Aslan Maschadow nach wie vor rechtmäßig gewählter Präsident war. Dieser 

wurde 2005 getötet. Nach Achmad Kadyrows Tod bei einem Anschlag im Mai  

2004 wurde sein Sohn Ramsan Kadyrow zum stellvertretenden Ministerpräsidenten 

Tschetscheniens ernannt.  

2006 wurde Doku Umarow Präsident der Untergrundregierung der Tschetschenischen 

Republik Itschkeria, der sich bald darauf zum „Emir eines kaukasischen Emirats“ erklärte. 



 

 19 
 

 

„[…] die Bildung  islamistischer Dshamaate in den nordkaukasischen Republiken […] macht 

es Rußland leicht, den  tschetschenischen Unabhängigkeitskampf als islamistischen 

Terrorismus zu diffamieren.“ (Maaß 2009: 82).  

2007 wurde der kremltreue Ramsan Kadyrow zum Präsidenten Tschetscheniens ernannt, 

unter dessen Kontrolle Tschetschenien bis heute steht. Man kann trotz der Beendigung der 

offiziellen Kriegshandlungen nicht von Frieden sprechen.  

Weder al-Chattabs Tod 2002 noch Basajews Tod 2006 brachten ein Ende der 

Guerillatätigkeit. Die Tschetschenische Republik Itschkeria gibt „es eigentlich nur noch als 

Idee“ (Maaß 2009: 82), die Separatisten spalteten sich zunehmend in tschetschenische 

Nationalisten, Verteidiger eines säkularen demokratischen Staates Tschetschenien und 

dschihadistische Islamisten auf. 

 

„Die sogenannten Kadyrowzy sind für einen großen Teil der anhaltenden, schweren 

Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.“ (Stupnig 2010: 266), Ramsan Kadyrow hat 

„seinem Volk einen „Angstfrieden“ geschaffen“ (Stupnig 2010: 267). 

 

Dieser Überblick zeigt sehr deutlich, dass die Geschichte Tschetscheniens vom ständigen 

Widerstand gegen die russische bzw. sowjetische Herrschaft geprägt ist. Die 

TschetschenInnen haben sich im Laufe der Geschichte nie mit der Herrschaft des Russischen 

Reichs, der Sowjetunion oder der heutigen Russischen Föderation abgefunden (vgl. 

Jaimoukha 2005: 3). Dieser Widerstand gegen Rußland und das „Russische“ wirkt sich auf  

die Haltung der tschetschenischen Bevölkerung gegen das russische Recht aus.  

 

3.5. Der Islam in Tschetschenien 

 

Die Auseinandersetzung mit dem Islam in Tschetschenien ist für diese Arbeit von besonderer 

Bedeutung, da er in alle Bereiche des täglichen Lebens eingreift und auch das 

tschetschenische Familienrecht beeinflusst. 

Dieses Kapitel gliedert sich in die Klärung der Begriffe Sufismus und Wahhabismus sowie 

eine kurze Darstellung der religiösen Entwicklung in Tschetschenien.  

 

 Sufismus und Sufi-Bruderschaften  

Sufismus und Sufi-Bruderschaften sind bis heute wichtige Merkmale des Islam in 

Tschetschenien.  
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Der Sufismus ist eine mystische Richtung im Islam, in dem die religiöse Exstase von großer 

Bedeutung ist (vgl. Sadulajew 2009: 77). Er ist geprägt von „asketischen Tendenzen und einer 

spirituellen Orientierung“ (URL 6).  

Die Sufi-Bruderschaften sind streng hierarchisch gegliederte und in viele Untergruppen 

unterteilte Verbindungen. Die dominierenden Bruderschaften in Tschetschenien sind 

Naqshbandiyya und Qadiriyya. Charakteristisch ist, dass „diese Bruderschaften einen äußerst 

konservativen Islam vertreten und streng antirussisch orientiert sind“ (Rau 2002: 4). Ein 

wesentliches Merkmal der Sufi-Bruderschaften des Kaukasus ist ihre enge Verwobenheit mit 

den tschetschenischen Traditionen und dem System der teips (soziale Einheit, die im nächsten 

Kapitel erläutert wird), weshalb sie immer eine wichtige soziale Rolle hatten. Andrea Strasser 

weist darauf hin, das sich die teips mit der religiösen Struktur der Bruderschaften zu einem 

„elastischen Sozialgefüge, das sich somit umso mehr der behördlichen Kontrolle entziehen 

kann“ (Strasser 1998: 16), verbinden.  

 

Wahhabismus 

Der Wahhabismus ist eine von Omar ibn al-Chattab geleitete und von den Golfstaaten 

finanziell unterstützte fundamentalistische Strömung, die sich in den 1990-er Jahren in 

Tschetschenien auszubreiten begann und durch „Ablehnung jeglicher Zwischeninstanz 

zwischen dem oder der Gläubigen und Gott“ sowie „sämtliche[r] Innovationen in der 

Religion“ (Coffey 2009: 48) gekennzeichnet ist. Klerus, Feste und Rituale werden ebenfalls 

abgelehnt, wodurch er sich besonders vom Volksislam und den Bräuchen des Sufismus 

unterscheidet. Die Wahhabiten bezeichnen sich als Anhänger des „reinen Islam“. Der 

Wahhabismus sieht die Religion als „Ausdruck von Lebens- und Verhaltensweisen, die das 

gesamte gesellschaftliche und private Leben bis ins kleinste Detail regeln“ (Roschger 2009: 

29). Sie sind radikale Separatisten und befürworten die Ausrufung eines islamischen Staates 

in Tschetschenien.  

 

Geschichtliche Entwicklung des Islam 

Die TschetschenInnen, die jahrhundertelang Naturgottheiten verehrt hatten, wurden ab dem 

10. Jahrhundert unter georgischem Einfluss christianisiert und ab dem 16. Jahrhundert 

islamisiert. Der Islam verbreitete sich flächendeckend im 16. und 17. Jh., im 19. Jahrhundert 

konvertierten die TschetschenInnen endgültig zum sunnitischen Islam und auch der Sufismus 

gewann bereits an Bedeutung.  „In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann das 

Russische Reich seine ausgeprägte Politik der Christianisierung der Bergvölker“ (Babič 2005: 
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261), deren Ziel die Zurückdrängung des Islam war. In dieser Zeit begannen die 

Bruderschaften Naqshbandiyya und Qadiriyya sich auszubreiten.  

 

Anfang des 20. Jahrhunderts begannen bald nach der Oktoberrevolution in der gesamten 

Sowjetunion die Verfolgung religiöser Gemeinschaften und die Unterdrückung islamischer 

Traditionen. Der Islam sollte als schädliches „rudiment of the past“ (Tishkov 2004: 165) und 

als reaktionäres Element zurückgedrängt werden. Das Sowjetregime propagierte einen 

wissenschaftlichen Atheismus, was aber nicht zu einer Deislamisierung, sondern eher zu einer 

Verschiebung des Islam hin zum Volksislam führte (vgl. Pfeffer 2007:  54). Der Volksislam 

war vor allem auf die Erhaltung von Riten und Bräuchen, wie z.B. Hochzeits- und Sterberiten 

orientiert. Im Nordkaukasus wurden die „offiziellen“ Moscheen geschlossen, wodurch die 

Sufi-Bruderschaften bis in die 1980-er Jahre als Orte zur Religionsausübung dienten. Sowohl 

die Naqshbandiyya als auch die Qadiriyya beteiligten sich am Kampf gegen die Sowjetunion, 

was ihre Ausbreitung begünstigte und den Widerstand der TschetschenInnen stärkte. (vgl. 

Coffey 2009: 46). Amjad Jaimoukha zitiert den Journalisten Sebastian Smith, der die 

Bedeutung der Sufi-Bruderschaften folgendermaßen beschreibt: „The Chechens … were able 

to survive by retreating into the inner world of the Sufi brotherhoods – the same secretive, 

sometimes fanatical organisations which led resistance to the tsarist armies and then the 

Bolsheviks.“ (Smith, zit. nach Jaimoukha 2005: 2).  

„Offizielle islamische Institutionen wurden in den 30 er Jahren weitgehend und nach der 

Deportation 1944 völlig aufgelöst. Nach der Wiederherstellung der ASSR wurde der 

„offizielle Islam“ auf schmaler Basis (sechs Moscheen, 20 registrierte Mullahs) wieder 

eingerichtet. Umso breiter war der Wirkungskreis islamischer Organisationen im 

Untergrund.“ (Götz/Halbach 1994: 335 f.).  

Die sowjetische Unterdrückung des Islam dauerte bis 1988, als unter Gorbatschow die freie 

Religionsausübung offiziell wieder erlaubt wurde.  

 

Obwohl sich die TschetschenInnen immer zum Islam bekannten, trat die religiöse Identität in 

der ersten Phase der Unabhängigkeitsbewegung 1991 – 1996 hinter die ethnische bzw. 

nationale Identität zurück. Der tschetschenische Separatismus von 1991 war nicht durch den 

Islam motiviert, die tschetschenische Verfassung von 1992 schrieb die Freiheit der 

Religionsausübung fest und enthielt keinen Hinweis auf einen islamischen Staat. (vgl. Malek 

2008: 50). Dennoch leistete Dschochar Dudajew bei der Inauguration als Präsident den Eid 

auf den Koran. Die Bevölkerung Tschetscheniens begann erst im Laufe der beiden Kriege, 
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sich verstärkt dem Islam „zu einem großen Teil als Reaktion auf eine externe Bedrohung“ 

(Coffey 2009: 49) zuzuwenden. Dschochar Dudajew versuchte, die Religion mit seinem 

Nationalismus zu verbinden und machte 1994 die „Umwandlung Tschetscheniens in einen 

islamischen Staat zum Ziel“ (Coffey 2009: 47). Es begann eine Phase enger Zusammenarbeit 

der tschetschenischen Nationalbewegung mit der Qadiriyya-Bruderschaft, und das nationale 

Bewusstsein verschob sich allmählich hin zum einem religiösen. Nach Dudajews Ermordung 

im Jahre 1996 nahm der Einfluss der radikalen Islamisten stark zu  (vgl. Malek 2008: 51). 

 

Extremistische Bewegungen traten erstmals in den 1990-er Jahren in Tschetschenien auf, als 

„arabische „wahabitische“ bzw. salafitische Dschihadisten“ (Coffey 2009: 48) aus dem 

Ausland nach Tschetschenien kamen, über Geld und Waffen verfügten und Sicherheit durch 

die Umwandlung Tschetscheniens in einen islamischen Staat versprachen. Die Wahhabiten 

standen unter der Leitung von Omar al-Chattab. Sein Einsatz hatte „einen radikalisierenden 

Effekt auf Teile der tschetschenischen Truppen“ (Coffey 2009: 52).  

 

Ebenso wie Dudajew präsentierte sich auch Tschetscheniens Präsident Aslan Maschadow als 

guter Muslim, der einen gemäßigten Islam vertrat und versuchte, die radikalen Islamisten 

zurückzudrängen. Dennoch konnte er den wachsenden Zulauf zu den fundamentalistischen 

Gruppen nicht verhindern. Der radikale Islamist Schamil Basajew schloss sich der Opposition 

gegen Maschadow an und kooperierte mit den Wahhabiten, während sich Aslan Maschadow 

auf die Sufi-Bruderschaften, insbesondere die Qadiriyya, stützte. Obwohl Maschadow, wie 

von der Opposition gefordert, das Schariarecht einführte und einen islamischen Staat 

proklamierte, konnte er das Land nicht stabilisieren. Die islamistischen Gruppen gewannen 

hingegen immer mehr Einfluss und setzten auch immer mehr Gewalt im Kampf um einen 

islamistischen Staat ein, was die Russische Föderation in ihrem Vorgehen gegen die 

Tschetschenische Republik bestätigte. 

 

Achmad Kadyrow rief als Chef der tschetschenischen Verwaltung die Kämpfer auf, sich ihrer 

islamischen Wurzeln zu besinnen. Dadurch wurde das „nationalistische Element im 

Widerstand“ geschwächt, „der Widerstand wurde immer stärker islamistisch geprägt und der 

Konflikt wurde (auch) zu einem innertschetschenischen Konflikt“ (Gammer 2005, zitiert nach 

Coffey 2009: 55). Die Wahhabitenbewegung in Tschetschenien wurde nach dem Krieg immer 

stärker und aggressiver.   
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Der derzeitige Präsident Ramsan Kadyrow, Mitglied der  Qadiriyya-Bruderschaft, bekennt 

sich zu einem autoritären und traditionellen Islam und sagte in einem Interview im 

tschetschenischen Radio im Dezember 2008, „wer gegen den Islam sei, sei sein Feind“ (Maaß 

2009: 80). Er ließ in Grosny die größte Moschee Europas errichten und propagierte die 

Einrichtung von Koranschulen. Kadyrows Kritiker sprechen von einer Islamisierung 

Tschetscheniens. So werden Frauen gezwungen, in öffentlichen Einrichtungen Kopftücher zu 

tragen (vgl. URL 3). „Einige von denen, die sich weigerten, haben bereits ihre Stelle 

verloren.“ (Seierstad 2009: 127). Außerdem wird die gesamte Bevölkerung aufgefordert, 

täglich fünfmal zu beten und keinen Alkohol zu trinken. Kadyrow selbst sieht sich als 

Verfechter eines gemäßigten Islam, der dem radikalen Wahhabismus entgegensteht. Laut 

Siegfried Stupnig geht der von Kadyrow verfolgte streng islamische Kurs mit einer 

„zunehmenden Entrechtung der Frauen“ (Stupnig 2010: 270) einher. 

 

Heute sind fast alle TschetschenInnen MuslimInnen und bekennen sich zum sunnitischen 

Islam und zu den Sufi-Traditionen.   

Die fundamentalistischen Strömungen sind nach wie vor von Bedeutung. Es kommt häufig zu 

religiösen Auseinandersetzungen, auch innerhalb von Familien, da sich viele junge Männer 

ohne Zukunftsperspektiven den Wahhabiten angeschlossen haben und den strengen Glauben 

auch in der eigenen Familie, die sich zumeist an den Sufi-Organisationen orientiert, 

durchsetzen wollen. Diese jungen Männer lehnen den traditionellen Islam ab und tun den 

Sufismus als Mystik ab.  

„Das Erstarken des Islams wird als identitätsstiftend verkauft“  (Brežna 2011: 114) und viele 

Traditionen und Vorschriften werden auf dieser Grundlage wieder eingeführt.  

Wahhabismus und Sufismus stehen einander diametral gegenüber, wobei die 

fundamentalistischen Strömungen vor allem in sozial und politisch instabilen Regionen sowie 

in ländlichen Gebieten erfolgreich sind. Der Großteil der tschetschenischen Bevölkerung 

lehnt die Wahhabiten als Zerstörer der alten Traditionen ab, während die „Wahhabiten die 

Muslime, die einen Volksislam leben, als Ungläubige bezeichnen“ (Pfeffer 2007: 71).  

 

Wir können heute somit drei religiöse Strömungen in Tschetschenien beobachten: erstens den 

offiziellen, von Kadyrow proklamierten Islam, der immer mehr in den Vordergrund tritt, 

zweitens den gemäßigten Islam sufitischer Prägung und drittens die fundamentalistischen 

wahhabitischen Strömungen. 
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Für den tschetschenischen Mufti Mirsajew gibt es heute keine Gewaltentrennung in 

Tschetschenien. Er wird von André Widmer zitiert: „Der nichtreligiöse Staat hat seinen Platz. 

De jure ist das auch so, aber de facto spielt der Islam eine große Rolle.“ (URL 13).  

 

3.6. Die Formen sozialer Organisation in Tschetschenien 

 

Dieses Kapitel ist der Sozialorganisation in Tschetschenien gewidmet, die mit dem Thema 

meiner Arbeit in enger Verbindung steht. Nach einem Überblick über die Familienstrukturen 

in Tschetschenien mit besonderem Augenmerk auf tsa und teip, die in der tschetschenischen 

Gesellschaft bis heute einen hohen Stellenwert haben, gebe ich einen Einblick in das in diesen 

Strukturen vorherrschende Wertesystem.  

 

Da Tschetschenien bis zum 20. Jahrhundert keinen eigenen Staat bildete, die tschetschenische 

Gesellschaft „bis zur russischen Eroberung nicht in feudalen oder monarchistischen 

Strukturen organisiert“ (Schmidinger/Schinnerl 2009: 16) war und bis zur russischen 

Eroberung über keine zentralen Machtstrukturen verfügte, konnte sich eine segmentäre 

Gesellschaftsstruktur entwickeln.  

 

Segmentäre Gesellschaft ist ein von Emile Durckheim geprägter Begriff, der eine 

soziopolitische Organisationsstruktur kennzeichnet. Diese besteht aus „mehreren tendenziell 

gleichartigen und gleichrangigen Teilgebilden („Segmenten“), die sich weiter in Subsegmente 

verschiedener Größenordnung untergliedern können.“ Das „Prinzip der „Verschachtelung“ 

von Segmenten verschiedener Größenordnung ineinander gewährleistet die weitgehende 

Selbstregulierung von Kooperations- und Konfliktbeziehungen (ohne die Einschaltung eines 

permanenten „Regierungszentrums“ sowie die Zuweisung der jeweils angemessenen 

Funktionen zu Gruppen verschiedener Größe […]).“ (Hirschberg 1988: 432).  

 

Eine solche Gesellschaftsstruktur existiert noch heute in Tschetschenien und ist fest in der 

Gesellschaft verankert. Die Geschichte Tschetscheniens war in ihrem gesamten Verlauf vom 

Widerstand gegen die russische bzw. sowjetische Beherrschung geprägt und daher ist der 

Rückzug auf innere Strukturen nachvollziehbar. So weist Klutschewsky darauf hin, dass der 

passive und aktive Widerstand eines großen Teils der Bevölkerung im Laufe der Geschichte 

die Stärke des segmentierten Systems aufzeigt (vgl. Klutschewsky 2005: 329).  
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Wie bereits dargelegt, setzte Dudajew am Beginn der Unabhängigkeitsbestrebungen 

Tschetscheniens auf Islamisierung, Rückbesinnung auf alte Werte und Symbole und schuf 

dadurch eine Ideologie, in der „sich das tschetschenische Volk dem Familienverband und 

nicht einem Nationalgebilde verpflichtet fühlt“ (Pfeffer 2007: 78). Durch diesen Prozess der 

Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln findet seit den 1980-er Jahren ein Prozess der 

Identitätsfindung statt, wodurch auch die traditionelle Sozialorganisation in ganz 

Tschetschenien zu neuem Leben erweckt wurde (vgl. Malek 2008: 42). 

 

Auf den familiären Zusammenschlüssen beruhen Identifikation und gegenseitige 

Verantwortung und sie bilden die Basis für politische, soziale und wirtschaftliche Strukturen 

(vgl. Gammer 2006:  4). Die traditionelle tschetschenische Gesellschaft war nie stratifiziert, 

die einzelnen Segmente sind gleichberechtigt, frei und dulden keine Autorität von außen (vgl. 

Gammer 2006:  6).  

 

Die tschetschenische Gesellschaft gliedert sich in unterschiedliche Segmente. „Kern dieser 

segmentären Gesellschaftsstruktur bildet die Großfamilie tsa, wörtlich übersetzt mit „Männer 

eines Hauses“.“ (Schmidinger/Schinnerl 2009: 14). „Mehrere Großfamilien zusammen 

werden in einer patrilinearen Lineage als Neqe zusammengefasst, dieser wiederum zu einem  

Gar. Der nächste höhere Zusammenschluss wird als Teip bezeichnet.“ 

(Schmidinger/Schinnerl 2009: 14). Mehrere teips sind in einem tukkhum 

zusammengeschlossen.  

In Literatur und empirischer Forschung wird tsa und teip eine besondere Bedeutung 

beigemessen, weshalb nur diese Formen näher erörtert werden. 

 

Die Großfamilie tsa  

Die kleinste soziale Einheit in Tschetschenien ist die Großfamilie tsa, die aus den Eltern und 

ihren männlichen Nachkommen samt deren Familien besteht. Cousins und Cousinen gelten 

als ebenso nahe Verwandte wie Brüder und Schwestern. 

Verheiratete Töchter ziehen zu ihren Männern und leben in deren Großfamilien.  

 

Die in der Regel sehr großen Familien, in denen meistens mehrere Brüder mit ihren Familien 

nahe beieinander leben, sind streng hierarchisch und patriarchalisch organisiert. Aus einigen 

meiner Interviews ergibt sich, dass heute viele junge Männer mit ihren Familien eine eigene 
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Wohnung haben und nur der jüngste Sohn bei den Eltern bleibt, weil er traditionell dazu 

verpflichtet ist.  

 

Die Familie wird von fast allen TschetschenInnen als höchstes und wertvollstes Gut in ihrem 

Leben betrachtet. Den starken familiären Bindungen wird auch zugeschrieben, in besonders 

schweren Zeiten des tschetschenischen Volkes, wie z. B,. während der Deportation 1944, 

wesentlich zum Erhalt der tschetschenischen Identität beigetragen zu haben. In den all den 

Jahren sowjetischer Herrschaft ist es nicht gelungen, die traditionellen Großfamilien zu 

zerstören.  

 

Teip 

 „The teip is a group of persons or families cooperating economically and connected by 

patrilinear consanguineous affiliation.“ (Klutschewsky 2004: 1).  

Ein teip ist eine patrilineare exogame Gruppe, die sich auf einen gemeinsamen Ahnen und 

eine bestimmte territoriale Herkunft zurückführt und für sich einen namengebenden Berg 

beansprucht.  

Die Zugehörigkeit zu einem teip gilt in Tschetschenien als wichtiges Identitätsmerkmal und 

bestimmt die sozialen Beziehungen und das soziale Verhalten in hohem Maße. Ein 

tschetschenisches Sprichwort sagt: „The teip is the fortress of the adat“ (Souleimanov 2003: 

3). Jeder teip hat seinen eigenen Ältestenrat, sein eigenes Gericht, eigene Gebräuche und 

Traditionen. Außerdem bestanden immer enge Verbindungen zwischen dem teip und der 

religiösen Gemeinschaft. Andrea Strasser schreibt, dass TschetschenInnen sich auch in der 

Diaspora zu ihrem teip zugehörig fühlen (vgl. Strasser 1998: 15). was von meinen 

Interviewpartnerinnen bestätigt wurde.  

 

Das System der freien teips wurde bereits im 18. Jh. von den Wainachen etabliert (vgl. 

Klutschewsky 2005: 296). Schmidinger hingegen spricht von teips vor dem 16. Jahrhundert, 

die  allerdings nur im tschetschenischen Bergland lebten und sich erst ab dann als 

„sogenannte Tal-Sippen“ (Schmidinger (o.D.): 3) dauerhaft in den Ebenen ansiedelten. 

Vielleicht werden aus diesem Grund die Adate oft als Gesetze der Berge bezeichnet. Die 

Sowjetmacht bekämpfte die teip-Strukturen als rückständig, es gelang aber nicht, sie zu 

überwinden und im Zuge der sowjetischen Kollektivierung zu zerstören.  
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Die unterschiedlichen Lebensbedingungen in den Bergen einerseits und in den Städten und 

Ebenen andererseits führen zu unterschiedlichen sozialen Verhältnissen. Während die eher 

abgeschlossen lebenden teips des Berglandes noch stark an Traditionen gebunden sind, verlor 

die Zugehörigkeit zum eigenen teip durch die Vermischung von Menschen verschiedener 

teips in den Industriegebieten, durch Urbanisierung und Modernisierung zunehmend an 

Bedeutung und die Autorität der Älteren ist heute nicht mehr so bindend wie früher.  

 

Die Einschätzung der Rolle der teips in der heutigen tschetschenischen Gesellschaft reicht 

von der Beimessung besonderer Bedeutung bis zur Leugnung von deren Existenz.  

Andrea Götzelmann, Mitarbeiterin der International Organisation for Migration (IOM), hält es 

für Außenstehende generell für schwer, sich der Bedeutung der teips bewusst zu werden und 

Grenzlinien zwischen Familien und darüber hinausgehenden sozialen Strukturen zu ziehen.  

 

Wertesystem 

Großfamilien und teips sind soziale Netzwerke, die in allen Belangen des Lebens von hoher 

Bedeutung sind.  

Zu den wichtigsten Werten innerhalb der familiären Gefüge, die von allen beachtet werden 

müssen, zählen Solidarität und gegenseitige Hilfeleistung, Gastfreundschaft, Freiheit, 

Einhaltung der Sitten und Respekt vor den Alten. Es ist Aufgabe sämtlicher 

Familienmitglieder, sich um die alten Menschen zu kümmern. Einen besonderen Stellenwert 

hat der strenge Ehrenkodex, der das gesamte soziale Leben stark prägt. Die Großfamilien und 

teips dienen auch als soziale Netzwerke in wirtschaftlichen Belangen und bei der Jobsuche 

(vgl. Chenciner 2008: 66). Die Zugehörigkeit zu einem Clan spielt auch bei der Verteilung 

von Regierungsämtern eine wichtige Rolle, so ebnet z.B. der Kadyrow-Clan für viele 

Mitglieder den Zugang zu den Machtpositionen im Staat (vgl. Maaß 2009: 79). Die innere 

Solidarität ist sehr hoch. In besonders großen teips darf die Solidarität des Einzelnen aber 

nicht überbewertet werden (vgl. Malek 2008: 41). 

 

Natürlich wandelt sich jedes Wertesystem im Laufe der Zeit. Man darf die externen Einflüsse 

und sozialen Veränderungen durch die beiden Kriege nicht außer Acht lassen, welche zur 

Unterminierung der traditionellen sozialen Ordnung und der Autorität der Ältesten (vgl. 

Tishkov 2004: xiii) geführt haben.  

So wurden durch den Krieg alte Regeln wurden aufgehoben: Eltern, deren Söhne sich den 

Kämpfern angeschlossen hatten, versuchten, sie davon abzuhalten, um sie vor dem Tod und 
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sich selbst vor Racheakten zu schützen. Dabei fühlten sie sich – trotz des traditionell 

gebotenen Gehorsams den Vätern gegenüber – oft hilflos, weil die Söhne ohne ihre Erlaubnis 

mit den Rebellen für Tschetscheniens Unabhängigkeit kämpften (vgl. Tishkov 2004: 155). 

Familien werden durch die Bewunderung oder Ablehnung Kadyrows gespalten und in ihrer 

traditionellen Beständigkeit bedroht. „Väter verfluchen ihre Söhne, weil sie sich den 

Wahhabiten angeschlossen haben, und Söhne sagen sich von ihren Vätern los, weil diese 

einen nach wahhabitischem Heilverständnis „unsauberen“ Islam leben.“ (Politkovskaja 2003: 

193).  

 

 

Wie sich die familienrechtlichen Angelegenheiten in der tschetschenischen Gesellschaft 

gestalten, ist eng mit dem Stellenwert verbunden, den die verschiedenen Formen sozialer 

Organisation in Tschetschenien haben. Wie oben ausgeführt, hat die Familie einen sehr hohen 

Stellenwert, und durch die Rückbesinnung auf traditionelle Formen der Sozialorganisation 

wurden öffentliche Verwaltungseinrichtungen in ihrer Autorität unterminiert. Andererseits 

haben Modernisierungstendenzen diese Strukturen aufgeweicht. Das offenbart sich in der 

Literatur und wurde auch im Laufe meiner Interviews häufig thematisiert.  

 

3.7.   Rollenbilder in der tschetschenischen Familie  

 

Den Rollenbildern in der tschetschenischen Familie widme ich ein eigenes Kapitel, weil diese 

im Rechtssystem, vor allem im Bereich des Familienrechts, ihren Ausdruck finden. So 

unterbleibt möglicherweise die Durchsetzung von Rechten, die dem Rollenbild der 

Gesellschaft nicht entsprechen.  

Neben der Rolle der Geschlechter geht es in diesem Kapitel auch um häusliche Gewalt sowie 

um das Geschlechterverhältnis. 

 

Die Rolle des Mannes 

Männer sind die Familienoberhäupter, vertreten Frauen nach außen, gelten als Bewahrer der 

Werte der Gesellschaft wie z.B. Ehre oder Einhaltung der Sitten, müssen dafür sorgen, dass 

die „Frau sich ihrer Bedeutung als Trägerin der Familienehre jederzeit bewusst ist“ (Dietrich 

2009: 222) und sind für die sexuelle Kontrolle der Frauen zuständig.  

Männer sind die Ernährer der Familie und die Beschützer von Frauen und Kindern. Zur Rolle 

des Mannes gehören bestimmte Arbeiten, vor allem die Erwerbstätigkeit außer Haus. 
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Hausarbeiten sind unter seiner Würde. Stirbt ein Mann, so übernimmt ein anderer Mann der 

Familie die Verantwortung für dessen hinterbliebene Frau und Kinder. Für die meisten 

tschetschenischen Männer ist der Gedanke, von der Frau erhalten zu werden, unerträglich.   

Wie tschetschenische Frauen in meinem beruflichen Umfeld  erzählten, übernahmen Männer, 

die während des Krieges aus Angst vor Entführungen durch russische Soldaten das Haus nicht 

verließen, keine Arbeiten im Haushalt, auch wenn ihre Frauen außer Haus den Unterhalt für 

die Familie verdienen mussten. Im Fall einer Psychotherapiestunde für eine Tschetschenin 

wurde die Beaufsichtigung ihres Kleinkindes für diesen Zeitraum zum Problem, da der Vater 

zwar Zeit gehabt hätte, dazu aber nicht bereit war. Wie mir aus informellen Gesprächen 

bekannt wurde, gibt es aber auch tschetschenische Männer, die sich regelmäßig an der 

Hausarbeit beteiligen, dies aber niemals gegenüber anderen tschetschenischen Männern oder 

jungen Frauen zugeben würden, weil sie dann nicht mehr als „männlich“ gelten.  

 

Die Rolle der Frau 

Frauen sind – jedenfalls, wenn sie verheiratet sind – „zwar respektierte und von den Männern 

beschützte Mitglieder der Familie, können jedoch nicht an wichtigen Entscheidungen 

teilnehmen“ (Schmidinger/Schinnerl 2009:  14). Der soziale Status der tschetschenischen 

Frau wird in der Literatur allgemein als sehr hoch beschrieben. Aus meinen eigenen 

Beobachtungen und Gesprächen mit europäischen Wissenschaftlerinnen, die sich mit 

Tschetschenien auseinandersetzen, scheint dies aber nur solange zuzutreffen, als die Frauen 

ihre Rolle akzeptieren, die ihnen zugeteilten Aufgaben widerspruchslos erfüllen und sich 

vollständig in das patriarchale System eingliedern. 

 

Ohne männlichen Schutz, sei es durch Vater, Bruder oder Onkel, gilt eine Frau in 

Tschetschenien als „wehrlos und schwach“ (Jusik 2005: 68). Während Witwen in 

Tschetschenien auf die Unterstützung durch die Gemeinschaft zählen können, sind 

geschiedene Frauen stärker auf sich sich selbst gestellt und können nur schwer überleben (vgl. 

Cremer 2007: 21). Eine Interviewpartnerin von Susanne Scholl beschrieb eine alleinstehende 

Frau als „Mensch zweiter Klasse ohne Mann“ (Scholl 2009: 124). Witwen und geschiedene 

Frauen können von ihren Verwandten jederzeit wieder verheiratet werden, gelten aber als 

geringwertige Bräute (vgl. URL 10).  

Bei der derzeit sehr hohen Arbeitslosigkeit in Tschetschenien ist es für eine Frau praktisch 

unmöglich, einen Arbeitsplatz zu finden, vor allem wenn sie – wie dies sehr häufig der Fall ist 

– nicht genügend ausgebildet sind (vgl. Basajewa 2009: 2). Eine allein lebende Frau ist auf 
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jeden Fall auf die Unterstützung durch die Großfamilie, vor allem durch die männlichen 

Verwandten angewiesen. 

 

Frauen gelten als Trägerinnen der Familienehre.  Sexuelle Kontakte vor der Ehe sind „für eine 

Muslimin eine schwere Sünde und tödliche Schmach“ (Jusik 2005: 126). Jede Abweichung 

von der Norm bedeutet Schande für die gesamte Familie, besonders für den eigenen 

Ehemann, und zieht die Ächtung durch die soziale Gemeinschaft nach sich.  

Mädchen, die bereits vor der Ehe ihre Jungfernschaft verloren haben, haben nur geringe 

Chancen, einen Ehepartner zu finden.  

 

Die Hauptaufgabe tschetschenischer Frauen ist das Eingehen einer Ehe und das Gebären von 

Kindern. Vor allem nach den verlustreichen Kriegen ist eine große Nachkommenschaft  für 

das tschetschenische Volk äußerst wichtig. Die Geburtenraten sind in tschetschenischen 

Familien traditionell höher als in den übrigen Teilen der Sowjetunion bzw. den GUS-Staaten. 

Laut Tishkov ist einer der Gründe dafür das Bestreben des tschetschenischen Volkes, die 

zahlenmäßigen Verluste auszugleichen, von denen Tschetschenien im Laufe der Geschichte 

immer wieder betroffen war (vgl. Tishkov 2004: 151). Frauen sind für die Familie, die 

Erziehung der Kinder und den Haushalt zuständig, manchmal sogar für das Familienbudget, 

was ihnen eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit gibt (vgl. Brandstetter 2010: 8).  

 

In der patrilokalen Gesellschaftsordnung führen sie oft nicht nur den eigenen, sondern auch 

den Haushalt der Schwiegereltern. Da nach den tschetschenischen Gesetzen der jüngste Sohn 

der Erbe ist und sich um die Eltern kümmern muss, fällt die Aufgabe der Versorgung der 

Schwiegereltern in erster Linie der Frau des jüngsten Sohnes zu (vgl. Interview mit Rita).  Zu 

den Aufgaben der Frau gehört auch die Bewirtung von Gästen, da die Gastfreundschaft einen 

hohen Stellenwert in der tschetschenischen Kultur einnimmt.  

 

Tschetschenische Frauen gehen zunehmend auch einer Erwerbstätigkeit außer Haus nach. Im 

öffentlichen Leben und in der Politik spielen Frauen aber kaum eine Rolle. „So sind Frauen 

etwa von Wahlen im Ältestenrat ausgeschlossen.“ (Brandstetter 2010: 8).   

In der sowjetischen Zeit hatten Frauen eine relativ starke Stellung und die gleichen 

Berufschancen wie Männer, die allerdings von den Bewohnerinnen der Städte besser genutzt 

werden konnten als von den Bewohnerinnen des Berglandes. Es ist den sowjetischen 

Behörden aber nicht gelungen, die traditionellen patriarchalen Strukturen endgültig zu 
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beseitigen. Frauen in Tschetschenien waren, auch wenn sie erwerbstätig waren, allein für den 

Haushalt zuständig und dem Mann untergeordnet. 

 

Häusliche Gewalt 

Durch ihre dem Mann untergeordnete Stellung sind Frauen oft häuslicher Gewalt ausgesetzt 

(vgl. Olszewska/Maciejko 2008: 158). Irena Brežna führt die Zunahme der häuslichen Gewalt 

auf den Umstand zurück, dass die Männer oft von Krieg und Folter traumatisiert nach Hause 

zurückkehren, und „auf den kleinsten Widerspruch ihrer Nächsten enthemmt“ (URL 7) 

reagieren. Jedoch wurde in keinem meiner Interviews mit tschetschenischen Frauen das 

Thema der häuslichen Gewalt angesprochen. Häusliche Gewalt gilt als Privatangelegenheit 

und ist innerhalb der teips zu klären (vgl. URL 10). Auch Veronika Brandstetter stuft in der 

Staatendokumentation für das Bundesasylamt häusliche und sexuelle Gewalt als Tabuthemen 

ein (vgl. Brandstetter 2010: 4). 

 

Geschlechterverhältnis 

Während die russische Verfassung von einer Gleichstellung von Mann und Frau (Verf. der 

RF, Art. 19) ausgeht, sind Adat und islamisches Recht mit einer patriarchalen 

Gesellschaftsordnung und einer strikten Geschlechtertrennung verknüpft. Dieses patriarchale 

Verhältnis wurde insbesondere in den Zwischenkriegsjahren durch die Verbreitung des 

Wahhabismus verstärkt. In der tschetschenischen Gesellschaft ist die Frau dem Mann 

untergeordnet und hat ihm zu gehorchen. Frauen leben in Tschetschenien traditionell bis zu 

ihrer Heirat unter der Vormundschaft des Vaters oder gegebenenfalls eines Bruders, werden 

nach ihrer Hochzeit Teil der Familie des Ehemanns und leben dann in deren Haus.  

 

Heute gibt es immer mehr Frauen, die sich der absoluten Unterordnung unter den Mann 

widersetzen, während die meisten Männer auf ihrer Herrschaft über die Frauen bestehen. 

Soweit man die heutige Situation in Tschetschenien über die Presse und das Internet 

verfolgen kann, findet – auch unter dem Einfluss der westlichen Kultur – ein Wandel der 

traditionellen Rollenbilder statt, der allerdings nur sehr langsam voranschreitet. Dagegen 

leisten Politiker und religiöse Autoritäten heftigen Widerstand und versuchen, durch 

Rückbesinnung auf tschetschenische Traditionen die Frauen wieder an den häuslichen Herd 

zu binden (vgl. Brandstetter 2010: 4) und die Entwicklungen, die in den Kriegsjahren 

einsetzten, wieder rückgängig zu machen. Denn während der beiden Tschetschenien-Kriege 

mussten viele Frauen ihre Familien erhalten und die Rolle der Männer übernehmen. Sie 
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verdienten auf den Märkten den Unterhalt für die Familie, während die Männer kämpften 

oder aus Angst vor den Säuberungen und Razzien der Russen zu Hause blieben. Haushalt und 

Kindererziehung blieben zwar weiterhin Zuständigkeitsbereich der Frauen, aber ihr Rolle 

wurde durch die Übernahme typisch männlicher Aufgaben gestärkt. Die Soziologin Alice 

Szczepanikova erkennt dabei zwar eine Aufweichung des Patriarchats, wenn Frauen das 

Familieneinkommen verdienen, glaubt aber nicht an eine radikale Veränderung der 

Geschlechterrollen (vgl. Szczepanikova 2008: 93). Wie mehrere Interviewpartnerinnen 

berichteten, hängt es nach wie vor vom Willen des Vaters oder des Ehemannes ab, in 

welchem Umfang eine Tochter oder eine junge Ehefrau eine Ausbildung genießen kann (vgl. 

auch URL 7). Die häuslichen Pflichten sind der beruflichen Karriere in jedem Fall 

übergeordnet.  

Brandstetter sieht derzeit eine Stärkung der Rolle der Frau in der Gesellschaft, vor allem in 

wirtschaftlicher Hinsicht, verweist aber zugleich auf ein Zürückdrängen der Frau in die 

traditionelle Rolle als Frau und Mutter, vor allem durch die „kadyrowsche (Re)-

Islamisierungspolitik“ (Brandstetter 2010: 6). Ramsan Kadyrow, der die Frauen einem 

strengeren Sittenkodex unterwerfen will, wird in einem Zeitungsartikel der TAZ 

folgendermaßen zitiert: „Eine Frau muss wissen, wo ihr Platz ist. Sie muss uns ihre Liebe 

schenken. Der Mann ist ihr Eigentümer.“ (URL 11). „Die Diktatur, die sich etabliert, beruht 

auch auf der Erniedrigung der Frauen“, sagte die Menschenrechtlerin Natalja Estemirova im 

April 2009 (Littell 2009: 100). Die Rechte und Freiheiten der Frauen werden heute immer 

mehr eingeschränkt, der Druck, sich „angemessen“ zu verhalten, wird immer größer. Die 

Rückbesinnung auf tschetschenische Wurzeln wird durch die Skepsis gegenüber dem 

russischen Zentralstaat zusätzlich gestärkt (vgl. Malek 2008: 42). In der 

Staatendokumentation des Bundesasylamts wird Ramsan Kadyrow als „Vater dieser Republik 

der Russischen Föderation“ bezeichnet. „Sein Wort wird von vielen Tschetschenen – sei es 

aus Überzeugung, sei es aus Angst – als Gesetz betrachtet, weshalb sein Frauenbild und seine 

Aussagen über Frauen und deren Verhalten nicht ohne Einfluss bleiben.“ (Brandstetter 2010: 

9). Die heutige Politik unter Ramsan Kadyrow geht in Richtung einer Verfestigung der 

patriarchalen Verhältnisse.  

 

Diese Ausführungen zeigen, wie widersprüchlich die Rolle der Frau in der heutigen 

tschetschenischen Gesellschaft ist, während sich die Rolle des Mannes in der nach wie vor 

patriarchalen Gesellschaft, in der die Männlichkeit einen sehr hohen Stellenwert hat, wenig 

verändert hat. Libkan Basajewa, die Vorsitzende des Frauenzentrums „Frauenwürde“ in 
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Grosny, geht von einer generellen Rechtlosigkeit der Frauen aus, die von Äußerungen hoher 

Politiker gegen die Rechte von Frauen in der tschetschenischen Gesellschaft gefördert wird 

(vgl. Basajewa 2009: 3). 

  

 

Nach diesem Einblick in demographische, historische, wirtschaftliche. religiöse und soziale 

Entwicklungen unter dem Einfluss von Eroberungen und Unterwerfungen, Islamisierung, 

Russifizierung und Sowjetisierung, Urbanisierung und Modernisierung als Grundlage für das 

Verständnis dieser Arbeit sind grundlegende theoretische Ausführungen über Recht und 

Rechtspluralismus Inhalt des nächsten Kapitels.  

 

 

4.  Recht und Rechtspluralismus 

 

In diesem Kapitel definiere ich Recht als grundlegenden Begriff in der Auseinandersetzung 

mit Rechtspluralismus. Denn zuerst geht es „um den Begriff Recht selbst, der ja für jede 

Überlegung über Rechtspluralismus von entscheidender Bedeutung ist“ (F. und K. v. Benda-

Beckmann 2007: 9). Dann gehe ich auf den Begriff Rechtspluralismus und die theoretischen 

Ansätze zum Rechtspluralismus u.a. von John Griffiths, Franz und Keebet von Benda-

Beckmann, Kemper/Reinkowski und René Kuppe ein, erläutere die für diese Arbeit 

relevanten Rechtsquellen und schließlich den Begriff Familienrecht in den verschiedenen 

REchtsordnungen.  

 

4.1. Das Recht – Definition und Abgrenzung  

 

Es gibt viele, weit auseinander liegende Definitionen von Recht, deren Verwendung in jeweils 

verschiedenen Kontexten ihre Berechtigung hat. Grundsätzlich unterschieden werden 

Rechtsbegriffe, die von staatlichen Institutionen verwendet werden und kein anderes als das 

staatliche Recht als Recht anerkennen, und Rechtsbegriffe, die auch nicht-staatlichen Normen 

Rechtscharakter zubilligen. Im rechtsethnologischen Verständnis von Rechtspluralismus ist 

nach Franz und Keebet von Benda-Beckmann von einem Rechtsbegriff auszugehen, „der 

nicht direkt auf einer Kopplung an den Staat basiert“ (F. und K. v. Benda-Beckmann 2005a: 

90). Auch René Kuppe hält es für sinnvoll, bei der Erforschung rechtspluralistischer Systeme 

von einem Rechtsbegriff auszugehen, der nicht streng an den Staat gebunden ist. Vertritt man 
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allerdings einen staatsunabhängigen Rechtsbegriff und beruft sich damit nicht auf den Staat 

als einzige Rechtfertigung für Recht, dann löst man damit eine grundlegende Debatte über 

einen allgemeinen Rechtsbegriff aus, der über das westliche Verständnis von staatlichem 

Recht hinausgeht, und es stellt sich natürlich die Frage der Unterscheidung zwischen Recht 

und anderen Bereichen sozialer Ordnung. (vgl. Kuppe 2008: 25f.). 

 

Eugen Ehrlich, der als Begründer der modernen Rechtssoziologie gilt, hat bereits im Jahre 

1936 eine Diskussion über diese gegensätzlichen Auffassungen von Recht begonnen, die bis 

heute in der Rechtspluralismus-Forschung bedeutend ist. Ehrlich ging davon aus, dass die 

Entwicklung des Rechts nie auf Gesetzgebung, Rechtsprechung und Durchsetzung von 

Gerichtsentscheidungen durch Staatsgewalt beschränkt war, sondern vielmehr von der 

Gesellschaft selbst ausging. Ehrlich entwickelte daraus das Konzept des „lebenden Rechts“. 

Für ihn war es wichtig zu untersuchen, an welche Normen sich die Menschen wirklich halten 

und woran sie ihr Verhalten orientieren. (vgl. Kuppe 2008: 32).  

Ich beziehe mich in meiner Arbeit auf Eugen Ehrlichs Ansatz, weil sich seine Frage, von 

welchen Normen das Verhalten von Menschen wirklich geleitet wird, inhaltlich mit meiner 

ersten Forschungsfrage deckt. Er weist auch auf die Verschiedenheit der Rechtsquellen hin, 

die Inhalt des Kapitels 4.3. sind.  

 

Auch die Definition von Adam Hoebels aus dem Jahre 1967 berücksichtigt bereits die im 

Rechtspluralismus wesentlichen Elemente von Recht und hat auch heute noch ihre 

Berechtigung: „A social norm is legal if its neglect or infraction is met by the application, in 

threat or in fact, of the absolute coercive force by a social unit possessing the socially 

recognized privilege of so acting.“ (Hoebel, zit. nach Kuppe 2008: 27). Durch die Einführung 

einer durch eine soziale Einheit legitimierte Zwangsgewalt bietet er ein wichtiges Kriterium 

zur Abgrenzung von Recht einerseits, Brauch, Sitte und Tradition andererseits.  

 

Franz von Benda-Beckmann entwickelte den Rechtsbegriff, der in der Auseinandersetzung 

mit Rechtspluralismus verwendet werden kann, weiter. 

Für Benda-Beckmann ist Recht ein analytisches Konzept, in welchem die Kriterien bestimmt 

werden, die ein soziales Phänomen haben soll, um Recht genannt zu werden. (vgl. F. v. 

Benda-Beckmann 2002: 39). 

Das wichtigste Kriterium, das nach Benda-Beckmann Recht zu Recht macht, ist die 

Anerkennung und Beschränkung der Autonomie der Mitglieder der Gesellschaft in einem 
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bestimmten Maße. Dabei äußert sich die Anerkennung in den Berechtigungen und 

Befugnissen, die Beschränkung in den Berechtigungen und Befugnissen der anderen 

Gesellschaftsmitglieder sowie der Gesamtgesellschaft (vgl. F. v. Benda-Beckmann 2007b:  

49).  

Ein weiteres Kriterium ist die Art der Sanktion für Normabweichungen. Denn alle 

Ordnungstypen beruhen auf Verhaltensregelmäßigkeiten, welche einen Soll-Charakter 

entwickeln und dadurch zu sozialen Normen werden. „Ihren spezifisch rechtlichen Charakter 

erhalten sie dann durch die besondere Art der Sanktion in den Fällen, in denen 

Gesellschaftsmitglieder von der Norm abweichen.“ (F. v. Benda-Beckmann 2007b:   56).  

Franz von Benda-Beckmann legt weitere Dimensionen fest, nach denen Recht analysiert 

werden kann. Hier werden nur die für meine Arbeit relevanten Dimensionen angeführt: 

- grundlegende Legitimierung von Rechtssystemen; denn ein wichtiges Element des 

rechtsethnologischen Blicks auf Recht und Rechtspluralismus ist die Erforschung der 

Legitimationsgrundlage der jeweiligen Rechtsordnung als Teil der Empirie; 

- Grad, in dem sich die Rechtskenntnis vom Alltagswissen unterscheidet; Menschen 

können Recht allgemein und abstrakt oder aus konkreten Entscheidungen kennen, sie 

können profunde Rechtskenntnisse haben oder nur ganz allgemein wissen, dass es Recht 

gibt; in rechtspluralistischen Gesellschaften kennen die Menschen oft Normen aus 

verschiedenen Rechtssystemen; 

- mündliche oder schriftliche Überlieferung; 

- sozialer und geographischer Geltungsbereich.  (vgl. F. v. Benda-Beckmann 2002:   49f.) 

Die gesellschaftliche Bedeutung von Recht darf nach Franz und Keebet von Benda-

Beckmann nicht darauf beschränkt werden, ob Rechtsnormen befolgt werden oder deren 

Nichtbefolgung sanktioniert wird. Durch einen erweiterten Rechtsbegriff werden auch andere 

Rollen von Recht bedeutend, wie z.B. die Konstituierung von Identität oder die soziale 

Sicherheit. (vgl. F. und K. v. Benda-Beckmann 2007: 15). 

Diese analytische Herangehensweise an den Rechtsbegriff ermöglicht den Vergleich und die 

Analyse von Ähnlichkeiten und Unterschieden verschiedener Normenordnungen sowie die 

Erforschung  rechtspluralistischer Systeme.  

 

Auf der Grundlage dieser Überlegungen gehe ich in der vorliegenden Arbeit von folgender 

Rechtsdefinition im rechtsethnologischen Kontext aus: 

„Eine Verhaltensnorm gilt als Rechtsnorm, wenn sie die Autonomie der Mitglieder einer 

Gesellschaft in bestimmtem Maße anerkennt oder beschränkt, und wenn deren Einhaltung 
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durch eine, auf eine besondere, von der Gesellschaft anerkannte Art von Zwang durchgesetzt 

werden kann.“ 

Bei der Analyse und dem Vergleich der drei in Tschetschenien relevanten Normenordnungen 

gehe ich nach den oben genannten Kriterien vor.  

 

4.2. Rechtspluralismus 

 

In diesem Kapitel definiere und präzisiere ich den Begriff Rechtspluralismus, stelle Ziele und 

Analyseansätze einer rechtspluralistischen Forschung dar, beschreibe mögliche theoretische 

Erklärungsansätze für die Dominanz einer der nebeneinander existierenden Rechtsordnungen 

und setze mich mit der Bedeutung von Entscheidungen im rechtspluralistischen Kontext 

auseinander.  

 

4.2.1 Rechtspluralismus – Definition 

 

Die Diskussion über Rechtspluralismus ist immer dann notwendig, wenn es „innerhalb 

derselben sozialen Formation zur selben Zeit eine Mehrzahl von rechtlichen 

Ordnungsvorstellungen gibt“ (F. v. Benda-Beckmann 2008: 59), wenn Normenordnungen 

zusätzlich zum staatlich kontrollierten Rechtssystem vorliegen und wenn diese alternativen 

Systeme sich in der Art ihrer Anwendung und Funktionsweise unterscheiden.  

 

John Griffiths spricht in seinem Artikel „What is legal pluralism?“ von Rechtspluralismus, 

wenn in einem sozialen Feld mehr als eine Rechtsordnung existiert, d.h. dass das Verhalten 

der Menschen nach mehr als einer Rechtsordnung ausgerichtet wird (vgl.  Griffiths 1986: 1f.). 

 

Er führte die Unterscheidung zwischen „schwachem“ und „starkem“ Rechtspluralismus ein.  

Den „schwachen“ Rechtspluralismus leitete Griffiths vom Begriff des Rechtszentralismus ab, 

in dem als Recht nur das staatliche Recht gilt, welches einheitlich und systematisch ist und 

nur von staatlichen Organen vollzogen wird. Anerkennt der Staat andere Normenordnungen, 

wie z.B. kirchliche Rechte oder Gewohnheitsrechte unter bestimmten Bedingungen, so sind 

diese dem staatlichen Recht hierarchisch untergeordnet, und man kann in diesem Fall nur von 

einem „schwachen“ Rechtspluralismus innerhalb des Rechtszentralismus sprechen. (vgl. 

Griffiths 1986: 5). 
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In einem System des „starken“ Rechtspluralismus hängen nach Griffiths Existenz und 

Wirksamkeit der Normenordnung einer sozialen Gruppe nicht von der Anerkennung durch 

den Staat ab (vgl. Griffiths 1986: 8).  

Griffiths hat damit bereits im Jahre 1986 die Unterscheidung zwischen „starkem“ und 

„schwachem“ Rechtspluralismus getroffen, die auch in der heutigen wissenschaftlichen  

Diskussion noch von Bedeutung ist.  

 

Darüber hinaus ziehe ich das von Franz von Benda-Beckmann entwickelte analytische 

Rechtspluralismus-Modell für die Analyse des Familienrechts in Tschetschenien heran.  

Auch Franz und Keebet von Benda-Beckmann sprechen von Rechtspluralismus, wenn in 

einer Gesellschaft unterschiedliche Rechtsordnungen und Rechtsformen koexistieren: Dabei 

geht es in der Regel um staatliches, religiöses und traditionelles Recht, deren 

Wechselbeziehungen zu untersuchen sind (vgl. F. und K. v. Benda-Beckmann 2007: 7). 

Rechtspluralistische Konstellationen sind meistens sehr komplex und es ist die Aufgabe der 

Rechtsethnologie, diese Komplexität der verschiedenen Rechtsformen zu erforschen und zu 

analysieren.  

Das Ehepaar Benda-Beckmann greift Griffiths´ Unterscheidung von „starkem“ und 

„schwachem“ Rechtspluralismus auf. Dabei sprechen auch sie von „starkem“ 

Rechtspluralismus, wenn der Staat nur staatliches Recht anerkennt und andere daneben 

existierende Normensysteme nicht gelten lässt, wenn beispielsweise der Staat den Adaten den 

Rechtscharakter abspricht und sie zur „Gewohnheit“ deklariert. Erhebt der Staat den 

zentralistischen Anspruch, nur sein Recht gelten zu lassen oder zumindest als einzige Instanz 

den Geltungsbereich anderer Rechte festzulegen, dann spricht man von „schwachem“ 

Rechtspluralismus. Franz und Keebet von Benda-Beckmann führen diesen Gedanken aber 

noch weiter aus. Denn sie berücksichtigen auch, dass „andere Rechtssysteme ebenfalls ihre 

eigenen Vorstellungen davon haben, ob und wie andere Rechtssysteme gelten, die nicht ihrem 

eigenen System entspringen“ (F. und K. v. Benda-Beckmann 2005a:  91). Denn wenn der 

Staat Adat nicht anerkennt, hindert das die lokale Bevölkerung oder die religiösen Führer 

nicht, ihre eigenen Ideen über die Gültigkeit verschiedener Rechtsordnungen und politischer 

Institutionen zu entwickeln und diese auch im sozio-ökonomischen Leben anzuwenden. (vgl. 

F. und K. v. Benda-Beckmann 2001:  9). 
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Wenn es um die relative Wirksamkeit von Normenordnungen geht, ist zu erforschen, welches 

Rechtssystem ein anderes anerkennt und welche Folgen eine solche Anerkennung haben 

kann. 

Bei der Beschäftigung mit dieser Frage stellten Franz und Keebet von Benda-Beckmann fest, 

dass in vielen Gesellschaften neben staatlichem Recht religiöse Rechte und traditionelle 

Gewohnheitsrechte existieren. „Diese sind oft teilweise vom Staat anerkannt bzw. in das 

staatliche Recht integriert; teils sind sie unabhängig von ihrer Anerkennung durch den Staat in 

entsprechender lokaler Variabilität wirksam. Plurale Konstellationen haben unterschiedliche 

Erscheinungsformen.“ (F. und K. v. Benda-Beckmann 2005b: 175). Es ist auch zu 

berücksichtigen, dass eine Änderung der Beziehungen zwischen zwei Systemen die gesamte 

Konstellation des Rechtspluralismus beeinflusst, wie dies die Entwicklung des 

Rechtspluralismus im Zeitenlauf immer wieder zeigt (vgl. F. und K. v. Benda-Beckmann 

2001:   10).  

In diesem Zusammenhang stellt Sergey N. Abašin die Frage, ob der Staat den besonderen 

autonomen rechtlichen Raum anerkennen soll, der parallel zum staatlichen Recht existiert. 

Denn, „wenn die Menschen sich in ihrem Alltagsleben nach gewissen Normen richten und 

diese Normen als absolute Werte empfinden, dann stellt sich tatsächlich die Frage, ob der 

Staat diese Normen anerkennen und legalisieren soll, um die Diskriminierung dieser oder 

jener Gruppe zu vermeiden“ (Abašin 2005: 200). Jedoch muss man sich darüber im Klaren 

sein, dass eine solche Anerkennung zu neuen Konflikten führen kann sowie zur Entstehung 

anderer diskriminierter Gruppen (vgl. Abašin 2005: 207). 

Auch René Kuppe beschäftigt sich mit dieser Frage und zieht zu deren Beantwortung eine 

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Jahre 2003 heran, 

in der die Pluralität von Rechtsordnungen als mit den Werten der Europäischen 

Menschenrechtskonvention unvereinbar erklärt wurde. Denn dann könne der Staat nicht 

länger die individuellen Rechte hüten und es könnte zu einer diskriminierenden 

Differenzierung innerhalb eines Staates kommen. (vgl. Kuppe 2008: 21). Der Einwand, dass 

individuelle Rechte durch die Anerkennung von religiösen oder traditionellen 

Rechtsordnungen gefährdet werden könnten, kann dadurch entkräftet werden, dass ein Staat, 

der eine alternative Rechtsordnung anerkennt, dies in der Regel mit der Einschränkung tut, 

dass dadurch fundamentale und verfassungsmäßige Grundwerte nicht verletzt werden dürfen 

(vgl. Kuppe 2008: 34). Ob der Rechtspluralismus die grundlegenden Errungenschaften des 

modernen Verfassungsstaates und damit die Gleichheit aller BürgerInnen in Frage stellt, kann 

nur empirisch für ein bestimmtes Land beantwortet werden.  
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Die Anerkennung einer alternativen Rechtsordnung kann also zu einer Diskriminierung 

führen, aber auch zu einer Aufwertung dieser Rechtsordnung, zur Entwicklung der sozialen 

Identität beitragen und die Repräsentation von kulturellen Eigenheiten einer Gruppe 

erleichtern (vgl. Kuppe 2008: 34).  

 

Für John Griffiths ist Rechtspluralismus ein Faktum, Rechtszentralismus ein Mythos, eine 

Illusion (vgl. Griffiths 1986: 4), und auch für Franz von Benda-Beckmann ist 

Rechtspluralismus eher die Regel als die Ausnahme.  

Nur ein Verständnis von Rechtspluralismus, das sowohl staatliche als auch nicht-staatliche 

Rechte umfasst, erlaubt die Untersuchung komplexer Rechtswirklichkeiten. 

 

Aufbauend auf dem analytischen Konzept von Recht entwickelte Franz von Benda-Beckmann 

auch ein analytisches Modell von Rechtspluralismus, dessen Analysekategorien im nächsten 

Kapitel erläutert werden. 

 

4.2.2 Rechtspluralistische Forschung 

 

Kern jeder rechtspluralistischen Forschung ist neben der Erarbeitung der Beziehungen 

zwischen den verschiedenen normativen Systemen die Erforschung der Rechtswirklichkeit im 

rechtspluralistischen Kontext. Grundlage dafür sind Beschreibung und Analyse der empirisch 

erarbeiteten Konstellationen pluralistischer Rechtsordnungen, ihrer relativen 

gesellschaftlichen Bedeutung sowie der Möglichkeiten, wie sie die aktuellen sozialen, 

politischen und wirtschaftlichen Bedingungen beeinflussen (vgl. F. v. Benda-Beckmann 2002:  

74).   

Das Konzept des Rechtspluralismus ist ein nützliches Analyseinstrument, um die 

Beziehungen zwischen den Möglichkeiten von Rechtsdenken und den daraus entstehenden 

menschlichen Verhaltensweisen und Strategien bei der Konfliktlösung zu verstehen (vgl. 

Kuppe 2008: 26). Dafür ist es erforderlich, einen klar umrissenen Kontext zu wählen, da 

Rechtspluralismus in jeder Gesellschaft, in jedem sozialen Feld unter anderen Bedingungen, 

mit anderen Auswirkungen und Prägungen auftritt. In der vorliegenden Arbeit ist dieser 

Kontext das Familienrecht in der Tschetschenischen Republik. 

 

Die Analyse des Rechtspluralismus in einem konkreten Feld hängt von den Fragen ab, die die 

Forscherin stellt. In der Folge werden die Fragen zur Analyse von Rechtspluralismus 



 

 40 
 

 

dargelegt, die Franz und Keebet von Benda-Beckmann in ihren Studien aufwerfen, soweit sie 

für die Forschungsfragen meiner Arbeit relevant sind. 

- In welchem Maße beeinflussen pluralistische Rechtsordnungen das soziale und 

wirtschaftliche Verhalten der AkteurInnen im Rechtspluralismus? Inwieweit orientieren 

die Handelnden ihre Handlungen an einem oder mehreren Rechtssystemen oder werden 

dadurch eingeschränkt? (vgl. F. v. Benda-Beckmann 2002: 66). 

- Wie wenden die AkteurInnen die verschiedenen rechtlichen Repertoires an? Welche der 

Alternativen, die sich ihnen im pluralistischen System bieten, wählen sie? (vgl. F. v. 

Benda-Beckmann 2002: 68). 

- Wie nutzen verschiedene AkteurInnen verschiedene Rechtsvorstellungen, um politische, 

wirtschaftliche und soziale Interessen zu verfolgen und durchzusetzen (vgl. F. v. Benda-

Beckmann 2002: 67)? 

- Wie wenden bestimmte AkteurInnen die  Rechtsvorstellungen eines Systems an oder 

spielen die Rechtsvorstellungen verschiedener Systeme gegeneinander aus oder 

akkumulieren diese, um beispielsweise soziale Beziehungen zu legitimieren und 

rechtliche Folgen daran zu knüpfen (vgl. F. v. Benda-Beckmann 2002: 66)? 

- Wie rechtfertigen die Handelnden ihre Handlungen durch eines oder mehrere 

Rechtssysteme (vgl. F. v. Benda-Beckmann 2002: 67)? 

- Wie werden Konflikte ausgetragen (vgl. F. und K. v. Benda-Beckmann 2001: 11)? 

- An welche Instanzen wenden sich die AkteurInnen zur Lösung von Konflikten (vgl. F. 

und K. v. Benda-Beckmann 2001: 17)? 

- Welches Recht wenden diese Instanzen an (vgl. F. und K. v. Benda-Beckmann 2001: 

17)? 

- Wie verändert sich die pluralistische Rechtsordnung im Laufe der Geschichte? (vgl. F. 

und K. v. Benda-Beckmann 2001: 11). 

Anhand dieser Fragen wird der Rechtspluralismus im tschetschenischen Familienrecht im 

Kapitel 5.6. zu analysieren sein. Auf der Grundlage dieser Analyse werden die 

Forschungsfragen in Kapitel 6 beantwortet.  

 

4.2.3 Gründe für die Dominanz von Rechtsordnungen 

 

Um meine zweite Forschungsfrage beantworten zu können, muss ich mich mit den Gründen 

auseinandersetzen, aus denen eines von mehreren Rechtssystemen dominant ist. Daraus kann 
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abgeleitet werden, warum Recht in einer bestimmten Weise und nicht anders angewendet 

wird.  

 

Mit diesem Themenbereich haben sich sowohl John Griffiths als auch Franz und Keebet von 

Benda-Beckmann beschäftigt.  

Innerhalb der verschiedenen Konstellationen eines pluralistischen Rechtssystems ist häufig 

das religiöse Recht oder das Gewohnheitsrecht gegenüber dem staatlichen Recht dominant. 

Als Hauptgrund für die Wirkungslosigkeit von staatlichem Recht sieht Griffiths die 

Sozialstruktur und deren Bindungen durch gegenseitige Verpflichtung (vgl. Griffiths 1986:  

34). Wer seinen Platz in einem sozialen Feld1 behalten will, muss sich dem Druck dieses 

Feldes beugen, der stärker sein kann als der des Staates und zumeist unmittelbarer ausgeübt 

wird (vgl. Griffiths 1986: 31). Dabei geht es oft um soziale Sicherheit, da auf Adat basierende 

Institutionen, wie z.B. besondere Familienkonstellationen oder Dorfgemeinschaften, wichtige 

Elemente in den Sicherungssystemen darstellen. 

Ist das religiöse Recht dominant, so ist die Rolle der Religion, wie z.B. die Wiederbelebung 

religiöser Identitäten in dieser Gesellschaft, näher zu beleuchten.  

Ein weiterer bedeutender Faktor in den Beziehungen zwischen verschiedenen Rechtssystemen 

ist „die Art der machtpolitischen Verankerung der Trägergruppen“ (vgl. F. und K. v. Benda-

Beckmann 2005a: 97). Recht und rechtspluralistische Situationen sind immer mit der Frage 

der politischen Herrschaft verknüpft. 

Recht spielt auch eine wichtige Rolle in Ethnisierungsprozessen. Worin diese Rolle genau 

besteht, hängt nicht nur vom Inhalt des jeweiligen Rechts ab, sondern auch von der Frage, ob 

es in der jeweiligen politischen Konstellation ideologisches Mobilisierungspotential hat. Und 

das hängt wiederum von der politischen Geschichte der Region ab, vor allem von der 

Inkorporierung in den Nationalstaat. (vgl. F. und K. v. Benda-Beckmann 2007:  100). 

Dieser letzte Punkt steht auch mit der Konstruktion nationaler und kultureller Identitäten in 

engem Zusammenhang.  

 

                                                 
1 Griffiths baut dabei auf den Begriff des semi-autonomen sozialen Feldes auf, der von Sally Moore geprägt 
wurde.  Moore versteht darunter ein kleines, für einen Anthropologen beobachtbares Feld, in dem eine soziale 
Gruppe Regeln schaffen kann und auch über die Mittel verfügt, diese mit Zwang durchzusetzen;  die Semi-
Autonomie darin besteht, dass dieses Feld einerseits interne Regeln und Normen produzieren kann, anderseits 
aber von Regeln und Entscheidungen der Welt außerhalb des Feldes abhängig ist. Die verschiedenen semi-
autonomen sozialen Felder interagieren miteinander, sind voneinander abhängig und stellen für Moore den 
grundlegenden Ort dar, an dem Recht entsteht. (vgl. Moore 1973: 720). Griffiths zieht das Konzept des semi-
autonomen Feldes heran, das er kurz als soziales Feld bezeichnet, weil es erstmals ein Werkzeug liefert, um 
Rechtspluralismus in komplexen Sozialstrukturen erforschen zu können (vgl. Griffiths 1986: 37). 
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4.2.4 Entscheidungen im rechtspluralistischen Kontext  

 

Der letzte Punkt, der in meiner rechtsethnologischen Arbeit von Bedeutung ist, sind die 

Entscheidungen. 

Keebet von Benda-Beckmann betrachtet Entscheidungen, deren Zustandekommen und 

Durchsetzung als wichtigen Punkt in der Erforschung rechtspluralistischer Gesellschaften, um 

die tatsächliche Geltung von Normen festzustellen. Besondere Aufmerksamkeit widmet sie 

dabei der Nachentscheidungsphase in ihrem Artikel Implementieren – Was heißt das? Die 

Implementierung von Gerichtsurteilen aus der Sicht der Rechtsethnologie (vgl. K. v. Benda-

Beckmann 2007).  

Im vorliegenden Kapitel geht es vorerst um die Möglichkeiten der Mitglieder einer 

Gesellschaft, sich an verschiedene Instanzen zu wenden, um eine Entscheidung in einer 

rechtlichen Angelegenheit zu erwirken, und dann um die von Keebet von Benda-Beckmann 

hervorgehobene Nachentscheidungsphase. 

 

Jede Rechtsordnung verfügt über eigene Instanzen, die Entscheidungen über rechtliche 

Angelegenheiten fällen. Koexistieren mehrere Rechtsordnungen, dann gibt es auch 

unterschiedliche Entscheidungsinstanzen, an die sich die Menschen wenden können. Welche 

Rechtsschutzmöglichkeiten von wem in Anspruch genommen werden, hängt von 

verschiedenen individuellen Faktoren ab, wie z.B. von sozialen Netzwerken, der Familie, 

Traditionalität oder Religiosität. Aber es müssen auch ganz praktische Faktoren 

berücksichtigt werden, wie z.B. Gerichtskosten oder die Möglichkeit, eine geeignete 

Rechtsvertretung für ein Gerichtsverfahren zu finden. 

 

Benda-Beckmann weist in ihrem Artikel darauf hin, dass jedes Rechtssystem seine 

Entscheidungsinstanzen hat, die Konflikte lösen, und beschäftigt sich mit der 

Implementierung und der Nachentscheidungsphase von gerichtlichen Entscheidungen. Sie 

scheint sich dabei nur auf Entscheidungen von staatlichen Gerichten zu beziehen, obwohl es 

in ihrem Artikel auch um religiöse Gerichte und Adat-Räte geht. Hält sie die Erforschung der 

Nachentscheidungsphase im rechtspluralistischen Kontext für unerlässlich, um die Rolle von 

Entscheidungen im sozialen Leben und die Rechtswirklichkeit zu ergründen, so muss meiner 

Meinung nach diese Vorgangsweise für die Entscheidungen der Instanzen aller 

Rechtssysteme gleichermaßen gelten. Werden Konflikte von verschiedenen Instanzen, 

beispielsweise einem staatlichen Gericht und dem Ältestenrat eines Dorfs anders entschieden, 
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so können wir erst dann von Rechtswirklichkeit sprechen, wenn wir auch die Phasen nach 

Entscheidungen in den anderen Systemen untersucht haben. 

Dabei muss auch erforscht werden, welche Instanz welches Recht tatsächlich anwendet, was 

eine empirische Frage ist. 

 

Tatsächlichen Aufschluss über die Rechtswirklichkeit gibt erst die Untersuchung der 

Transformation einer Gerichtsentscheidung in soziale Wirklichkeit. Besondere 

Aufmerksamkeit verdient daher die Nachentscheidungsphase, in der Gerichtsentscheidungen 

zur Gänze, teilweise oder gar nicht umgesetzt werden. Es wird festzustellen sein, wer wie 

warum für die Durchsetzung von Entscheidungen sorgt oder diese verhindert. (vgl. F. und K. 

v. Benda-Beckmann 2007:  17). Zu erforschen ist das Verhalten der beteiligten Personen und 

Instanzen nach der Entscheidung. Die Durchsetzung von Entscheidungen ist weniger ein 

rechtlicher als ein sozialer Prozess, der nicht nur von den Entscheidungsinstanzen, sondern 

vor allem von den Parteien und den betroffenen Personen gesteuert wird (vgl. F. und K. v. 

Benda-Beckmann 2007:  121). Eine inaktive Vollstreckungsinstanz kann einen bedeutenden 

Einfluss auf das Handeln der Parteien haben (vgl. K. v. Benda-Beckmann 2007: 117).  

Es gibt mehrere Möglichkeiten nach einer Entscheidung: erstens können sich die Parteien 

freiwillig der Entscheidung fügen, zweitens kann die Implementierung einer Entscheidung 

erzwungen werden, drittens können sich die Parteien an eine andere Instanz wenden und 

viertens können die Parteien gar nichts tun (vgl. K. v. Benda-Beckmann 2007: 12). 

Es werden Fragen aufgeworden, die auch in meiner empirischen Forschung über das 

Familienrecht in Tschetschenien berücksichtigt werden: Welche Handlungsalternativen haben 

die Parteien und andere Beteiligte nach einer Entscheidung, in welchem sozialen Kontext 

spielt sich ihr Verhalten ab und welche Rolle, Macht und Legitimität hat die 

Entscheidungsinstanz (vgl. K. v. Benda-Beckmann 2007: 115f.)?  

 

4.3. Rechtsquellen 

 

Aus den vielfältigen Definitionen von Recht wird ersichtlich, dass Recht verschiedenen 

Quellen entspringen kann. Wer Recht schafft, ist eine der grundlegenden Fragen in der 

rechtspluralistischen Forschung. 
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Bereits Eugen Ehrlich hat in seinem Konzept des „lebenden Rechts“ darauf hingewiesen, dass 

Recht nicht nur durch den Staat, sondern auch durch die Bevölkerung geschaffen wird, dass 

es also verschiedene Rechtsquellen gibt (vgl. Kuppe 2008: 32). 

 

Auch Sally Moore lehnt die Einstellung ab, dass der Staat die einzige Quelle des Rechts ist. 

Denn jedes semi-autonome soziale Feld kann Recht schaffen (vgl. Moore 1973: 720).  Sie 

unterscheidet zumindest zwei Arten von Regeln: Regeln, die vom Gesetzgeber, von Gerichten 

und anderen formellen Institutionen geschaffen werden, und solchen, die direkt aus dem 

sozialen Leben heraus entstehen (vgl. Moore 1973: 744).  

 

Neben den unterschiedlichen Quellen, die Recht schaffen können, gibt es auch innerhalb 

dieser rechtsetzenden Gruppen und Institutionen verschiedene Entwicklungen, aus denen 

Recht entstehen kann. Denn Recht wird nicht nur durch die Gesetzgebung geschaffen, 

sondern auch durch Entscheidungen. In Gesellschaften, die keinen deutlich erkennbaren 

Gesetzgeber haben, wurde daher die Rechtsprechung „zur Hauptquelle, der man das Recht 

entnehmen“ (K. v. Benda-Beckmann 2007: 114) kann. 

Das Ehepaar Benda-Beckmann greift einen Gedanken von Eugen Ehrlich auf, wenn es sich 

mit der Frage beschäftigt, ob die Bevölkerung durch ihr soziales Handeln Recht schaffen 

kann. Für SozialwissenschaftlerInnen liegt es auf der Hand, dass Rechtsordnungen nicht nur 

von Institutionen geschaffen werden, denen der Staat in der „Ideologie des staatlichen 

Rechtsmonopols“ (F. und K. v. Benda-Beckmann 2007: 128) dazu die Erlaubnis erteilt.  

F. v. Benda-Beckmann wirft in diesem Zusammenhang wichtige empirische Fragen auf: Wer 

schafft Recht durch welche Handlungen, wer wendet Recht für welche Zwecke an, durch wen 

und wie wird Recht sozial reproduziert? Diese Reproduktionen von Recht können sich in 

formalisierten Prozessen, wie z.B. Gerichtsentscheidungen, ausdrücken, aber auch in der 

Anwendung von rechtlichen Formen und der Ausrichtung des täglichen Lebens nach dem 

Recht. (vgl. F. v. Benda-Beckmann 2002:  68). 

 

Nach Franz und Keebet von Benda-Beckmann geht es in der Mehrheit der 

rechtspluralistischen Gesellschaften um staatliches, religiöses und traditionelles Recht (vgl. F. 

und K. v. Benda-Beckmann 2007:  7). Auch im tschetschenischen Familienrecht sind Staat, 

Religionsgemeinschaft und die Gesellschaft selbst die relevanten Quellen des Rechts, die in 

ihrer Wechselbeziehung, Rolle, Bedeutung und Entwicklung zu erforschen sind.  
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Das Recht des Staates:  

Im modernen Rechtsstaat, in dem das Prinzip der Gewaltenteilung zwischen Gesetzgebung, 

Rechtsprechung und Vollziehung herrscht, kann Recht nur von den dazu bestimmten 

staatlichen Organen geschaffen werden. Diese schaffen das Recht und schreiben es in Form 

von Gesetzen nieder.  

 

Recht der Religion:  

Da die einzige religiöse Gemeinschaft, die in der vorliegenden Arbeit relevant ist, die 

islamische ist, wird auch nur auf das islamische Recht eingegangen. Unter dem Schlagwort 

Recht im Lexikon arabische Welt ist nachzulesen, dass es Muhammad gelang, „mit seinen im 

Koran festgeschriebenen Rechtsvorschriften den Arabern ein einheitliches Gesetz zu geben, 

das noch heute die Rechtsvorstellungen der Muslime prägt“ (Barthel 1994: 495). Nach 

Martina Schmied umfasst das islamische Recht „die Gesamtheit von Allahs Geboten – das 

sind sowohl die Vorschriften den Ritus betreffend, als auch die Rechtsregeln – die der 

gläubige Muslim zu befolgen hat.“ (Schmied 1999: 17). Das göttliche Recht des Islam, das 

Schariarecht, wurde von Gott geschaffen und vom Propheten Muhammad niedergeschrieben. 

Das islamische Recht beruht auf dem Koran und gilt daher in der gesamten muslimischen 

Welt als unveränderbar, dennoch weisen die Gesetzgebungen der einzelnen Staaten 

Unterschiede auf, die auf unterschiedliche Interpretationen durch verschiedene Rechtsgelehrte 

zurückzuführen sind. (vgl. Schmied 1999: 23). 

 

Gewohnheitsrecht:  

Das Gewohnheitsrecht wird von der Gemeinschaft geschaffen und ist in der Regel nicht 

kodifiziert. Laut Temirbulatov entsteht Gewohnheitsrecht nicht in der Nation, sondern in 

jeder Gruppe gesondert und wird von den Führern der jeweiligen Gruppe festgelegt (vgl. URL 

8). Die arabische Bezeichnung für Gewohnheitsrecht lautet Adat und wird auch in 

Tschetschenien verwendet. Giduljanov definiert Adat als „Gesamtheit aller Bräuche und der 

juristischen Praxis in den verschiedenen Bereichen der vermögens- und familienrechtlichen 

Beziehungen“2 (URL 9). Das Gewohnheitsrecht steht in engem Zusammenhang mit der 

Kultur und der ethnischen Eigenart eines Volkes.  

 

                                                 
2 im russischen Original: „совокупность обычаев и народной юридической практики в самых 

разнообразных сферах имущественных и семейных отношений“  
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4.4.  Inhaltliche Abgrenzung 

 

Zum Abschluss der theoretischen Ausführungen über Recht und Rechtspluralismus wird in 

diesem Kapitel der eigentliche Themenbereich der vorliegenden Arbeit – das Familienrecht, 

also die Normen für die Regelung familienrechtlicher Angelegenheiten – inhaltlich 

abgegrenzt. Was im Einzelnen in den jeweiligen Rechtsordnungen darunter zu verstehen ist 

und wie der Begriff Familie selbst definiert wird, wird im Folgenden dargelegt. 

 

4.4.1. Familienrecht im Sinne der russischen Föderation  

 

Das russische Familiengesetzbuch definiert die Familie nicht ausdrücklich, aber aus § 2, in 

dem die Beziehungen angeführt werden, auf die das russische Familienrecht anzuwenden ist, 

kann eine Definition abgeleitet werden. Danach können als Familie Ehegatten sowie Eltern 

bzw. Adoptiveltern mit ihren Kindern bzw. Adoptivkindern verstanden werden (vgl. § 2 FGB 

der RF). 

Aus den Themenbereichen, die das russische Familienrecht regelt, habe ich vier ausgewählt, 

die ich in meiner Arbeit näher erforsche: Eheschließung, vermögens- und unterhaltsrechtliche 

Bestimmungen während der Ehe, Ehescheidung und Obsorge. Diese Bereiche betreffen das 

alltägliche Leben fast aller TschetschenInnen, ob sie in Tschetschenien oder als Flüchtlinge in 

der Diaspora leben. In meinen Interviews ging es hauptsächlich um diese Themen und auch 

nach meiner beruflichen Erfahrung treten dabei die meisten Probleme auf. 

Außerdem geht es in der vorliegenden Arbeit um das Erbrecht, welches nicht im russischen 

Familiengesetzbuch, sondern im Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation in Teil 3 geregelt 

ist. Ich beziehe diese erbrechtlichen Regelungen in meine Forschung mit ein, weil Erbrecht 

und Familie in allen Rechtsordnungen eng miteinander verknüpft sind. 

 

4.4.2. Familienrecht im islamischen Kontext 

 

In der islamischen Gesellschaft besteht die Kernfamilie aus dem Ehepaar und den 

unmittelbaren Aszendenten und Deszendenten, die Großfamilie „aus dem Mann und seiner 

bzw. seinen Ehefrau(en) und ihren direkten Vorfahren und Nachkommen. Darüber hinaus 

können noch weitere Personen hinzukommen, wie etwa die männlichen Verwandten des 
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Mannes, die Blutsverwandten und/oder die Seitenverwandten. […]. Die Summe aller 

Mitglieder bildet einen Haushalt.“ (Schmied 1999: 27).  

Neben der Regelung des kultischen und rituellen Verhaltens bestimmt das Schariarecht das 

Verhalten der Menschen untereinander (vgl. Schmied 1999: 18).  Muhammad wollte die 

vorislamische Stammesgesellschaft verändern und eine neue Gesellschaftsordnung errichten. 

Dabei war das Familienrecht zentral, da die Familie als soziale Grundeinheit gilt. Muhammad 

legte – wie alle Begründer großer Religionen – Grundlagen, Normen und Regulierungen des 

Familienrechts fest und schuf damit das islamische Schariarecht (vgl. Davoudi 2008: 107). 

Das Recht der Familien bildet einen wichtigen Teil der Gesetze und der Sitten im Islam. Der 

Koran enthält viele Verse über Heirat, Rechte und Pflichten beider Partner, Rechte zwischen 

Eltern und Kindern, Scheidung und erbrechtliche Regelungen und legt die gegenseitigen 

Rechte und Pflichten, wie Verantwortung und Fürsorge für den anderen und Respektierung 

des Rechts des anderen, fest (vgl. Davoudi 2008: 108). Nach islamischer Lehre schuf Gott das 

Fundament für die familiäre Einheit. 

 

4.4.3. Familienrecht als Teil des Gewohnheitsrechts 

 

Der Familienbegriff, von dem das Gewohnheitsrecht ausgeht, ist nicht genau definiert. Man 

kann jedenfalls Verhältnisse annehmen, in denen die Großfamilie vorherrschend ist. Die 

Formen der sozialen Organisation in Tschetschenien im Allgemeinen und die Großfamilie tsa 

im Besonderen wurden bereits im Kapitel 3.6. dargelegt. 

 

Inhaltliche Ausführungen über das Gewohnheitsrecht sind äußerst schwierig, weil es in der 

Regel mündlich überliefert, nur in Einzelfällen kodifiziert und ständigen Änderungen 

unterworfen ist. Außerdem gibt es von Gesellschaft zu Gesellschaft starke Abweichungen.  

Die meisten Abhandlungen über Gewohnheitsrechte in verschiedenen Gebieten der Erde 

setzen sich mit familienrechtlichen Regelungen auseinander. So bezeichnet auch das Neue 

Wörterbuch der Völkerkunde das Adatrecht als Gewohnheitsrecht, d.h. die „nicht durch 

Gesetze geordnete[n] und schriftliche[n] Rechtsvorschriften, v.a. auf dem Gebiet des 

Familienrechts“ (Hirschberg 1988: 11).  

In meiner Forschung über das tschetschenische Familiengewohnheitsrecht stieß ich auf 

Regelungen über die gleichen Rechtsbereiche, die ich bereits aus dem russischen Recht und 

dem Schariarecht ausgewählt habe: Eheschließung, Ehescheidung, Obsorge für die Kinder 
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und erbrechtliche Regelungen. Auf die Vergleichbarkeit dieser Rechtsbereiche wird im 

Kapitel 5.4. näher eingegangen. 

Einen wichtigen Teil im tschetschenischen Gewohnheitsrecht nehmen auch Gastrecht, 

Blutrache, Sippenhaft, Ehre und Ehrenmorde ein, worüber meine InterviewpartnerInnen 

mehrmals gesprochen haben. Diese Punkte scheinen mir zwar wichtig, ich werde sie aber in 

diesem Rahmen nicht näher erörtern, weil dies der Umfang der Arbeit nicht zulässt. 

 

 

Nachdem in Kapitel 3 die erforderlichen Kontextinformationen zum Verständnis von 

Vorgängen in Tschetschenien und in Kapitel 4 die für das vorliegende Thema notwendigen 

rechtsethnologischen Grundlagen dargelegt wurden, kann ich im nächsten Kapitel auf das 

konkrete Thema der Arbeit, das Familienrecht in Tschetschenien, eingehen.  

 

 

5.    Familienrecht in Tschetschenien  

 

In diesem Kapitel beschreibe ich zu Beginn den konkreten Vorgang der empirischen 

Datensammlung und gehe dann auf die geschichtliche Entwicklung sowie die aktuelle 

Geltung der verschiedenen Systeme von Familienrechtsnormen ein. Dann erörtere ich 

Besonderheiten des tschetschenischen Rechtsverständnisses, führe in Punkt 5.5. die 

wesentlichen Bestimmungen des Familienrechts der gewählten Rechtsbereiche in den 

verschiedenen Systemen aus und stelle ihnen die Rechtswirklichkeit, wie sie sich in meiner 

Forschung darstellt, gegenüber. Die Analyse dieser Ausführungen nach den methodischen 

Ansätzen für rechtspluralistische Forschung von F. und K. v. Benda-Beckmann ist Inhalt von 

Punkt 5.6.  

 

5.1. Empirische Datensammlung 

 

Zu Beginn des Kapitels, das vor allem auf den Aussagen der Interviewpartnerinnen und 

ExpertInnen aufbaut, stelle ich diese vor und beschreibe den Ablauf der Interviews.  

 

Die Namen der Interviewpartnerinnen, deren  persönliche Daten mir bekannt sind, habe ich zu 

deren Schutz geändert. Tonbandaufnahmen und Gesprächsprotokolle befinden sich in meinem 

Besitz. 
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Ich führte Interviews mit sechs tschetschenischen Frauen, und zwar mit 

- Rita, 55 Jahre, Buchhalterin aus einem Dorf in der Nähe von Grosny, seit 6 Jahren in 
Österreich 

- Sarema, 42 Jahre, Hausfrau, aus dem tschetschenischen Bergland, seit 5 Jahren in 
Österreich 

- Elvira, 42 Jahre, Psychologin, aus Grosny, seit 5 Jahren in Österreich 
- Vera, 42 Jahre, Lehrerin, aus Grosny, seit 5 Jahren in Österreich 
- Lidia, 47 Jahre, Wirtschaftswissenschaftlerin, aus einem Dorf in der Nähe von 

Grosny, seit 6 Jahren in Österreich 
- Merima, 49 Jahre, Kinderpsychologin, aus Grosny, seit 8 Jahren in Österreich. 

 

Um die Frauen etwas persönlicher darzustellen und den LeserInnen die Einordnung ihrer 

Aussagen zu erleichtern, möchte ich über jede der sechs Frauen kurz etwas Charakteristisches 

schreiben. Für alle trifft zu, dass sie äußerst gastfreundlich und zuvorkommend und über mein 

Interesse an der tschetschenischen Kultur sehr erfreut waren. Es war kein Problem, mit ihnen 

Termine zu vereinbaren und auch bei den Interviews selbst waren sie nie unter Zeitdruck.  

Rita ist eine sehr freundliche, einfache Frau, die sich im Laufe des Interviews mehrmals 

widersprach, die Dinge nicht so genau weiß und sie größtenteils als gegeben hinnimmt. 

Sarema ist eine sehr gebildete, sehr gläubige Muslimin, für die nur das Schariarecht eine 

Daseinsberechtigung hat. Elvira, eine ebenfalls sehr gebildete und auch engagierte Frau, 

beantwortete viele Fragen gar nicht, ausweichend oder zögernd und zum Teil sehr 

beschönigend. Sie war sehr vorsichtig in ihren Aussagen und schien von innerer Traurigkeit 

gefangen. Vera, die Lehrerin, ist die offenste und kritischste meiner Interviewpartnerinnen. 

Sie hat mir viele Möglichkeiten im Forschungsfeld eröffnet, wie die Teilnahme an einer 

tschetschenischen Hochzeit und einem Bayram-Fest, dem Fastenbrechen der 

TschetschenInnen nach dem Ramadan, sowie interessante Kontakte vermittelt. Lidia, eine 

sehr moderne Frau, scheint zwischen Tradition und Moderne zerrissen zu sein. Merima, 

ebenfalls eine sehr gebildete Frau, die in Grosny Kinderpsychologie und Pädagogik studiert 

hat, ist voll von Trauer über den Verlust der Heimat und die Kriegsgeschehnisse und begann 

erst wirklich zu erzählen, nachdem ich auf ihren Wunsch das Diktiergerät ausgeschaltet habe 

und sie fünf Minuten nur weinen und schluchzen konnte. Alle sechs Frauen habe schwere 

Traumata erlebt, die der Grund zum Verlassen ihrer Heimat waren. 

 

Bei den teilstrukturierten Interviews bat ich die Frauen, zu den fünf in Punkt 5.5. dargelegten 

Rechtsbereichen über ihre persönlichen Erfahrungen und ihr Wissen zu sprechen. Die 

Interviewpartnerinnen hatten die Möglichkeit, frei zu erzählen. Wenn sie zu weit vom Thema 

abweichten, versuchte ich, das Interview wieder in die von mir gewünschte Richtung zu 
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lenken. Das war aber selten notwendig, weil es in den Gesprächen meistens ohnehin nur um 

die Familie ging. Natürlich kamen immer wieder Krieg, Trauer, Angst, Tod, Verlust, Folter 

und Verletzungen zur Sprache, wofür selbstverständlich jederzeit Raum war. Die Interviews 

dauerten 1 – 2 Stunden, ich führte mit jeder der Frauen ein Interview, mit Vera drei 

Interviews sowie mehrere informelle Gespräche bei verschiedenen Anlässen. 

 

Die sechs interviewten Frauen aus Tschetschenien leben schon seit mehreren Jahren nicht 

mehr in ihrer Heimat, haben aber regelmäßige Kontakte mit ihren Familien und mit 

Neuankömmlingen und informieren sich über das Internet über die aktuelle Lage in ihrer 

Heimat. Sie haben daher einen besonderen Blickwinkel auf die Lage im Allgemeinen und die 

familienrechtliche Situation im Besonderen, die in ihrer Heimat herrscht: Sie sind nicht mehr 

unmittelbar betroffen und haben in der Zwischenzeit ein anderes, nämlich ein westliches 

System, kennengelernt.  

 

Außer mit diesen sechs Frauen sprach ich mit fünf ExpertInnen. Am 18.11.2011 nahm ich an 

einem Internationalen Workshop für RückkehrberaterInnen im Bundesministerium für Inneres 

teil. 

Die Interviews (I) oder informellen Gespräche (IG) mit ExpertInnen führte ich mit 

- Herrn B., Tschetschene, Imam, der nicht näher genannt werden will. Er gab mir 
Auskunft über die Bestimmungen des Schariarechts und die Bedeutung der Scharia in 
Tschetschenien. (IG+I) 

- Mag. Andrea Götzelmann und Mag. Evelyn Rainer, österreichische Mitarbeiterinnen 
der International Organisation of Migration (IOM), denen im Laufe ihrer Tätigkeit 
viele Geschichten von tschetschenischen Frauen berichtet wurden, die 
familienrechtliche Probleme hatten. (I) 

- Dr. Anna Schor-Tschudnowskaja, Russin, Soziologin, die sich seit Jahren mit 
Tschetschenien auseinandersetzt. (IG) 

- Dr. Tagir Shamsudinov, Tschetschene, Jurist und Rechtsberater aus Grosny, 
Mitarbeiter von Vesta (Partnerorganisation der IOM in Tschetschenien), informelles 
Gespräch anlässlich eines Vortrags im Bundesministerium für Inneres in Wien am 
18.11.2011. (IG) 

 

Die Interviews mit den ExpertInnen waren stärker strukturiert, weil ich konkretere Fragen 

stellte. Dabei wichen sie nur selten vom Thema ab.  

Mit den Expertinnen [sic!] konnte ich den Eindruck teilen, dass tschetschenische 

MigrantInnen viel beschönigen, vielleicht aus Angst, als rückständig zu gelten, vielleicht aus 

Unfähigkeit infolge des Traumas, manche Dinge auszusprechen, vielleicht auch, um die 

Privatsphäre, die die Familie für sie darstellt, zu schützen. Viele TschetschenInnen, die im 
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Westen leben, haben auch das Gefühl, sie müssten in Interviews gegen die Vorurteile der 

westlichen InterviewerInnen ankämpfen.  

Nach der Soziologin Anna Schor-Tschudnowskaja verlangt die tschetschenische Kultur von 

den Menschen, nach außen die Fassade aufrechtzuerhalten und Trauer, Wut und Schmerz 

gegenüber Fremden nicht zu zeigen. „Tschetscheninnen sind sehr stolz. Auch wenn sie 

verletzt sind und zu Opfern werden, müssen sie ihre Würde und ihre Fassade nach außen 

aufrechterhalten. Deshalb ist es so schwer, an sie heranzukommen. Wer in der Opferrolle ist, 

kann nicht sprechen. Tschetscheninnen sind Meisterinnen der Fassade. Deshalb wird vieles 

nicht ausgesprochen und kann nur vermutet oder zwischen den Zeilen gelesen werden.“ Einen 

Blick von außen auf die eigene Gesellschaft kann nur haben, wer aus der Opferrolle 

herausgetreten ist.  

Irena Brežna schreibt, dass das Schweigen über das tschetschenische Gewohnheitsrecht 

„gerade ein Bestandteil von dessen unterdrückendem Mechanismus“ (Brežna 2011: 2) ist. 

Klagen über Erniedrigungen, Unterdrückung und Gewalt in der Familie gilt „als zu ahndender 

Tabubruch“ (Brežna 2011: 2).  

 

5.2. Geschichtliche Entwicklung des Familienrechts in Tschetschenien 

 

Bis Anfang des 19. Jahrhunderts gab es im Nordkaukasus kein staatliches Recht; die 

rechtlichen Beziehungen in der Gesellschaft wurden durch das Gewohnheitsrecht der 

Bergvölker geregelt.  Das tschetschenische Gewohnheitsrecht und das islamische Schariarecht 

existierten bereits seit dem 12. Jh. nebeneinander (vgl. Adger-Adajew, zit. nach 

Olszewska/Maciejko 2008: 158). Das tschetschenische Volk akzeptierte keine Autoritäten 

außer den Ältesten ihrer jeweiligen teips und ordnete sich nur den von diesen vorgegebenen 

Normen unter. Daher war das Gewohnheitsrecht immer vorherrschend. Imam Schamil 

forderte die „Ablösung des Adat durch die Scharia“ (Pfeffer 2007:  52), doch war es ihm 

während seines Imamats nicht gelungen, das Schariarecht über Adat zu stellen (vgl. Gammer, 

zit. nach Chenciner 2008). „Shamils islamischer Staat scheiterte […], weil dessen Prinzipien 

von den Rechtsvorstellungen des adat zu weit entfernt und diese zu tief in den Völkern des 

Kaukasus verwurzelt waren“ (Luchterhandt 2008: 249). Diese ungeschriebenen Regeln 

betrafen die Organisation des Lebens und des Alltags, als verbindlich betrachtete Normen gab 

es vor allem im Bereich des Strafrechts und des Familienrechts. In dieser Zeit gab es auch 

schon Adat-Gerichte, in denen die respektiertesten Ältesten als Richter auftraten und deren 

Entscheidungen vollzogen wurden.  
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Laut Jelfimov wurden Anfang des 19. Jahrhunderts in den tschetschenischen teips 

zivilrechtliche Angelegenheiten nach Schariarecht, Strafrechtssachen nach Adat geregelt (vgl. 

Jelfimov 2008: 275). Zu dieser Zeit wurde im Nordkaukasus erstmals von Rußland ein 

staatliches Rechtssystem entwickelt. Es begann der Kampf des christlichen russischen 

Reiches gegen die Ausbreitung der islamischen Religion und damit auch des islamischen 

Rechts. Zum Teil wurden die Bergvölker des Kaukasus von Rußland in ihren Adatrechten als 

Gegengewicht zum muslimischen Recht unterstützt, als „Bollwerk gegen den als schädlich 

erachteten Einfluß des islamischen Rechts“ (Kemper/Reinkowski 2005: 3). Denn das 

Gewohnheitsrecht wurde zwar als rückständig, aber als unter dem „zivilisatorischen“ Einfluss 

Rußlands entwicklungsfähig betrachtet, im Gegensatz zum islamischen Recht, das auf dem 

starren Koran beruhte und daher als wesentlich „gefährlicher“ eingestuft wurde (vgl. Abašin 

2005: 197). Dennoch wurden familien- und erbrechtliche Beziehungen vom islamischen 

Recht beeinflusst, was die materielle Situation von Frauen verbesserte (vgl. Babič 2005: 261 

f.), und es wurde ein zunehmend von der Scharia beeinflusstes Gewohnheitsrecht 

angewendet. Jetzt fungierten neben den Ältesten, den bisherigen Adat-Richtern, auch 

islamische Geistliche als Richter.  

Das russische Reich führte nicht sofort in allen Bereichen das russische Recht ein. In seinen 

Augen war die tschetschenische Gesellschaft noch nicht „reif“ genug für die Einführung eines 

europäischen Rechtssystems. Die russische Verwaltung hielt eine schrittweise Annäherung an 

ein europäisches Rechtsverständnis für erforderlich. (vgl. Kemper/Reinkowski 2005: 3). 

 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die zivile Rechtsordnung des russischen 

Staates eingeführt, wodurch die Völker des Kaukasus alle Rechte und Pflichten russischer 

Untertanen erhielten. Das Ehe- und Familienrecht stand aber weiterhin unter dem Einfluss 

von Gewohnheitsrecht und Schariarecht, was von der russischen Regierung nicht 

eingeschränkt werden konnte (vgl. Babič 2005: 264). Dabei war aber immer das 

Gewohnheitsrecht vorherrschend. Auf lokaler Ebene wurde die Rechtsprechung nach Adat 

und Scharia vorerst gestattet, sofern dies mit den Gesetzen des russischen Reichs vereinbar 

war. Wurden Entscheidungen nach dem Gesetz des Zarenreichs gefällt, waren aber in der 

Praxis bedeutungslos, weil sie von der Bevölkerung nicht akzeptiert wurden und diese ihre 

Streitigkeiten untereinander löste. (vgl. Luchterhandt 2008: 250).  
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Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Adate in einem 10-bändigen Werk von der Russischen 

Akademie der Wissenschaften des Zaren aufgezeichnet. Die tschetschenischen Adate wurden 

in den Jahren 1843 – 1845  gesammelt und 1882 von den zaristischen Behörden 

veröffentlicht, auf der Grundlage mündlicher Gerichtsverhandlungen niedergeschrieben und 

von den einheimischen Eliten und Ältestenräten einzelner Regionen ergänzt. Dieses Werk 

„Adate der kaukasischen Bergbewohner“3 ist – allerdings nur auszugsweise – im Internet 

zugänglich. Zweck dieser Sammlung war zwar die wissenschaftliche Erforschung des 

Gewohnheitsrechts der Kaukasusvölker, in erster Linie sollte aber die allmähliche Einführung 

des russischen Rechts im Kaukasus und die Verwaltung dieses Gebiets erleichtert werden 

(vgl. URL 8). 

 

Die koloniale Unterdrückung Tschetscheniens durch Rußland wurde ab den 20-er Jahren des 

20. Jh. von den sowjetischen Repressionen abgelöst. Zu deren Zielen gehörte die radikale 

Vernichtung der gesamten traditionellen Gesellschaftsordnung, der lokalen Rechtsformen und 

der Kultur. „Der Marxismus hat dabei […] keine großen Unterscheidungen zwischen Adat 

und Scharia getroffen, sondern sie in die Masse der „Überbleibsel der Vergangenheit“ 

geworfen.“ (Abašin 2005: 197). „Dorfgerichte und islamische Bildungs- und 

Rechtsinstitutionen wurden von den sowjetischen Behörden ausgeschaltet.“ (Schumann 2007:  

18). Die Adat-Normen, die unter dem Zaren nur begrenzt zurückgedrängt werden konnten, 

sollten unter dem Sowjetregime allmählich, aber endgültig eliminiert werden. Das 

Nebeneinander mehrerer Rechtsordnungen sollte der alleinigen Geltung des sowjetischen 

Rechts weichen.  

Unter sowjetischer Herrschaft wurden Adat und Scharia verboten und die „Lebensbräuche des 

traditionellen Sippenverbandes“ (Luchterhandt 2008: 250) wurden streng verfolgt.  „In den 

zwanziger Jahren wurden die Ehe- und Familiennormen der Bergvölker einer radikalen 

Einflußnahme durch die sowjetische Ideologie und durch sowjetische Gesetze unterworfen.“ 

(Babič 2005: 267). „Im Strafgesetzbuch der UdSSR erschien im Jahre 1926 ein Paragraph 

„Über Sippenvergehen als Überbleibsel der clangesellschaftlichen sittlichen Ordnung“ (Babič 

2005: 267), durch den z.B. Polygamie und Brautraub unter Strafe gestellt wurden. In 

Tschetschenien wurde – wie auch in der gesamten Sowjetunion – die staatliche Ehe als einzig 

rechtsgültige Form der Ehe eingeführt (vgl. URL 2). Im sowjetischen Strafrecht von 1960 

schienen weiterhin lokale Bräuche, wie z.B. der Brautraub, als Verbrechen auf.  

                                                 
3 russische Originalbezeichnung: „Адаты кавказских горцев “  
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Klutschewsky legt dar, dass auch in sowjetischen Zeiten die alten ungeschriebenen Gesetze 

eingehalten und Konflikte auf traditionelle Weise gelöst wurden. Es gab während der 

sowjetischen Herrschaft sowohl Schariagerichte als auch viele Fälle von Brautraub. Selbst 

wenn die sowjetischen Gerichte ein offizielles Urteil fällten, konnte der Konflikt unter den 

TschetschenInnen nur auf traditionelle Weise beigelegt werden. (vgl. Klutschewsky 2005: 

347). Imam B. erklärte dazu differenzierend, dass das sowjetische Recht nur in den Städten 

angewendet wurde, in den Dörfern und in den Bergen lebten die Menschen nach wie vor nach 

den Adaten. Adat und Scharia gingen also in der Sowjetepoche nicht völlig unter, sondern 

lebten „teils im Untergrund, teils angepasst an die formalen Institutionen des Sowjetrechts“ 

und tauchten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wieder auf (Luchterhandt 2008: 

245). Nach Luchterhandt war eine Überlebensform des tschetschenischen Gewohnheitsrecht 

die „doppelte Konfliktlösung“, bei der ein Konflikt formell von einem Volksgericht 

entschieden wurde, informell aber durch die Ältesten nach den Regeln des Adat. Auch Imam 

B. bestätigte diese Symbiose zwischen formalem Sowjetrecht und traditionellem 

Rechtsverständnis.  

Außerdem rekrutierte sich seit den 1970-er Jahren die Richterschaft immer mehr aus der 

lokalen Bevölkerung, wodurch der Einfluss von Scharia und Adat auf die Praxis der 

Volksgerichte immer größer wurde. (vgl. Luchterhandt 2008: 251).  

Die Auswirkungen des Sowjetrechts auf das Gewohnheitsrecht war einerseits zerstörerisch, 

weil es familien- und religionsfeindlich war, andererseits aber auch vertraut, weil es 

kollektivistische Grundzüge hatte und das Prinzip der Gruppenhaftung vertrat (vgl. 

Luchterhandt 2008: 251).  

 

Durch die Auflösung der Sowjetunion 1991 „sind für das Rechtsverständnis im Kaukasus 

völlig neue Rahmenbedingungen entstanden“ (Luchterhandt 2008: 252). Der Islam wurde zu 

neuem Leben erweckt, das kulturelle Bewusstsein der lokalen Bevölkerung wieder in den 

Vordergrund gerückt. Durch die Schwäche der staatlichen Autoritäten entstand ein rechtliches 

Vakuum, welches Schariarecht und Adat die Chance gab, wieder an Bedeutung zu gewinnen, 

zumindest in „seinen traditionellen Hauptanwendungsgebieten, also im Familien-, im Erb- 

sowie in Teilen des Vermögensrechts“ (Luchterhandt 2008: 252).  

 

Vier Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde im Dezember 1995 das neue 

Familiengesetz der Russischen Föderation erlassen, das auch in Tschetschenien gilt. Einzelne 

Bestimmungen daraus sind in Kapitel 5.5. angeführt. 
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1997 wurde Aslan Maschadow von den islamischen Führern unter Druck gesetzt und er nahm 

nach einigem Zögern Elemente des Schariarechts in das säkulare Recht auf. „Säkulare 

Gerichte wurden zugesperrt, ein Scharia-Höchstgericht geschaffen.“ (Szyszkowitz 2008: 97). 

Die islamische Rechtsordnung wurde aber nicht von der Mehrheit der Bevölkerung getragen 

und blieb nicht lange in Geltung. Schariagerichte gab es nur während der Geltungsdauer der 

Scharia. 

 

Dieser kurze Einblick in die geschichtliche Entwicklung der rechtspluralistischen 

Normenordnung in Tschetschenien zeigt die enge Verflechtung der verschiedenen 

Rechtsordnungen und deren sich verändernden wechselseitigen Beziehungen.  

 

5.3. Aktuelle Rechtslage 

 

Heute werden in Tschetschenien auf dem Gebiet des Familienrechts parallel drei 

unterschiedliche Normenordnungen angewendet: das staatliche Recht, das islamische Recht 

und das tschetschenische Gewohnheitsrecht. Sie stehen – wie schon im gesamten Verlauf der 

Geschichte – in enger wechselseitiger Beziehung.  

 

Recht der russischen Föderation 

Nach Art. 65 der Verfassung der Russischen Föderation ist die Tschetschenische Republik 

Subjekt der Russischen Föderation. Nach Art. 72 Punkt 1. j) dieser Verfassung wird die 

Familiengesetzgebung von der Russischen Föderation gemeinsam mit den Subjekten geregelt.  

 

Nach § 3 Punkt 2 des Familiengesetzbuches der Russischen Föderation sind u.a. folgende 

Bereiche von den Subjekten zu regeln: Eheschließung, Ehescheidung, vermögensrechtliche 

Beziehungen zwischen Ehegatten sowie zwischen Eltern und Kindern. Dabei müssen die in 

den Gesetzen der Subjekte enthaltenen Bestimmungen mit dem Familiengesetzbuch der 

Russischen Föderation in Einklang stehen. 

Nach Art. 71 n) der Verfassung ist das Erbrecht im Zivilgesetzbuch geregelt und liegt in der 

alleinigen Zuständigkeit der Russischen Föderation. 

 

Die russische Gesetzgebung regelt damit den Geltungsbereich des russischen Rechts und die 

Gestaltungsräume in bestimmten Bereichen für die Gesetzgebung der Tschetschenischen 
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Republik. Die Fragen, die der tschetschenische Gesetzgeber selbst regeln darf, sind 

ausdrücklich im Familiengesetzbuch angeführt. Festgelegt werden in der russischen 

Gesetzgebung auch die Möglichkeiten, auf gerichtlichem Weg die eigenen Rechte 

durchzusetzen, die allen Bürgern und Bürgerinnen der Russischen Föderation offenstehen und 

somit auch allen Tschetschenen und Tschetscheninnen. 

Die Regierung der Tschetschenischen Republik ist der Verfassung der Russischen Föderation 

verpflichtet.  

 

Schariarecht: 

Nach der russischen Verfassung, die die Trennung von Kirche und Staat festlegt, ist das 

Schariarecht nicht geltendes Recht. 

Ramsan Kadyrow versucht, verstärkt schariarechtliche Normen einzuführen, wenn auch die 

Scharia keine offizielle Gültigkeit hat. Der gesellschaftliche Druck, sich an diese Normen zu 

halten, ist groß. So verlangt Kadyrow seit 2008 von den Frauen, in öffentlichen Einrichtungen 

ein Kopftuch zu tragen. Dies ist zwar nicht Bestandteil des Familienrechts, zeigt aber die 

allgemeine Tendenz, in die sich das Rechtssystem bewegt.  

Imam B. schätzt die Bedeutung des Schariarechts im heutigen Tschetschenien als gering ein.   

 

Gewohnheitsrecht: 

Wie sowohl aus der Literatur als auch aus meinen Interviews hervorgeht, hat das 

Gewohnheitsrecht nach wie vor einen hohen Stellenwert in der tschetschenischen 

Gesellschaft. Adate gelten innerhalb einer Familie oder eines teips und werden von der 

jeweiligen Gruppe eingehalten.  

Vom Standpunkt des russischen Gesetzgebers haben die Adate keinerlei rechtliche 

Verbindlichkeit, werden aber – wie meine Interviews zeigen – in großem Ausmaß von der 

Bevölkerung als verbindlich betrachtet, angewendet und durchgesetzt. Gerade in den letzten 

Jahren ist eine starke Rückbesinnung auf adatrechtliche Verfahren zu beobachten. 

 

Nach Otto Luchterhandt gibt es Hinweise, dass das Rechtsverständnis des Gewohnheitsrechts 

und vor allem seiner Vorstellungen von Konfliktlösung heute ziemlich stark verbreitet ist. 

„[W]elche Verbindung das neue postsowjetische Recht mit den traditionalen Kulturen 

eingehen wird, ob adat und shariat überhaupt überleben werden“ (Luchterhandt 2008: 253), 

bleibt offen.  
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5.4. Rechtsverständnis 

 

Recht kann in Abhängigkeit von den jeweiligen Inhalten in verschiedene Bereiche unterteilt 

werden. Vergleicht man diese Bereiche in verschiedenen Rechtsordnungen und geht dabei 

von den Begriffen des eigenen Rechts aus, ohne diese weiter zu hinterfragen, kann man in die 

Falle des Ethnozentrismus geraten.  

Bedient man sich eines Begriffs aus der eigenen Rechtsordnung und vergleicht ihn mit einem 

Begriff aus einer anderen Rechtsordnung, so müssen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

empirisch erfasst werden, um eine vergleichende Analyse durchführen zu können. Zuvor gilt 

es aber aufzuzeigen, unter welchen kulturellen Bedingungen sich die jeweiligen 

Bestimmungen und Rechtsverständnisse entwickelt haben und inwieweit sie sich 

unterscheiden. Rechtskultur und Rechtsverständnis im Kaukasus standen immer wieder unter 

einem Veränderungsdruck: im Zarenreich und unter der Sowjetmacht sowie heute durch 

Modernisierung, globale Informationstechnologien, mediale Fremdbestimmung und neuartige 

Kommunikationsmittel (vgl. Luchterhandt 2008: 245).  

Die Normen des Adat entwickelten sich in einer Gesellschaft, die durch die Gleichheit ihrer 

männlichen Mitglieder geprägt war, in der aber die Alten durch ihre Lebenserfahrung und ihr 

Wissen „von Natur aus als Hüter des adat und seiner Ordnung die Führung hatten“ 

(Luchterhandt 2008: 247).  

Wesentlich für das Rechtsverständnis von Gewohnheitsrecht ist das Prinzip der Versöhnung 

und der kompensatorischen Vorstellung von der Sanktion im Falle der Verletzung der 

geltenden Normen, d.h. statt einer Strafe wird das zugefügte Unrecht wiedergutgemacht 

(Luchterhandt 2008: 247). Jeder Konflikt soll so gelöst werden, dass die Harmonie innerhalb 

der gesamten Gesellschaft nach der Konfliktlösung wiederhergestellt ist.  

Ein weiteres Prinzip ist die Vorstellung, dass „Objekt der Sanktion nicht der „Täter“ ist, 

sondern dessen Familie, Sippe oder Stamm (Clan), und dass die Verantwortung diese trifft“ 

(Luchterhandt 2008: 248).  

Daher sind sämtliche Rechtsbeziehungen „ihrem Wesen nach kollektiver Natur“ 

(Luchterhandt 2008: 248). Das Individuum leitet seine Rechte von der Gemeinschaft ab und 

Rechtsbeziehungen wie z.B. Anteil an Eigentum, Eheschließung oder Erbschaft, werden 

durch diese vermittelt.  

In diesem Punkt unterscheiden sich ganz wesentlich das staatliche Recht sowie und auch das 

Schariarecht, nach welchem jedes Individuum vor Allah persönlich für seine Taten 

verantwortlich ist (vgl. Luchterhandt 2008: 248).  
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Thema der vorliegenden Arbeit sind Bereiche, die von allen drei Rechtssystemen geregelt 

werden und familiäre Beziehungen berühren, und zwar: Eheschließung, Vermögen und 

Unterhalt, Scheidung, Obsorge und Erbrecht. Diese Begriffe werden in allen drei 

Rechtsordnungen verwendet. Auch wenn ihnen im Wesentlichen das gleiche soziale 

Geschehen zugrunde liegt, so sind sie doch anders ausgestaltet, wie dies im Kapitel 5.5. genau 

erläutert wird.  

Für alle Bereiche gilt, dass Familien nicht nur nach ihrer Zusammensetzung anders definiert 

sind, sondern auch einen anderen Stellenwert für den Einzelnen und für die Gesellschaft 

haben, was bereits in früheren Kapiteln dargelegt wurde. Dieser Umstand wirkt sich auf die 

Ausgestaltung familienrechtlicher Regelungen aus.  

Außerdem geht das russische Recht im Rahmen der Verfassung von der Gleichheit von Mann 

und Frau aus (Art. 19, 1. Verfassung der RF), während die tschetschenische Gesellschaft eine 

patriarchale Gesellschaft ist, in der der Mann der Frau übergeordnet ist.  

Westlichen Kulturen völlig fremd ist die Auffassung, die mir aber im Zuge der Interviews mit 

den tschetschenischen Frauen immer wieder untergekommen ist, dass ein Mensch 

„Eigentum“ eines anderen sein kann, konkret das Kind oder die Frau als Eigentum des 

Mannes oder dessen Familie betrachtet wird. Einen solchen Eindruck vermittelte mir die 

Teilnahme an einer tschetschenischen Hochzeit. Die geschmückte Braut stand unbeweglich 

auf einer reich dekorierten Bühne und nahm selbst an den Feierlichkeiten nicht teil. Die Eltern 

des Bräutigams forderten die Gäste auf, die Braut zu fotografieren und zu bewundern, als 

wäre sie ein Vermögensgegenstand, den die Familie gerade erworben hat.  

Neben diesen grundlegenden kulturellen Eigenheiten, die auf die unterschiedlichen 

Normenordnungen Einfluss haben, sind spezifische Unterschiede durch die tschetschenische 

Kultur, und zum Teil auch durch den Islam, in den einzelnen Bereichen zu berücksichtigen. 

Sie leiten die jeweiligen Ausführungen zu den einzelnen Kapiteln ein. 

 

5.5. Konkrete Bestimmungen vs. Rechtswirklichkeit 

 

In diesem Kapitel wird versucht, die Bestimmungen der einzelnen Rechtsordnungen der 

Realität in den von mir behandelten Rechtsbereichen gegenüberzustellen – der 

Übersichtlichkeit wegen in Tabellenform.  
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Die Bestimmungen des russischen Rechts stammen aus dem Familiengesetzbuch, dem 

Zivilgesetzbuch oder dem Strafgesetzbuch der Russischen Föderation, was jeweils in der 

ersten Zeile angegeben ist.  

Nach den für Tschetschenien relevanten Scharianormen habe ich Imam B. befragt und seine 

Antworten in der Tabelle eingetragen. Nur Angaben aus anderen Quellen sind mit einer 

zusätzlichen Quellenangabe versehen, wobei die Ausführungen von Martina Schmied und 

Bergmann/Ferid sich nicht speziell auf Tschetschenien, sondern auf den Islam im 

Allgemeinen beziehen.  

Besonders schwierig ist die Darstellung des Gewohnheitsrechts. Die schriftlich niedergelegten 

„Adate der kaukasischen Bergbewohner“ von 1882 sind nur teilweise verfügbar und wurden 

von Russen und nicht von den Tschetschenen selbst verfasst. Zudem ist die Aussagekraft 

dieser Adat-Sammlung begrenzt, da sich das Gewohnheitsrecht – wie andere 

Rechtsordnungen auch – im Laufe der Jahre änderte. Andere schriftliche Unterlagen über 

Adat liegen nicht vor, weshalb ich sowohl bei den Regelungen als auch bei der Darstellung 

der Realität auf meine empirische Forschung angewiesen bin. Natürlich haben die befragten 

Tschetscheninnen ihre Vorstellung des Gewohnheitsrechts dargestellt, die nicht unbedingt ein 

wahrheitsgetreues Bild wiedergibt.  

Die Angaben der Interviewpartnerinnen unterscheiden sich häufig voneinander, was auf 

unterschiedliche Rechtskenntnisse zurückzuführen ist, sowie darauf, dass die Adate selbst von 

teip zu teip, von Dorf zu Dorf differieren können und jede Familie ihre eigenen Gesetze hat 

(vgl. Interview mit Sarema). Ich fasse in der Spalte „Adat“ zusammen, worüber Einigkeit zu 

bestehen scheint und was als einheitlicher Grundsatz in diesem Bereich betrachtet werden 

kann, und verzichte – außer bei Einzelmeinungen - auf eine eigene Quellenangabe. 

Eine besondere Schwierigkeit besteht darin, dass die tschetschenischen Adate eine Mischung 

aus Adaten und Schariaregeln sind (vgl. Chenciner 2008: 57). Auch Kemper/Reinkowski 

betrachten die Grenze zwischen gewohnheitsrechtlichen und islamischen Normen im 

Kaukasus als fiktiv (vgl. Kemper/Reinkowski 2005: 10). Meine Interviewpartnerinnen waren 

sich nicht immer sicher, ob eine Norm oder ein Verhalten dem Schariarecht oder dem 

Gewohnheitsrecht zuzuordnen ist.  

 

Anschließend wird dargestellt, wie in einzelnen Fällen aus der Sicht meiner 

Interviewpartnerinnen oder ExpertInnen wirklich vorgegangen wird.  Beide Teile werden 

durch Angaben, auf die ich bei der Literaturrecherche gestoßen bin, ergänzt und insoweit 

angeführt, als sie Gegensätzliches oder Neues bringen. 
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Ich habe die verschiedenen Meinungen zur derzeitigen rechtlichen Situation, im Besonderen 

zu Adat und Scharia, in all ihren Widersprüchlichkeiten in meine Arbeit aufgenommen. Dies 

gibt einen Einblick in die Rechtskenntnis und vermittelt ein Bild von der Komplexität des 

tschetschenischen Familienrechts.  

 

5.5.1. Eheschließung  

 

Dieses Kapitel wird in Themen unterteilt, die von fast allen Interviewpartnerinnen 

angesprochen wurden. Dabei sind die ersten Punkte in allen Rechtsordnungen geregelt, und 

zwar Form der Eheschließung, Anzahl der erlaubten EhepartnerInnen, Erreichen eines 

bestimmten Heiratsalters sowie Zustimmung zur Ehe.  Dann werden drei Punkte behandelt, 

die nach den tschetschenischen Adaten geregelt werden, und zwar Brautraub, Jungfräulichkeit 

vor der Ehe sowie kalym, der Brautpreis. 

 

Die Ehe wird in allen Kulturen als allgemein anerkannte Verbindung von Mann und Frau zum 

Zwecke der gemeinsamen Lebensführung und Familiengründung verstanden. Während in der 

russischen Kultur die Verbindung von zwei Individuen im Mittelpunkt steht, besteht die 

tschetschenische Ehe zwar rein formell auch zwischen zwei Individuen, gesellschaftlich ist sie 

aber „der Beginn einer Beziehung zwischen zwei Familien“ (Elvira).  

 

Form der Eheschließung 
Familiengesetzbuch der RF Schariarecht nach Imam B. Adat 

Die Ehe ist in den Standesämtern 
zu schließen (§ 10, 1.). 

Eine islamische Ehe ist gültig 
zustande gekommen, wenn sie vor 
dem Mullah geschlossen wurde.  

Eine Ehe wird nach Adat in einer 
religiösen islamischen Zeremonie 
geschlossen, die der Eheschließung 
nach Schariarecht entspricht. 

 

Sarema betonte, dass die Ehe in Tschetschenien einen sehr hohen Stellenwert hat und daher 

alle TschetschenInnen heiraten.  

Alle Interviewpartnerinnen sind sich darüber einig, dass Ehen zuerst vor dem Mullah 

geschlossen werden, erst dann auf Wunsch oder bei Bedarf vor dem Standesamt der 

Russischen Föderation. In keinem Fall ist die standesamtliche Trauung vor der islamischen 

Eheschließung zulässig. Rita bezeichnete eine solche Reihenfolge der Trauungszeremonie als 

Schande. Für TschetschenInnen ist es normalerweise unbedeutend, ob sie nach russischem 

Recht verheiratet sind oder nicht, weil die Grundlage für eine Ehe die Eheschließung vor dem 

Mullah ist. Nur wer islamisch geheiratet hat, gilt in der tschetschenischen Gesellschaft als 



 

 61 
 

 

offiziell verheiratet. Vera: „Erst wenn der Mullah da war, wissen die Muslime, dass der 

Bursch das Mädchen geheiratet hat.“ 

Laut Lidia ist die Ehe vor dem staatlichen Standesamt nur für RussInnen da, für 

TschetschenInnen nur, wenn sie Dokumente brauchen oder wenn ein Kind zur Welt kommt. 

Lidia führte das Beispiel von TschetschenInnen an, die außerhalb der Tschetschenischen 

Republik in Rußland arbeiten oder studieren und einen Wohnplatz in einem Heim für 

Ehepaare in Anspruch nehmen wollen.  

 

Anzahl der erlaubten EhepartnerInnen 
Familiengesetzbuch der RF Schariarecht nach Imam B. Adat 

Eine Ehe kann unter anderem dann 
nicht geschlossen werden, wenn 
eine der beiden ehewilligen 
Personen bereits mit einer anderen 
Person gültig verheiratet ist (§ 14). 

Ein Mann kann mit bis zu vier 
Frauen gleichzeitig verheiratet 
sein. Er muss alle gleich 
behandeln, sowohl geistig als auch 
materiell. 
Laut Lidia und Vera kann ein 
Mann eine weitere Frau nur 
heiraten, wenn alle früheren Frauen 
damit einverstanden sind. 

Uneinigkeit herrschte darüber, ob 
nach Adat die Mehrehe für Männer 
erlaubt ist oder nicht. 
 

 

Nach Luzbetak gab es Polygamie in Tschetschenien bereits vor der Ausbreitung des Islam 

(vgl. Luzbetak 1951: 40).  In einem Artikel der Prague Watchdog ist allerdings zu lesen, dass 

die Polygamie nicht auf traditionelle Bräuche zurückzuführen ist, sondern religiöse Wurzeln 

hat (vgl. URL 17). Unter sowjetischer Herrschaft war Polygamie unter Strafe verboten, wurde 

aber v.a. während der großen Hungersnöte zur „traditionellen Überlebensstrategie“ 

(Kemper/Reinkowski 2005: 15). Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde von 

Dschochar Dudajew die Polygamie in Tschetschenien als muslimisches Recht 

wiedereingeführt. 

Auch der derzeitige Präsident Ramsan Kadyrow empfiehlt die Mehrehe und hat auch selbst 

mehrere Ehefrauen. Er beruft sich auf das islamische Schariarecht, das jedem Mann erlaubt, 

vier Frauen zu haben, die er aber gleich behandeln muss. Ramsan Kadyrow erklärte 2006 in 

einem BBC-Interview, dass der Männermangel nach dem Krieg die Mehrehe rechtfertigt (vgl. 

URL 15). Er sprach sich zuletzt 2009 und 2010 für die Polygamie aus, „erneut mit der 

Begründung, dass es in Tschetschenien mehr Frauen als Männer gebe“ (Brandstetter 2010: 

14). Nur durch die Polygamie werde es jungen verwitweten Frauen ermöglicht, erneut zu 

heiraten und Mutter zu werden (vgl. URL 3). Er empfiehlt den Männern, mehrere Frauen zu 

haben, und ruft damit offiziell zu einem Verstoß gegen das geltende russische Recht auf (vgl. 

Szczepanikova 2008: 108). Laut Kadyrow kann die Polygamie außerhalb der Gesetze 
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bestehen, so wie auch die Prostitution trotz des Verbots in Moskau existiert (vgl. URL 19). 

Daher wird heute entgegen dem föderalen Gesetz eine Mehrehe von den tschetschenischen 

Behörden – mit Berufung auf die Scharia – anerkannt. Kadyrow meint, „die Menschen 

können selbst entscheiden, wie sie in ihren Familien zusammenleben würden. Dies sei eine 

Angelegenheit des Privatlebens.“ (Brandstetter 2010: 14). Jedenfalls muss ein Mann seiner 

Familie finanzielle und soziale Sicherheit garantieren. Es gibt aber auch Stimmen in 

Tschetschenien, die die Polygamie für völlig inadäquat für ein modernes Leben halten (vgl. 

URL 22).  

 

Lidia betonte, dass der Mann nur dann eine zweite Frau heiraten kann, wenn die anderen 

Ehefrauen damit einverstanden sind, glaubt aber auch, dass sich nur die guten Muslime daran 

halten. Sie ist überzeugt, dass die meisten Männer nicht fragen, und oft stellt sich heraus, dass 

die anderen Frauen nichts von der Mehrehe ihres Ehemannes wissen und die Frauen einander 

gar nicht kennen. Laut Lidia ist es für einen Tschetschenen auch nach Adat möglich, mehrere 

Frauen zu haben, wenn er genug Geld hat, um alle Frauen mit ihren Kindern zu erhalten. Rita 

sagte, ein tschetschenischer Mann kann nur eine Frau haben.  

 

Alle Interviewpartnerinnen und ExpertInnen erzählten von Fällen von Polygamie. „Zu 

Sowjetzeiten gab es einige wenige hundert Fälle von Vielehe, diese wurde vor allem während 

des ersten Tschetschenienkrieges 1994 bis 1995 immer moderner. Ab dem Beginn des 

zweiten Krieges 1999 ist ein starker Anstieg der Anzahl polygamer Ehen zu verzeichnen.“ 

(Brandstetter 2010: 14). Auch Alice Szczepanikova schreibt, dass die Mehrehe, die in Zeiten 

der Sowjetmacht als rückständige Tradition verboten und verfolgt wurde, zu neuem Leben 

erwacht ist (vgl. Szczepanikova 2008:  108). „Einig ist man sich, dass heutzutage Polygamie 

in Tschetschenien nicht unüblich ist, diese von der Bevölkerung als etwas „normales“ 

betrachtet wird, und von führenden Persönlichkeiten der tschetschenischen Gesellschaft und 

Regierung gerechtfertigt und gelebt wird.“ (Brandstetter 2010: 14). Laut Vera ist die 

Polygamie „zur Lebensnorm“ geworden. 

 

Heiratsalter 
Familiengesetzbuch der RF Schariarecht nach Imam B. Adat 

Das Heiratsalter beträgt 18 Jahre  
(§ 13, 1.).  Unter besonderen 
Umständen kann die lokale 
Behörde eine Heirat ab einem Alter 
von 16 Jahren zulassen. Die 

Es gibt kein bestimmtes 
Mindestalter für die Ehe-
schließung. Mädchen können 
heiraten, sobald sie geschlechtsreif 
sind, also ca. mit 14 Jahren. Ist ein 

Eine genaue Altersgrenze ist nicht 
festgelegt. Mädchen können 
heiraten, sobald sie geschlechtsreif 
sind, d.h. mit ca. 13, 14 Jahren, 
Burschen mit ca. 15 Jahren, da sie 
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Subjekte der Russischen 
Föderation können Bedingungen 
festlegen, unter denen eine Heirat 
ausnahmsweise auch vor Erreichen 
des 16. Lebensjahres zulässig ist  
(§ 13, 2.). 

Mädchen sehr jung, so kann sie4 
nur mit Zustimmung ihres Vaters 
heiraten. 
 

in diesem Alter bereits als Männer 
gelten (vgl. Petersen 2009: 141). 
Laut Elvira haben Mädchen ab 14 
Jahren das Recht zu heiraten und 
Eltern können eine Ehe nicht 
verhindern, auch wenn sie ihre 
Tochter für zu jung für eine Ehe 
halten. Laut Vera und Lidia können 
auch 14-jährige Mädchen nur mit 
Zustimmung der Eltern heiraten.  

 

Das nach russischen Recht vorgeschriebene Mindestalter für eine Eheschließung wird in der 

Regel nicht beachtet, die möglichen Bewilligungen für eine frühere Heirat werden nicht 

beantragt. Eine Ehe wird – wenn überhaupt – erst nach Erreichen des Mindestalters beim 

Standesamt der Russischen Föderation registriert. Da die russischen Behörden die 

muslimische Ehe nicht anerkennen, gelten die jung verheirateten Frauen vor dem russischen 

Staat auch nicht als verheiratet.  

Bereits Imam Schamil setzte im 19. Jh. das Heiratsalter der Mädchen mit ca. 15 Jahren fest 

und begründete dies mit den Verlusten in den kriegerischen Auseinandersetzungen (vgl. 

Tschesnov 2009: 9). Auch heute wird das niedrige Heiratsalter zum Teil mit dem großen 

Bevölkerungsverlust begründet, zum Teil aber auch mit der Angst vor der Schande für die 

ganze Familie durch eine außereheliche Beziehung der Tochter.  

Nach den Angaben fast aller Interviewpartnerinnen heiraten die tschetschenischen Mädchen 

heute zwischen 14 und 16 Jahren. Will eine Tochter vor Vollendung des 14. Lebensjahres 

heiraten, stellen sich die Eltern selten dagegen, auch wenn sie sie für zu jung halten. Eine 

Heirat im Alter von 13, 14 Jahren gilt selbst für tschetschenische Verhältnisse als sehr früh.  

Elvira erklärte die Schwankungen des Heiratsalters in den letzten Jahren. Üblicherweise 

heiraten die jungen Leute nach Abschluss der Schule, was während der sowjetischen 

Herrschaft mit ca. 17, 18 Jahren, beim Besuch einer Universität mit über 20 war. Im Krieg 

sank das Heiratsalter, weil ein regelmäßiger Schulbesuch nicht mehr möglich war, Eltern 

beruhigter waren, wenn ihre Tochter verheiratet war, und sie eine Versorgungspflicht weniger 

hatten. Laut Elvira stieg das Heiratsalter in den letzten Jahren wieder an.  

Das Heiratsalter hängt auch vom Willen der Mädchen ab, eine Ausbildung zu machen. Fast 

alle sind sich einig, dass Mädchen nur dann so früh heiraten sollen, wenn sie nicht mehr in die 

Schule gehen wollen. Denn die Schwiegereltern lassen ihre Schwiegertöchter oft nicht lernen, 

weil sie Angst haben, sie könnten ihre umfangreichen Haushaltspflichten vernachlässigen. 
                                                 
4  Das Wort „Mädchen“ ist grammatikalisch ein Neutrum. Da ich Mädchen aber nicht einmal 
grammatikalisch als Neutra behandeln möchte, verwende ich in dieser Arbeit – grammatikalisch nicht ganz 
einwandfrei –  feminine Pronomen. 
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Verheiratet zu ein und gleichzeitig in die Schule zu gehen ist wegen der Haushaltspflichten 

einer tschetschenischen Ehefrau äußerst schwierig. Vera, die während ihres Studiums 

geheiratet hat, berichtete von einer äußerst anstrengenden Zeit, in der sie vor dem Besuch der 

Vorlesungen in den frühen Morgenstunden Haushaltsarbeiten erledigte, tagsüber auf der 

Universität studierte, sobald sie nach Hause kam, kochte und bügelte und in der Nacht lernte. 

Aber heute wollen viele Mädchen gar nicht in die Schule gehen, weil sie bei ihren Müttern in 

der derzeit schwierigen wirtschaftlichen Lage sehen, dass ihnen auch die beste Ausbildung 

nichts nützt. 

Imam B. sieht kein Problem darin, ein Mädchen, das das nach russischem Recht erforderliche 

Mindestalter für eine Eheschließung noch nicht erreicht hat, zu verheiraten, da er sie ja nach 

Schariarecht verheiratet, wo dies erlaubt ist. Solange das Paar nicht zum Standesamt geht, 

wird der russische Staat nichts von dieser Ehe erfahren. 

Vera berichtete von der Reaktion der TschetschenInnen, wenn der russische Staat im Fall 

einer zu frühen Heirat doch einschreitet: „Dann tun sie so, als würden sie sie zurückbringen, 

in Wirklichkeit bleibt sie aber trotzdem dort. Und wenn dann Kinder kommen, verschließen 

die Behörden ihre Augen.“  

 

Zustimmung 
Familiengesetzbuch der RF Schariarecht nach Imam B. Adat 

Für die Eheschließung ist die 
gegenseitige freiwillige Zustimm-
ung der Eheschließenden sowie das 
Erreichen des Heiratsalters 
erforderlich (§ 12, 1.).  

Eine Ehe kann nur geschlossen 
werden, wenn Braut und 
Bräutigam einverstanden sind. Laut 
Vera verlangt das muslimische 
Recht auch die Zustimmung der 
Eltern: „Wenn du dieses Mädchen 
liebst, so sagt das muslimische 
Gesetz, dann musst du die Mutter 
und den Vater überreden, in erster 
Linie müssen ihre Eltern 
einverstanden sein.“ 
Laut Imam B. ist die Zustimmung 
des Vaters nur erforderlich, wenn 
das Mädchen sehr jung ist. Spätere 
Ehen sind auch ohne dessen 
Zustimmung möglich. 

Eine Ehe kann nur geschlossen 
werden, wenn Mann und Frau 
einverstanden sind. Uneinigkeit 
herrscht darüber, ob für eine 
Eheschließung die Zustimmung der 
Eltern erforderlich ist.  
  

 

Während meine Interviewpartnerinnen unterschiedliche Angaben darüber machten, ob für 

eine Eheschließung die Zustimmung der Eltern erforderlich ist, war in den „Adate[n] der 

kaukasischen Bergbewohner“ eine Strafe von 100 Silberrubeln festgelegt, wenn eine Ehe 

ohne Zustimmung der Eltern geschlossen wurde (vgl. URL 4). 
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In der Realität werden Ehen unter unterschiedlichen Bedingungen geschlossen: 

- mit Zustimmung von Mann und Frau: Nach den Ergebnissen der empirischen Forschung 

und der Literaturrecherche werden fast alle Ehen mit Zustimmung von Mann und Frau 

geschlossen. Die Interviewpartnerinnen betonten, dass die jungen Leute heute aus Liebe 

heiraten. 

- mit Zustimmung von Mann und Frau mit und ohne Zustimmung der Eltern: Es gibt teips, 

in denen die Adate vorschreiben, dass auch die Eltern zu einer Eheschließung zustimmen 

müssen. Die Interviewpartnerinnen wiesen allerdings darauf hin, dass Eltern sich selten 

dem Heiratswunsch ihrer Kinder widersetzen, auch wenn sie beispielsweise mit der 

Familie des Mannes bzw. der Frau nicht einverstanden sind oder den Sohn oder die 

Tochter für zu jung halten. Um das allenfalls erforderliche Einverständnis der Eltern zu 

erreichen, gibt es auch den Weg des gemeinsam vorgetäuschten Brautraubes, nach dem 

die Eltern mehr oder weniger gezwungen sind, einer Ehe zuzustimmen. Dieser wird 

heute nach wie vor häufig praktiziert.  

- ohne Zustimmung von Mann und Frau auf Betreiben der Eltern: Alle 

Interviewpartnerinnen sind sich darüber einig, dass diese Art von Zwangsheirat nicht 

möglich ist und in der Realität auch nicht vorkommt. Rita berichtete allerdings von 

Einzelfällen, in denen Mädchen vom Vater verheiratet werden, denn „dem Vater kann 

man sich nicht widersetzen“. Aber oft kommt eine Zustimmung, die durch 

psychologischen Druck erreicht wird, einer Zwangsheirat nahe.  

- ohne Zustimmung der Frau auf Betreiben des Mannes: Eine häufig geübte Art, eine Frau 

ohne deren Zustimmung zu heiraten, ist sie zu rauben. Der Brautraub, eine 

jahrhundertelange Tradition in Tschetschenien, ist eine sehr komplexe Erscheinung und 

wird daher in einem eigenen Punkt erörtert. 

 

Brautraub 
Strafgesetzbuch der RF Schariarecht nach Imam B. Adat 

Brautraub wird nach dem 
russischem Strafrecht unter den 
Straftatbestand der Entführung von 
Personen subsumiert. Freiheits-
strafen von vier bis acht Jahren 
sind vorgesehen (§ 126). Wer 
allerdings das Entführungsopfer 
freiwillig herausgibt, wird weiter 
strafrechtlich nicht verfolgt (§ 126, 
Anmerkung). 

Brautraub ist verboten. Für meine Interviewpartnerinnen 
kann eine Braut nach den Adaten 
geraubt werden, der Brautraub ohne 
Zustimmung der Braut entspricht 
aber nicht der tschetschenischen 
Tradition. 
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Zu den ältesten familienrechtlichen Regelungen des Adatrechts der Kaukasusländer gehört 

der Brautraub: Die Braut wurde geraubt, die Eltern von Braut und Bräutigam traten in 

Verhandlungen und einigten sich über den kalym, den Brautpreis (vgl. Babič 2005: 256). Die 

Eheschließung wurde als Versöhnung betrachtet und der Brautraub musste daher nicht als 

Verbrechen gesühnt werden (vgl. Babič 2005: 269). Der Brautraub ist ein jahrhundertealter 

Brauch, der lange Zeit die einzige Form der Eheschließung im nördlichen Kaukasus war. 

Nach der Adat-Sammlung von 1882 musste ein Mann, der ein Mädchen oder eine Witwe 

ohne Einverständnis von deren Verwandten entführt hatte, sie zurückgeben, wenn sie den 

Entführer nicht heiraten wollte. Waren das Mädchen oder die Witwe sowie deren Verwandte 

mit der Eheschließung einverstanden, wurde die Ehe geschlossen. (vgl. URL 4). 

Der sowjetische Gesetzgeber versuchte, den Brautraub durch ein gesetzliches Verbot zu 

unterbinden, was aber nicht gelang, und es gab auch in Sowjetzeiten Fälle von Brautraub. Das 

russische Recht stellt den Brautraub als Entführung unter Strafe, allerdings etwas halbherzig, 

da der Entführer nicht bestraft wird, wenn er die Braut freiwillig herausgibt.  

 

Nach den Ausführungen meiner Interviewpartnerinnen werden in der Regel ohne ein 

vorheriges Kennenlernen keine Ehen geschlossen und auch keine Bräute geraubt. 

Üblicherweise lernen Mädchen und Burschen einander kennen und treffen einander im 

Beisein von FreundInnen oder männlichen und weiblichen Verwandten.  

 

Ist ein Mädchen mit der Eheschließung einverstanden, so wird sie von den Verwandten des 

Burschen abgeholt und in sein Haus gebracht, wo die Ehe geschlossen wird. Sind ihre Eltern 

nicht einverstanden, kann ein Brautraub vorgetäuscht werden, um das in manchen teips 

erforderliche Einverständnis der Eltern zu erzwingen. Denn ein Mädchen aus einem Haus, in 

das es bereits entführt wurde, zurückzuholen, bedeutet Schande für die Familie. Ein solcher 

„fiktiver“ Brautraub läuft meistens so ab, dass Freunde und Verwandte des Burschen mit 

einem Auto zum Haus des Mädchens fahren, diese einsteigt und sich zum Haus des gewählten 

Bräutigams bringen lässt. Laut Merima überreden in einem solchen Fall die Eltern des 

Bräutigams die Eltern der Braut, ihre Tochter nicht zurückzuholen, was diese aus Angst vor 

der Schande meistens auch nicht tun. Sie fragen ihre Tochter, ob sie wirklich bleiben will, und 

wenn diese bejaht, geben auch sie ihr Einverständnis. Will das Mädchen bleiben, so haben die 

Eltern keine Möglichkeit sie zurückzuholen, auch wenn sie noch sehr jung ist oder 

offensichtlich unter großem Druck steht. Laut Andrea Götzelmann kursieren auch „schöne, 

romantische Brautraubgeschichten“.  
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Ist das Mädchen mit der Eheschließung nicht einverstanden, so kann sie von Freunden oder 

Verwandten des Bräutigams gegen ihren Willen geraubt werden, was heute immer häufiger 

vorkommt. Ein Brautraub ist deshalb so komplex, weil es erstens immer um Ehre und 

Schande geht und zweitens um die Beziehungen zwischen zwei Familien und daher viele 

Personen eine Rolle dabei spielen. Elvira bezeichnete einen Brautraub und deren Regelung als 

äußerst langwierigen und schwierigen Prozess: „Geraubt werden ist schwierig.“ Beteiligt sind 

- die Eltern des Mädchens: Sie begeben sich zum Haus des Bräutigams und fragen das 

Mädchen, ob sie bleiben oder mitkommen will. Eine bereits geraubte Tochter wieder 

mitzunehmen, bedeutet Schande, aber viele Eltern stehen ihren Töchtern dennoch bei, 

und lassen sie nicht gegen ihren Willen im fremden Haus. Laut Elvira ist das Mädchen 

sehr vom Verhalten ihrer Familie abhängig. Eine BBC-Dokumentation von Lucy Ash 

zeigt sehr eindrucksvoll die schwierige Lage und den inneren persönlichen Konflikt der 

Eltern, die bemüht sind, einerseits gewisse gesellschaftliche Regeln zu befolgen, 

andrerseits aber auch im Interesse der Tochter zu handeln und das Geschehene nicht 

einfach als gewohnheitsrechtlichen Brauch zu akzeptieren. Sie geben aber häufig doch 

dem gesellschaftlichen Druck nach. (vgl. URL 14). Ob ein Mädchen nach einer 

Entführung zurückgeholt werden darf und wie die Familie sich zu verhalten hat, 

entscheiden die „Ältesten“, deren Entscheidungen von allen respektiert werden. 

- die Familie des Bräutigams: Die weiblichen Verwandten überreden laut Elvira und Lidia 

das Mädchen und üben starken psychologischen Druck auf sie aus, in die Eheschließung 

einzuwilligen, um dem Bräutigam die Schande zu ersparen, dass es zu keiner Ehe kommt, 

und sie warnen sie vor der Feindschaft zwischen den Familien, wenn sie nicht einwilligt.  

- der Mullah: Laut Vera überredet üblicherweise auch der Mullah das Mädchen, weil er 

von den Eltern des Bräutigams eingeladen ist und daher auf ihrer Seite steht, „obwohl er 

ein Mensch der Religion ist und die Gesetze kennt“. Imam B. sagte, er würde niemals ein 

Paar verheiraten, wenn der wüsste, dass das Mädchen geraubt wurde. Er meinte allerdings 

auch, dass ein Mädchen und ein Bursche, die schon „zusammen auf der Straße waren“ 

heiraten müssen. Jedenfalls wird der Mullah zu Rate gezogen und „was er sagt, das wird 

gemacht“.  

- das Mädchen: Das Mädchen befindet sich dabei in einer sehr misslichen Lage, weil sie 

entweder in eine von ihr nicht gewünschte Ehe einwilligen muss oder sich der Gefahr 

aussetzt, Schande über ihre Familie zu bringen. Lidia betonte, dass ein Mädchen immer 

die gesamte Familie berücksichtigen muss und nicht nur ihrem persönlichen Wunsch 
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nachgeben darf. Man betrachtet sie auch immer als an dem Brautraub beteiligt und daher 

der Familie verantwortlich, weil sie auf jeden Fall schon vorher mit dem „Brauträuber“ 

Kontakt aufgenommen haben muss, sonst wäre es zu keiner Entführung gekommen. 

Götzelmann berichtete, dass sich in Tschetschenien junge Frauen meistens der „Regeln“ 

bewusst sind, etwa dass eine Heirat fast unvermeidbar ist, wenn es der Betroffenen bei 

der Entführung nicht gelingt, vor Tagesanbruch wieder zu Hause zu sein. 

- die Behörden: Sie spielen eine sehr geringe Rolle und werden von sich aus niemals tätig. 

Da Familienangelegenheiten vorwiegend in der Familie geregelt werden, werden die 

Behörden nur selten eingeschaltet. Laut Rita und Lidia ist es möglich, sich an eine 

russische Behörde zu wenden, wenn etwa die Familie des Bräutigams ein zu junges 

Mädchen nicht herausgibt. Wird die Polizei eingeschaltet, bringt sie das Mädchen zurück, 

verfolgt aber die Täter nicht weiter. Lidia erzählte von Fällen, in denen sich die Eltern an 

die Polizei wandten, weil das Mädchen im Haus des Bräutigams vergewaltigt wurde, was 

auch nach Adat streng verboten ist. Die Eheschließung gilt in der tschetschenischen 

Gesellschaft aber nicht nur als „Heilung“ der Entführung, sondern laut Luchterhandt auch 

als „“Heilung“ der Vergewaltigung (vgl. Luchterhandt 2008: 251).  

 

Nach den Adaten muss der Entführer die Braut fragen, ob sie schon einem anderen 

versprochen ist, und sie gegebenenfalls dem anderen Brautwerber überlassen (vgl. Malek 

2008: 37). In diesem Fall wird der „Entführer zum Heiratsvermittler“ (Brandstetter 2010: 9). 

Vera erzählte allerdings auch von Adaten, nach denen ein Mann, der ein Mädchen raubt, sie 

auch bekommt. Sie zitierte ein tschetschenisches Sprichwort: „Wer die Blume als erster 

gepflückt hat, kann sie behalten.“ Auch Lidia erzählte von Fällen, in den die Familie des 

Bräutigams auf dem Standpunkt stand: „Wir haben sie geraubt und Schluss.“ 

 

Erzählten die Interviewpartnerinnen davon, dass nur Mädchen geraubt werden, mit denen 

vorher Kontakt aufgenommen wurde, und dass diese vor einer Einigung mit der Familie nicht 

berührt werden, so berichtet Irena Brežna auch von Fällen, in denen unbekannte Mädchen, die 

den Männern auffallen, geraubt und vergewaltigt werden, unter Druck in die Ehe einwilligen 

und oft von der eigenen Familie als entehrt betrachtet werden. Die Familie des Mädchens 

wagt es zumeist nicht, den Kampf mit der – oft – viel mächtigeren Familie des Mannes 

aufzunehmen. (vgl. URL 7). Ähnliches geht auch aus der BBC-Dokumentation hervor.  

Mir wurde aber auch erzählt, dass Brautraub als etwas Positives gesehen werden kann, da eine 

Frau, die geraubt wird, offensichtlich begehrenswert ist.  
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Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion kommt Brautraub wieder häufiger vor, und zwar 

sowohl mit Zustimmung der Braut als auch als nicht vereinbartes Kidnapping (vgl. Chenciner 

2008: 68). Dieser alte Brauch ist in den letzten Jahren geradezu populär geworden und ist 

zunehmend mit Willkür und Gewalt verbunden. Das Frauenzentrum „Frauenwürde“ in 

Grosny führte eine Umfrage unter zweihundert Frauen durch, bei der 40% der Frauen 

antworteten, dass ihre Ehe durch Brautraub zustande kam, wobei sie gezwungen wurden, der 

Ehe zuzustimmen (vgl. Basajewa 2009: 3).  

Die tschetschenische Regierung versucht, den Brautraub einzuschränken. Im Oktober 2010 

erließ Kadyrow einen Ukas, gemäß dem „der Vater des Brauträubers dem Vater der 

Geraubten eine Busse in Höhe von einer Million Rubel […] zahlen muss und der Geistliche, 

der den Vater der Braut zu einer Ehe drängt, seines Amtes enthoben werden soll“ (URL 7). 

Kadyrow weist darauf hin, dass der Brautraub sowohl gegen das russische als auch gegen das 

islamische Recht verstößt (vgl. URL 16). Die tschetschenischen Interviewpartnerinnen sind 

sich einig, dass der Brautraub kein Teil der tschetschenischen Tradition ist, aber häufig 

vorkommt, durch die angedrohte Geldstrafe allerdings eingeschränkt ist. Nach Ruslan Isayev 

wird aber die Androhung einer Geldstrafe nicht viel bewirken, da junge Männer aus 

wohlhabenden Familien weiterhin Bräute entführen können (vgl. URL 21). 

 

Jungfräulichkeit 
Familiengesetzbuch der RF Schariarecht nach Imam B. Adat 

--- Die Frau ist verpflichtet, sofern sie 
nicht verwitwet oder geschieden 
ist, als Jungfrau in die Ehe zu 
gehen. Der Verlust der 
Jungfernschaft vor der Ehe gilt 
nach Merima als Sünde vor Gott. 

Die Frau ist verpflichtet, sofern sie 
nicht verwitwet oder geschieden ist, 
als Jungfrau in die Ehe zu gehen. 
Der Verlust der Jungfernschaft vor 
der Ehe gilt nach Merima als 
Schande für die Familie. 

 

Was nach russischem Recht bedeutungslos ist, nimmt im Islam und in der tschetschenischen 

Kultur einen besonderen Raum ein.  

Bei den ersten Kontakten zwischen den jungen Mädchen und Burschen ist es streng verboten, 

einander zu berühren. Was das für die Jugend bedeutet, äußerte ein von André Widmer 

interviewter Zwanzigjähriger deutlich: „Wenn wir Jungen Spaß haben wollen, fahren wir mit 

dem Auto fünf Stunden in die Region Stawropol, nach Pjatigorsk. Hier in Grosny dürfen wir 

ja nicht einmal eine Frau berühren.“ (URL 13).  

Stellt sich heraus, dass eine Braut bei der Eheschließung keine Jungfrau mehr ist, kann sie 

sofort wieder nach Hause geschickt werden. Und nach Rita können die Sanktionen auch noch 
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weiter gehen: „Ja, zum Beispiel, wenn sie keine Jungfrau mehr ist, können sie sie umbringen, 

der Vater, der Bruder, sogar der Cousin, weil das eine große Schande ist.“ Anna Schor-

Tschudnowskaja berichtete von einer Geschichte, die eine deutsche Ethnographin gerade erst 

in Grosny erlebt hatte: Beim Abendessen in ihrer Gastfamilie trat plötzlich eine leichte, kaum 

bemerkbare Unruhe ein, die Gastleute gingen kurz hinaus und kamen bald wieder zurück. 

Später nach dem Grund für diesen Vorfall befragt, erzählte die Gastgeberin, die Nachbarn 

hätten ihre eigene Tochter umgebracht, weil sie eine außereheliche Beziehung hatte. „Das hat 

der Clan so entschieden.“ 

 

Brautpreis - kalym 
Familiengesetzbuch der RF Schariarecht nach Imam B. Adat 

--- Der Bräutigam muss einen 
Brautpreis bezahlen, der ins 
alleinige Eigentum der Frau 
übergeht und als Sicherstellung für 
sie für den Fall der Scheidung oder 
den Tod des Mannes gilt. Sie kann 
selbstständig darüber verfügen.  

Die Familie des Bräutigams hat an 
die Eltern der Braut einen 
Brautpreis zu bezahlen, über den 
die Eltern und nicht die Frau 
verfügen.  

 

Während der im Islam üblicherweise als mahr bezeichnete Brautpreis nach Schariarecht als 

Geschenk an die Braut angesehen wird, ist der kalym nach tschetschenischem 

Gewohnheitsrecht ein Preis, um den die Braut gekauft wird. Sowohl unter russischer als auch 

unter sowjetischer Herrschaft wurde versucht, den kalym abzuschaffen oder zumindest dafür 

zu sorgen, dass er auch wirklich der Braut zugute kommt. (vgl. Luzbetak 1951: 90).  

Der kalym wird von beiden Familien ausgehandelt. Rita sagte an einer Stelle des Interviews, 

dass der Vater eine bestimmte Summe verlangt, an einer anderen, dass der Mullah den kalym 

bestimmt. Laut Vera legen drei oder vier Älteste gemeinsam mit dem Vater des Mädchens 

eine bestimmte Summe als Brautpreis fest. Wenn das Mädchen geraubt wurde, können die 

Eltern mehr verlangen. Diese zusätzliche Summe dient der Versöhnung. Laut Rita ist der 

kalym in den Bergen höher als in den Ebenen und den Städten. 

Die Eltern der Braut verwenden dieses Geld für Geschenke an ihre Tochter. Es für sich selbst 

zu verwenden wäre eine Schande für die Familie.  

Vera erzählte auch von Fällen von Brautraub mit Einverständnis des Mädchens: „Dann liegt 

ein Zettel auf dem Tisch. Mama, ich habe geheiratet. Das Geld liegt im Kasten.“ 
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Den alten kodifizierten Adaten ist zu entnehmen, dass der kalym das „unantastbare Eigentum 

der Ehefrau darstellt. Ohne ihre Zustimmung kann ihr Mann nicht darüber verfügen.“5 (URL 

4). Die Höhe des Brautgeldes hing immer davon ab, ob die Braut Jungfrau war oder nicht, 

sowie vom sozialen Status der Familie (vgl. Luzbetak 1951: 84). 

Welche Rolle das Brautgeld heute in Tschetschenien spielt, ist nicht eindeutig feststellbar. 

Offensichtlich wird nach wie vor ein kalym bezahlt, doch hat er aufgrund der wirtschaftlichen 

Situation oft nur mehr symbolische Bedeutung. 

 

5.5.2. Vermögens- und unterhaltsrechtliche Bestimmungen sowie Rechte 

und Pflichten während der Ehe 

 

Die Darlegung der vermögens- und unterhaltsrechtlichen Regelungen während der Ehe 

fördert und vertieft das Verständnis für vermögens- und unterhaltsrechtliche Folgen der 

Beendigung der Ehe durch Scheidung oder Tod. Vermögen und Unterhalt sind Begriffe, die 

besonders stark von den kulturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten geprägt sind. 

Allgemein werden materielle Werte wie Liegenschaften oder Geldwerte zu Vermögen gezählt 

und unter Unterhalt regelmäßige Zahlungen zur Deckung der Lebensbedürfnisse verstanden. 

Wesentlich unterscheidet sich die tschetschenische von der russischen Gesellschaft dadurch, 

dass das Vermögen in Tschetschenien als gemeinschaftliches Eigentum im Familienverband, 

über das die männlichen Mitglieder verfügen, gesehen wird, während nach russischem Recht 

Frauen und Männer gleichermaßen als Individuen Vermögen besitzen können. 

Unterhaltsregelungen des tschetschenischen Gewohnheitsrechts bauen darauf auf, dass sich 

Frauen im Verlaufe ihres gesamten Lebens unter dem Schutz eines Mannes befinden, der für 

sie sorgt, weshalb Unterhaltspflichten immer nur einseitig sind.  

 
Familiengesetzbuch der RF Schariarecht nach Imam B. Adat 

Das während der Ehe erworbene 
Vermögen steht im Eigentum 
beider Ehegatten (§ 34,1.). 
Anspruch auf das gemeinsame 
Vermögen der Ehegatten hat auch 
der Ehegatte, der während der Ehe 
den Haushalt geführt, die Kinder 
erzogen oder aus sonstigen 
Gründen kein selbstständiges 
Einkommen hatte (§ 34, 3.). 
 

Laut Imam B. steht das in der Ehe 
erworbene Vermögen beiden 
Ehepartnern zu.  
„Das Vermögen jedes einzelnen 
Ehegatten bleibt durch die 
Eheschließung unberührt.“ 
(Schmied 1999: 61). 
Das Geld, das die Frau erwirbt, 
kann vom Mann nicht beansprucht 
werden (vgl. Schmied 1999: 61). 

Das Vermögen des Mannes wird als 
Vermögen seiner Familie 
betrachtet, worauf die Frau keinen 
Anspruch hat. 
Das in der Ehe erworbene 
Vermögen steht im alleinigen 
Eigentum des Mannes.  
 

                                                 
5 im russischen Original: „составляет неприкосновенную собственность замужной женщины. Без ее 
согласия муж не имеет права им распоряжаться. “  
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Die Ehegatten sind verpflichtet, 
einander materiell zu unterstützen 
(§ 89, 1.). Vom anderen Ehegatten 
auf gerichtlichem Weg Unterhalt 
zu fordern ist berechtigt, wer 
arbeitsunfähig ist oder ein 
behindertes Kind betreut sowie die 
Frau während der Schwangerschaft 
(§ 89, 2.). 

Der Mann ist verpflichtet, die Frau 
und die Kinder zu erhalten.  

Der Mann ist verpflichtet, die Frau 
und die Kinder zu erhalten (vgl. 
Malek 2008: 44). 

Die Ehegatten sind frei in der Wahl 
ihrer Beschäftigung, ihres Berufs 
sowie ihres Wohnortes (§ 31, 1.). 
Die Ehegatten sind verpflichtet, 
einander zu respektieren und zu 
unterstützen (§ 31, 2.).  
 

Die Frau hat alle Rechte wie alle 
anderen Familienmitglieder, ist 
aber dem Mann untergeordnet, der 
für sie sorgen muss. 
 
Der Mann ist „verpflichtet, der 
Frau eine Brautgabe zu zahlen und 
ihr den Lebensunterhalt zuzu-
sichern, als Gegenleistung für das 
Recht, mit ihr geschlechtliche 
Beziehungen zu haben“ 
(Bergmann/Ferid/Henrich 1983: 3). 
 
 „Die Frau ist dem Mann Achtung 
schuldig. Sie hat seine 
Anordnungen auszuführen, es sei 
denn, daß der Mann etwas 
Unerlaubtes von ihr verlangt. Sie 
hat den Wohnsitz des Mannes. […] 
Die Frau hat dem Mann eheliche 
Pflicht zu leisten“ (Bergmann/ 
Ferid/Henrich 1983:  13).  

Laut Vera ist der Mann nach der 
Eheschließung „Eigentümer der 
Frau.“ Er ist verpflichtet, die Frau 
zu beschützen.  
Vera zählte die Pflichten der 
Ehefrau detailliert auf: „Eine junge 
Frau, auch mit 14 Jahren, muss 
kochen können, sie muss alles 
machen, sie darf nicht schlafen, 
bevor nicht alle schlafen, sie darf 
nie ein Wort der Unzufriedenheit 
äußern. Auch wenn der 
Schwiegervater ungerecht ist, oder 
wenn die Schwiegermutter sie 
kränkt, muss sie schweigen.“ Und 
weiter: „Da musst du die Eltern des 
Vaters verehren, du musst seine 
Verwandten verehren, du musst für 
sie arbeiten.“  
Vor allem aber muss die Frau 
möglichst viele Kinder gebären, 
vorzugsweise Söhne, und ihnen 
eine gute Mutter sein. 

 

Tatsächlich hat die Frau normalerweise keine Verfügungsgewalt über das Familienvermögen 

des Mannes und meistens auch nicht über das während der Ehe erworbene. Nur, was ihr 

geschenkt wurde, ist ihr Eigentum. 

Der Mann erhält die Familie, sofern er nach der wirtschaftlichen Situation dazu in der Lage 

ist. Ist auch die Frau erwerbstätig, so kann sie in den meisten Fällen über ihr Einkommen 

selbst verfügen. 

Veras Bericht über die Pflichten der Ehefrau entspricht nach ihren Ausführungen der Realität, 

weil die Frauen tatsächlich alle diese Aufgaben im Haushalt für die gesamte Familie des 

Mannes übernehmen, egal, ob sie außer Haus erwerbstätig sind oder nicht.  

Merima betrachtet es als positiv, dass dies die einzigen Pflichten der Frau sind, während der 

Mann die gesamte Verantwortung zu tragen hat. Wenn der Mann allein für den Unterhalt der 

Familie zuständig ist, kann die Frau zu Hause sein und die Kinder versorgen. Das hält 

Merima für sehr wichtig, weil die Kinder bis zu einem bestimmten Alter die Mutter brauchen. 
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5.5.3. Scheidung  

 

Dieses Kapitel wird in einzelnen Punkten behandelt, die in allen drei Rechtsordnungen für die 

Scheidung von Bedeutung sind, und zwar Form der Scheidung, Scheidungsinitiative, 

Scheidungsgründe und Scheidungsfolgen. Soweit die Scheidungsfolgen elterliche Rechte und 

Pflichten für minderjährige Kinder betreffen, werden sie im Kapitel über die Obsorge erörtert. 

 

Die Auflösung einer Ehe auf Betreiben zumindest einer Person wird in allen drei 

Rechtsordnungen als Scheidung bezeichnet. Zur Scheidung kann es – je nach Rechtsordnung 

– auf unterschiedliche Weise kommen und sie kann unterschiedliche Folgen haben. Kulturell 

und sozial bedeutet die Scheidung in Tschetschenien konsequenterweise den Bruch der 

Beziehungen zwischen beiden Familien, was zu weitreichenden Streitigkeiten führen kann. 

 

Es gilt sowohl nach dem Islam als auch in der tschetschenischen Kultur, Scheidungen zu 

vermeiden, weil Familienleben sehr wichtig ist und in Stabilität und Bestand erhalten werden 

soll. Scheidungen sind unerwünscht und gelten als schädlich für die ganze Gesellschaft, weil 

sie die Gesamtharmonie stören und vor allem für die Kinder negative Auswirkungen haben. 

Nach islamischem Recht greifen im Fall von Meinungsverschiedenheiten zwischen den 

Ehepartnern Mediatoren von beiden Familien ein, die sich um Versöhnung bemühen müssen 

(vgl. Davoudi 2008: 109).  

Auch nach den Adaten ist es Aufgabe der Mitglieder beider Familien, vor allem aber der 

Alten, in Ehe- oder Familienstreitigkeiten zu vermitteln (vgl. Cavelius 2002: 44). 

Einigkeit bei meinen Interviewpartnerinnen herrscht darüber, dass es heute mehr Scheidungen 

gibt als früher, weil es leichter geworden ist, sich scheiden zu lassen.  

 

Form der Scheidung 
Familiengesetzbuch der RF Schariarecht nach Imam B. Adat 

Eine Ehe wird im Einvernehmen 
beim Standesamt, sofern keine 
gemeinsamen minderjährigen 
Kinder da sind, oder im Streitfall 
durch das Gericht geschieden  
(§ 18). 
Stimmt einer der Ehegatten der 
Scheidung nicht zu, so kann das 
Gericht einen Versöhnungsversuch 
machen oder eine Frist von drei 
Monaten setzen (§ 22, 2.). 

Eine Scheidung ist vor zwei 
Zeugen auszusprechen. Dabei ist 
die Mitwirkung eines Mullahs 
nicht erforderlich.  
Laut Vera bekommt ein Mann, der 
sich scheiden lassen will, eine 
Nachdenkfrist von drei Monaten, 
erst dann ist die Scheidung 
möglich. 
Tagir Shamsudinov beschrieb dies 
genauer: „Der Mann sagt: ich lasse 
mich scheiden und du bleibst mit 

Ein Mann, der vor Zeugen sagt, 
dass er geschieden sein will, ist 
geschieden.  
Hat laut Rita ein Mann seine Frau 
fortgejagt und will sie nachher 
wieder zurückhaben, dann kommen 
der Mann und der Mullah zu ihr. Ist 
sie einverstanden, spricht der 
Mullah die Wiederverheiratung aus. 
Ist die Frau mit der Rückkehr nicht 
einverstanden, sagt der Mann vor 
Zeugen noch einmal, dass er 



 

 74 
 

 

den Kindern hier, wir leben dann 
wie Geschwister, nach einem 
Monat sagt er das noch einmal, 
nach einem Monat noch einmal, 
dann ist es endgültig aus. Dann 
muss sie gehen.“ 

geschieden sein will und „nach 
unseren Gesetzen sagt er dann diese 
Worte, so und so, und dann bin ich 
geschieden. Und fertig. Dann bin 
ich nicht mehr seine Frau“. 

 

Laut Shamsudinov werden Ehe in den meisten Fällen nach Adat, selten nach Schariarecht und 

so gut wie nie nach russischem Recht geschieden. 

 

Scheidungsinitiative 
Familiengesetzbuch der RF Schariarecht nach Imam B. Adat 

Eine Ehe kann auf Antrag eines 
oder beider Ehegatten geschieden 
werden (§ 16, 1.). Ein Mann darf 
ohne Zustimmung seiner Frau kein 
Scheidungsverfahren einleiten, 
wenn die Frau schwanger ist oder 
ein Jahr nach der Geburt eines 
Kindes (§ 17). 

Eine Scheidung kann sowohl vom 
Mann als auch von der Frau 
ausgehen. 
 
Wenn ein Mann den Scheidungs-
wunsch seiner Frau ablehnt, kann 
sie sich an den Mullah wenden und 
ihn bitten, die Scheidung 
auszusprechen. Imam B.: „Dann 
kommt er, spricht mit beiden und 
entscheidet dann, ob er die 
Scheidung ausspricht oder nicht.“ 
Das kann die Frau vor allem auch 
dann tun, wenn der Mann im 
Gefängnis oder verschollen ist. 
 
Laut Vera kann sich ein Mann von 
einer Frau, die Töchter hat, nicht 
scheiden lassen, weil diese hilf- 
und schutzlos sind. In diesem Fall 
kann der Mann zwar eine andere 
Frau heiraten, muss aber für Frau 
und unverheiratete Töchter sorgen.  
 
 

Der Mann kann jederzeit die 
Scheidung verlangen. Uneinigkeit 
herrscht darüber, ob die Scheidung 
auch von der Frau ausgehen kann.  
Laut Vasilyev ist die Scheidung 
Angelegenheit des Mannes (vgl. 
Vasilyev 2008: 138). Auch Susanne 
Scholl erfuhr von einer 
Tschetschenin, dass sich Frauen 
nicht scheiden lassen können, auch 
„wenn die Ehe für sie unerträglich 
sei“ (Scholl 2007: 43).  
Elvira erklärte, dass die Scheidung 
auch von der Frau ausgehen kann. 
„Sie ist völlig frei, sie kann 
jederzeit entscheiden zu gehen und 
wieder heiraten.“ Auch laut Rita 
und Vera kann die Frau den Mann 
verlassen. 
Lidia führte genauer aus, dass 
früher eine Scheidung nur vom 
Mann ausgehen konnte und sie das 
„das ganze Leben erdulden und dort 
leben“ musste; nur bei ganz 
schweren Misshandlungen konnten 
die Eltern die Tochter wieder 
zurückholen. Heute kann auch die 
Frau die Initiative ergreifen. 
Auch Familienmitglieder des 
Mannes können eine Scheidung 
erzwingen (vgl. URL 12).  

 

Die Interviewpartnerinnen sind sich darüber einig, dass Scheidungen in den meisten Fällen 

von den Männern ausgehen, die ihre Familien verlassen oder ihre Frauen fortschicken. Es 

kommt aber auch – wenn auch seltener – vor, dass Frauen ihre Familie verlassen. Frauen sind 

in der Regel sehr abhängig von ihren Familien, sowohl bei der Entscheidung, ob sie ihren 

Mann verlassen oder nicht, als auch, ob sie sich an ein staatliches Gericht wenden oder nicht.  
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Der Mullah hat in den meisten Fällen mit den Scheidungen nichts zu tun, und auch die 

russischen Gerichte werden nur selten angerufen. 

 

Scheidungsgründe 
Familiengesetzbuch der RF Schariarecht laut Schmied Adat 

Eine Ehe kann im beiderseitigen 
Einvernehmen geschieden werden, 
wenn keine minderjährigen Kinder 
da sind. (§ 19, 1.).  
Das Gericht scheidet eine Ehe auf 
Antrag eines Ehegatten, wenn es 
zur Meinung gelangt, dass eine 
Weiterführung des Ehelebens nicht 
möglich ist (§ 22, 1.).  

Imam B. beantwortete diese Frage 
nicht, daher berufe ich mich in 
diesem Punkt auf Martina Schmied 
und Bergmann/Ferid/Henrich. 
 
Der Mann kann die Ehe durch 
Verstoßung (talaq) mit einer 
einseitigen Willenserklärung 
beenden (vgl. Schmied 1999: 61), 
„ohne Angabe von Gründen“ 
(Bergmann/Ferid/Henrich 1983:  
17). Nach dem dreimaligen 
Ausspruch des talaq ist die Ehe 
unwiderruflich aufgelöst (vgl. 
Schmied 1999: 63). 
 
Die Frau kann nur über das Gericht 
die Auflösung der Ehe beantragen, 
„wenn  
- der Mann eine weitere (idR 

zweite) Ehe eingeht; 
- der Mann sie schlägt; 
- der Mann seinen Wohnsitz ohne 

Zustimmung seiner Frau 
wechselt: 

- der Mann einen unlauteren 
Lebenswandel führt“ (Schmied 
1999: 66). 

- „wenn der Mann der 
Unterhaltspflicht nicht mehr 
nachkommt, 

- er an einer unheilbaren, 
ansteckenden Krankheit leidet, 

- er die Frau verlassen hat, 
- das eheliche Zusammenleben 

unerträglich geworden ist“ 
(Bergmann/Ferid/Henrich 1983:  
17). 

Die Eheauflösung durch das 
Gericht ist unwiderruflich. 
 
Die Abwendung vom Islam eines 
oder beider Ehegatten führt in der 
Regel automatisch zur Auflösung 
der Ehe (vgl. Schmied 1999: 68).  
 

Der Mann kann sich scheiden 
lassen, wenn: 
- die Braut keine Jungfrau mehr ist,  
- die Frau keine Kinder gebären 

kann. In diesem Fall kann auch 
die Familie den Sohn zwingen, 
sich von seiner Frau scheiden zu 
lassen. Ist die Kinderlosigkeit dem 
Mann zuzuschreiben, so „muss 
sich die Frau opfern, nach unseren 
Gesetzen, dann muss sie bleiben“ 
(Rita). Laut Vera ist eine Frau, die 
keine Kinder oder nur Töchter hat, 
nicht vollwertig. 

- wenn er mit der Frau nicht 
zufrieden ist (vgl. Vasilyev 2008: 
138), sei es wegen Ungehorsams, 
wegen nicht ordentlicher Haus-
haltsführung oder schlechten 
Kochens.  

- Der Gesang der Wajnachinnen 
besingt die Normen der 
traditionellen tschetschenischen 
Gesellschaft: „Wir geben den 
Polizisten Geld, damit sie uns 
nicht verhaften, nicht einmal 
anfassen dürfen sie uns, denn 
wenn ein fremder Mann eine 
tschetschenische Frau anfaßt, sie 
bloß an der Hand nimmt, ist es 
Schande, und ihr Ehemann kann 
sich von ihr scheiden lassen.“ 
(Brežna 1997: 104).  

Laut Elvira kann sich ein Mann 
auch ganz einfach und ohne Grund 
scheiden lassen.  
Die Frau kann sich scheiden lassen, 
wenn 
- sie misshandelt wird 
- der Mann im Gefängnis, 

Alkoholiker oder drogenabhängig 
ist, 

- wenn sie nicht ausreichend 
respektiert wird. 

Laut Elvira kann auch die Frau den 
Mann ohne Grund verlassen. Laut 
Tagir Shamsudinov muss die Frau 
allerdings auf jeden Fall einen 
Grund haben. Daher ist die 
Scheidung für sie schwerer.  
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Fast alle Interviewpartnerinnen erzählten Fälle, in denen Frauen aus den unter Adat genannten 

Gründen oder auch ohne Grund verlassen oder fortgeschickt wurden. Als besonders 

schmerzlich wird dabei die Leichtigkeit wahrgenommen, mit der die Männer sich von ihren 

Frauen trennen können.  

Rita berichtete, dass ein Ehepaar, das keine Kinder hat, nur selten verheiratet bleibt. Meistens 

ist der Druck der Familie des Mannes so groß, dass er sich scheiden lässt, auch wenn er die 

Frau sehr liebt.  

Lidia erzählte: „Eltern oder Bruder können sie holen, wenn sie sich beschwert, auch heute ist 

das so, auch schon nach einem Monat.“ So lassen sich Frauen scheiden, wenn sie nicht genug 

respektiert werden oder den Mann nicht mehr ertragen können. Wegen Alkohol- und 

Drogenkonsums verließen viele Frauen, vor allem im ersten Tschetschenien-Krieg, ihre 

Männer. 

 

Was in westlichen Staaten als wichtiger Scheidungsgrund gesehen wird und auch in 

Tschetschenien Frauen veranlasst, ihre Männer zu verlassen, ist die häusliche Gewalt. Dies 

geht aber aus den Interviews mit meinen Interviewpartnerinnen nicht dezidiert hervor, 

sondern wurde nur von den Expertinnen berichtet sowie in der Literatur. 

Da häusliche Gewalt, wie bereits im Kapitel 3.7. ausgeführt, als Privatangelegenheit 

betrachtet wird, gibt es weder Anzeigen bei der Polizei noch offizielle Angaben über das 

Ausmaß der Gewalt in der Familie (vgl. URL 10). Laut Anna Schor-Tschudnowskaja wird 

über Gewalt geschwiegen, weil vieles, was wir als Gewalt betrachten, in Tschetschenien oft 

nicht automatisch von allen als Gewalt wahrgenommen wird. Es ist daher nicht bekannt, wie 

häufig häusliche Gewalt zur Scheidung auf Initiative der Frau führt und wie viel Gewalt 

erduldet wird. 

 

Scheidungsfolgen  
Familiengesetzbuch der RF Schariarecht nach Imam B. Adat 

Im Fall der Scheidung können die 
Ehegatten dem Gericht einen 
Vorschlag vorlegen, […] wer in 
welcher Höhe Unterhalt […] an 
einen arbeitsunfähigen, bedürftigen 
Ehegatten zu bezahlen hat sowie 
über die Aufteilung des 
Vermögens. In Ermangelung eines 
solchen Vorschlags, oder wenn 
diese Vereinbarung den Interessen 
[…] eines Ehegatten widerspricht, 
setzt das Gericht die geeigneten 

Der Mann muss die Frau nach dem 
Ausspruch der  Scheidung durch 
ihn drei Monate lang erhalten. 
Solange hat sie auch das Recht, im 
Haus des Mannes zu bleiben. 
Laut Davoudi wird für die Frau 
nach der Scheidung eine Wartefrist 
festgesetzt, bis sie wieder heiraten 
darf. In dieser Zeit kann der Mann 
bereits wieder heiraten und muss 
der Frau vollen Unterhalt bezahlen. 
(vgl. Davoudi 2008: 109).  

Nach der Scheidung trägt der Mann 
keine Verantwortung mehr für seine 
Frau und hat keine Verpflichtungen 
ihr gegenüber. 
In der Regel muss eine Frau nach 
der Scheidung das Haus verlassen 
und kann nichts mitnehmen. Der 
Mann kann sie einfach fortjagen 
und ist ihr in diesem Fall nicht zu 
Unterhalt verpflichtet. Laut Rita 
muss er aber, wenn die Frau die 
Kinder mitnimmt, die Frau und die 
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Maßnahmen (§ 24, 1.). 
Das eheliche Vermögen steht den 
Ehegatten jeweils zu gleichen 
Teilen zu (§ 39, 1).  
Anspruch auf Unterhalt vom 
geschiedenen Ehegatten hat eine 
Frau während der Schwangerschaft 
oder drei Jahre nach der Geburt 
eines gemeinsamen Kindes, ein 
bedürftiger Ehegatte, der ein 
behindertes Kind betreut oder ein 
arbeitsunfähiger, bedürftiger 
Ehegatte (§ 90, 1.). 

Er kann innerhalb dieser drei 
Monate auch die Ehe mit seiner 
Frau wieder aufnehmen (vgl. 
Schmied 1999: 63). 
Laut Lidia muss der Mann der Frau 
nach einer Scheidung „etwas 
bezahlen für die Jahre, die sie dort 
gearbeitet hat“. 
Durch die Auflösung der Ehe 
hören die gegenseitigen Rechte und 
Pflichten auf. Die Frau hat keinen 
Unterhaltsanspruch und verliert das 
Erbrecht. (vgl. Bergmann/Ferid/ 
Henrich 1983:  19).  

Kinder erhalten.  
Laut Lidia kann die Frau nach der 
Scheidung in der Familie des 
Mannes bleiben, wenn der Mann 
damit einverstanden ist.  
 
Nach Tagir Shamsudinov steht der 
Frau nach der Scheidung weder 
Unterhalt noch Vermögen zu. Sie 
kann nur mitnehmen, was ihr 
geschenkt wurde und was sie in die 
Ehe mitgebracht hat. 

 

Tatsächlich können Frauen, die von den Männern weggeschickt werden, zumeist nur in ihr 

Elternhaus zurückkehren. Vera: „Er jagt sie fort und überlässt sie ihrem Schicksal.“ „Kommt 

es zu einer Trennung, wird die Frau wieder in die Obhut ihres Vaters oder ihres ältesten 

Bruders übernommen.“ (Dietrich 2009: 222).  

Laut Lidia kann der Mann eine Frau mit Kindern nicht einfach hinauswerfen, was aber 

trotzdem immer wieder vorkommt. In diesem Fall kann sich die Frau an das Schariagericht 

oder an das russische Gericht wenden. Die Familie des Mannes kann die Frau im Haus 

wohnen lassen oder wegschicken. In der Realität kommt beides vor. Manchmal bleibt die 

Frau mit den Kindern im Haus und der Mann geht weg. Bleibt er da, hat er kein Recht mehr 

auf die Frau als Frau. Auf jeden Fall muss er die Kinder erhalten, „ob er das tut, weiß man 

nicht“.  

In den meisten Fällen verlässt aber die Frau das Haus. Lidia hat noch nie erlebt, dass ein 

tschetschenischer Mann der Frau ihre Mitarbeit im gemeinsamen Haus oder der 

Landwirtschaft abgegolten hat. „Sie geht stolz weg.“, sie geht „hoch erhobenen Hauptes“ 

weg, ohne etwas zu fordern, weil dies ihre Familie von ihr verlangt. Das ist schwer für eine 

Frau. Aber als geschiedene Frau ist sie frei und kann wieder heiraten.  

Auch Vera sagte, dass in den meisten Fällen die Frau das Haus verlässt, ohne irgend etwas 

mitzunehmen, nicht einmal das selbst verdiente Geld. Nach Adat wird eine Geldsumme 

vereinbart, die der Mann im Fall der Scheidung zu zahlen hat, oder es wird vereinbart, dass 

der Mann der Frau nach der Scheidung ein Haus, einen Garten oder eine Kuh geben muss; 

manche geben das und manche nicht. Vera betonte mehrmals, dass die islamischen Gesetze 

den Frauen mehr Schutz bieten.  

Entgegen anderen Quellen berichtet Veronika Brandstetter, dass einige Witwen oder 

geschiedene Frauen nicht zu ihrer Familie zurückkehren, sondern allein leben. Die NGO 

Vesta hält jedenfalls alleinerziehende Frauen für „normal“. Der UNHCR betont allerdings, 
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dass diese Frauen stark von der Unterstützung ihrer Verwandten abhängen. Haben diese 

Frauen ihre Männer wegen häuslicher Gewalt verlassen, kehren sie eher wieder in ihre 

Familien zurück (vgl. Brandstetter 2010: 16-18).  

Die Interviewpartnerinnen sind sich darüber einig, dass in Tschetschenien von den Männern 

in der Regel kein Unterhalt an die geschiedene Frau bezahlt und dieser von den Frauen auch 

nicht eingefordert wird. Dies wird mit der wirtschaftlichen Lage in Tschetschenien begründet, 

da es aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit ohnehin nicht möglich ist, Unterhalt zu bekommen. 

Zudem würde auch nach russischem Recht ein Unterhaltsanspruch der Frau nur in wenigen 

Fällen zustehen. Rita ist der Meinung, nach russischem Recht sei der Mann auf jeden Fall zur 

Leistung von Unterhalt an seine Frau verpflichtet.  

 

5.5.4. Obsorge für minderjährige Kinder  

 

Auch dieses  Kapitel wird in mehrere Punkte gegliedert, die von den Interviewpartnerinnen 

angesprochen wurden, zum Teil aber nicht in allen Rechtsordnungen geregelt sind: 

grundsätzliche Bestimmungen über elterliche Rechte und Pflichten, Obsorge nach der 

Scheidung, nach dem Tod der Eltern sowie bei Wiederverheiratung der Eltern. Außerdem 

werden auch die Besuchsrechte kurz erörtert.  

 

Bei der Obsorge, unter der grundsätzlich in beiden Kulturen die materielle und geistige 

Fürsorge für Kinder verstanden wird, sind in Rußland nach russischem Recht die Eltern 

gleichberechtigt, während in der grundsätzlich patriarchalen tschetschenischen Gesellschaft 

auch die Obsorge patriarchal ausgestaltet ist. Während in Rußland sowohl der Vater als auch 

die Mutter für Erziehung und materielle Unterstützung der Kinder zuständig sein können, ist 

in der tschetschenischen Gesellschaft mit ihrer starren Rollenverteilung die finanzielle und 

erzieherische Verantwortung grundsätzlich Aufgabe eines Mannes und die alltägliche 

Fürsorge Aufgabe einer Frau.  

In Tschetschenien gelten die Kinder der Söhne als leibliche Kinder der Familie, die Kinder 

der Töchter als fremde. „Auch die Kinder der Brüder, der Cousins, gelten als leibliche Kinder, 

näher als die Kinder der Schwester.“ (Rita). 
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Grundsätzliche Bestimmungen über elterliche Rechte und Pflichten 
Familiengesetzbuch der RF Schariarecht nach Imam B. Adat 

Beide Elternteile haben gleiche 
Rechte hinsichtlich ihrer Kinder  
(§ 61, 1.) 
Eltern haben das Recht, die 
Rückgabe ihres Kindes von jeder 
Person zu verlangen, welche das 
Kind nicht aufgrund des Gesetzes 
oder einer gerichtlichen Ent-
scheidung bei sich hat (§ 68, 1.).   

Vater und Mutter haben gleiche 
Rechte hinsichtlich ihrer Kinder. 
Laut Vera ist auch der Onkel von 
beiden Seiten wie ein Vater und 
muss am Schicksal der Kinder 
teilhaben. 
 
Die „väterliche Gewalt über die 
Kinder steht ausschließlich dem 
Vater zu. Er hat für die berufliche 
Ausbildung der Kinder zu sorgen. 
Das Sorgerecht für Kleinkinder 
steht der Mutter zu“ 
(Bergmann/Ferid/Henrich 1983:  
13).  

Die Verantwortung für die Kinder 
trägt in erster Linie der Vater, in 
zweiter Linie seine Familie. Die 
Mutter hat sehr wenig Rechte an 
ihren Kindern.  
Nach den tschetschenischen Adaten 
ist schon der „Fötus im 
mütterlichen Bauch eine Leihgabe 
des Mannes – zum bloßen 
Austragen“ (Brežna 2011: 3).  

 

Obsorge für minderjährige Kinder nach der Scheidung 
Familiengesetzbuch der RF Schariarecht nach Imam B. Adat 

Im Fall der Scheidung können die 
Ehegatten dem Gericht einen 
Vorschlag vorlegen, bei wem die 
minderjährigen Kinder in Zukunft 
leben werden, wer in welcher Höhe 
Unterhalt für die Kinder […] zu 
bezahlen hat […]. In Ermangelung 
eines solchen Vorschlags, oder 
wenn diese Vereinbarung den 
Interessen des Kindes […] 
widerspricht, setzt das Gericht die 
geeigneten Maßnahmen (§ 24, 1.). 
 

Die Mutter hat das Recht, ihre 
Kinder bis zum Alter von 7 Jahren 
aufzuziehen, dann geht dieses 
Recht auf den Vater über.  
Solange die Kinder bei der Mutter 
leben, muss der Vater der Kinder 
für den Unterhalt von Mutter und 
Kindern aufkommen. Der Vater ist 
verpflichtet, die Bedingungen zu 
schaffen, damit die Mutter mit den 
Kindern leben kann.  
Ändert die Mutter ihren Wohnort, 
kann der Vater die Kinder sofort 
zurückverlangen. 
„Es kann auch vereinbart werden, 
dass die Kinder bis zum Erreichen 
des Volljährigkeitsalters der Mutter 
anvertraut werden.“ (Bergmann/ 
Ferid/Henrich 1983:  20).  

Für den Unterhalt der Kinder ist der 
Vater zuständig, egal, ob die Kinder 
bei ihm leben oder nicht. Auch die 
Verwandten des Vaters tragen 
Verantwortung für die Kinder der 
Söhne. 
Kinder bleiben nach der Scheidung 
in der Regel beim Vater, und zwar 
unabhängig davon, ob die Mutter 
den Mann freiwillig verlassen hat 
oder von ihm fortgejagt wurde.  
Nach Shamsudinov bleibt ein Kind 
bis zum Alter von 2-3 Jahren bei 
der Mutter, jedenfalls aber, solange 
es gestillt wird.  
Die Eltern können auch 
vereinbaren, bei wem die Kinder 
bleiben, je nach teip (Sarema und 
Elvira). 

 

Laut einer Anfragebeantwortung von ACCORD über die Anwendbarkeit des Schariagesetzes, 

nach dem die Kinder bis zum Alter von 7 Jahren bei der Mutter bleiben, empfehlen „religiöse 

Autoritäten […], dieses Gesetz zu berücksichtigen und danach das Kind nach seinem Wunsch 

zu befragen“ (URL 12). Ob der Mann die Kinder seiner Frau überlässt, hängt daher letztlich 

von der Religiosität des Mannes ab (vgl. URL 12). Dazu schreibt Irena Brežna: „Und es ist 

der Adat, der das Sorgerecht in Tschetschenien regelt, und nicht die Scharia.“ (Brežna 2011: 

3). 

 

Auf der Grundlage der von mir geführten Interviews und der recherchierten Literatur zu 

diesem Thema kann davon ausgegangen werden, dass die Mehrheit der Kinder nach einer 
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Scheidung den tschetschenischen Müttern weggenommen wird und beim Vater bzw. dessen 

Familie bleibt, dass den Müttern aber nicht prinzipiell die Kinder nach einer Scheidung 

entzogen werden. In den Interviews mit den Interviewpartnerinnen wird die Situation der 

Frauen günstiger dargestellt als mit den ExpertInnen oder in der Literatur, wo von Fällen 

berichtet wird, in denen der Mutter sogar ganz kleine Kinder weggenommen werden.  

 

Laut Rita hat sich im Laufe der Zeit Vieles geändert. Sie selbst blieb nach der Trennung der 

Eltern beim Vater und wurde von dessen Mutter aufgezogen. Ihrer Einschätzung nach hätte 

sie heute durchaus Chancen, ihre Kinder nach einer Scheidung behalten zu können. Dass die 

Kinder beim Vater bleiben, ist heute nicht mehr so normal wie früher. Es gibt zunehmend 

mehr Fälle, in denen die Kinder bei den Müttern bleiben können. 

Auch Lidia erzählte, dass die Familie des Mannes manchmal die Kinder, vor allem kleine 

Kinder, mit der Mutter mitgehen lassen. Sie meinte auch, dass ein vernünftiger Mann die 

Kinder bei der Mutter lassen würde, denn „es ist nirgends besser als bei der Mutter, nur sie 

wird sich immer um die Kinder kümmern.“ Es gibt auch Fälle, in denen die Mütter die Kinder 

einfach mitnehmen und sie auf Verlangen nicht herausgeben. Laut Sarema bleiben die Kinder 

ohnehin fast immer bei der Mutter und leben mit ihr im gemeinsamen Haus. 

 

Dagegegen sind die Expertinnen der IOM der Ansicht, dass die Kinder meistens beim Vater 

bleiben und von dessen Mutter aufgezogen werden. Dabei ist es nicht immer der Vater, der 

das Kind behalten will, sondern häufig dessen Familie. Sie berichteten, dass es immer wieder 

vorkommt, dass der Vater kein besonderes Interesse an den Kindern hat, die Familie aber 

diesen Anspruch erhebt. Auch Lidia erzählte, dass die Frauen ihre Kinder leichter behalten 

könnten, wenn dies nur von den Vätern abhinge, und dass es vielmehr die Familien sind, die 

die Frauen zum Zurücklassen ihrer Kinder zwingen. Die Mitarbeiterinnen der IOM erzählten 

einen Fall, in dem die Schwester des Mannes zu dessen Frau sagte: „Wenn du gehen willst, 

dann geh, aber die Kinder bleiben beim Vater.“  

Sie erzählten sogar von einem Fall, in dem der eigene Vater Druck auf seine Tochter ausübte,  

ihre Kinder bei ihrem Mann zu lassen, weil sie ihm gehören. Würde das Kind bei der Mutter 

bleiben, würde sich das negativ auf seinen Ruf auswirken. Jedenfalls kann einem Vater nach 

den tschetschenischen Adaten ein Kind nicht weggenommen werden. Eine Herausgabe kann 

nur auf Freiwilligkeit beruhen. 
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Laut Elvira werden die Kinder – sowohl nach Schariarecht als auch nach Adat – ab  einem 

bestimmten Alter selbst gefragt, wo sie leben wollen. Gegen diese Entscheidung können die 

Eltern keinen Einwand erheben. Auch das russische Gericht befragt die Kinder selbst, wo sie 

leben wollen, weil § 57 des Familiengesetzbuches der RF vorschreibt, dass ein Kind ab dem 

Alter von 10 Jahren das Recht hat, seine Meinung über Entscheidungen in der Familie zu 

äußern, wenn seine Interessen davon betroffen sind. Laut Shamsudinov entscheiden sich die 

meisten Kinder aufgrund der Sozialstruktur für den Vater. 

 

Kehrt eine geschiedene Frau zu ihren Eltern zurück, was in vielen Fällen die einzige 

Möglichkeit ist, so muss sie oft ihre Kinder beim Mann zurücklassen, weil die eigenen Eltern 

oder Brüder keine „fremden“ Kinder im Haus haben wollen.  

Während es aber laut Vera früher völlig inakzeptabel war, dass eine geschiedene Frau mit 

ihren Kindern zu den Eltern zurückkehrt, ist dies heute jedenfalls denkbar. Früher wurde 

darüber gar nicht diskutiert. Merima hingegen findet, dass es in kommunistischen Zeiten 

leichter war, mit einem Kind zu den Eltern zurückzugehen, während heute die Traditionen 

wieder mehr an Bedeutung gewonnen haben. Sie selbst ist bei ihren Großeltern 

mütterlicherseits aufgewachsen. Das zeigt, wie sehr die Aussagen meiner 

Interviewpartnerinnen von persönlichen Erlebenissen geprägt sind. 

In manchen Fällen erlauben die Eltern ihrer Tochter, die Kinder vom geschiedenen Mann zu 

holen, werden aber von dessen Familie nicht herausgegeben. Oder umgekehrt kann es 

vorkommen, dass die Familie des Mannes der Frau erlaubt, die Kinder mitzunehmen, die 

eigenen Eltern das aber ablehnen. 

 

Frauen in Tschetschenien gehen mit diesen geringen Chancen auf das Obsorgerecht auf 

verschiedene Weise um:  

- Frauen wie z.B. Elvira halten das System für gut, weil die Frau dadurch viel Freiheit 

gewinnt und einfach gehen kann, wenn die Kinder versorgt sind; 

- Frauen halten das System für notwendig, weil Kinder, vor allem Buben, den Vater 

brauchen, um ein männliches Vorbild zu haben und „richtige Männer“ zu werden: 

- Frauen akzeptieren die gesellschaftliche Regel, dass sich die patriarchale Gesellschaft 

über die väterliche Linie definiert, und halten sie für richtig; 

- Frauen akzeptieren die gesellschaftliche Regel, dass Kinder zu den Vätern gehören, als 

„normal“ und resignieren;  
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- Frauen bewerten dies mit Aussagen wie z.B. Vera: „Das ist grausam. Kinder dürfen nicht 

von der Mutter getrennt werden.“ Oder Merima: „Das ist sehr schwer für die Frauen.“ 

oder „Dass die Kinder beim Vater bleiben, ist ungerecht.“ Der Gesang der Wajnachinnen 

lautet: „Das schlimmste an der Scheidung ist, daß wir unsere Kinder verlieren. Sie bleiben 

beim Mann und dürfen ihre eigene Mutter nicht einmal sehen, denn die Familien sind 

dann zerstritten.“ (Brežna 1997: 104). 

- Frauen lehnen sich offen auf und wenden sich an eine höhere Instanz, um um ihre Kinder 

zu kämpfen; diese Gruppe ist allerdings sehr klein.  

 

Die von mir interviewten Frauen sind sich einig, dass viele Frauen eine unerträgliche Ehe 

erdulden, weil sie Angst haben, im Fall der Scheidung ihre Kinder zu verlieren.  

Es ist zwar möglich, ein russisches Gericht anzurufen und die Obsorge zu beantragen; diese 

Möglichkeit wird aber nach wie vor nur von wenigen Frauen in Anspruch genommen. Rita 

nannte als Beispiel Frauen, deren Männer Alkoholiker sind und die ihnen deswegen die 

Kinder nicht überlassen wollen.  

Laut Anfragebeantwortung des UNHCR entscheiden die staatlichen Gerichte in der Regel 

zugunsten der Mütter (vgl. URL 10), auch wenn in der Theorie Vater und Mutter 

gleichberechtigt sind, außer die Mutter ist eindeutig nicht in der Lage, die Verantwortung für 

ihre Kinder zu tragen, z.B. wegen Alkohol- oder Drogensucht. Dies wurde von Tagir 

Shamsudinov bestätigt. Laut Imam B. gibt es aber auch staatliche Richter, die der Mutter das 

Obsorgerecht nur für Kinder bis zum Alter von 7 Jahren zusprechen und diese Entscheidung 

nach Schariarecht so begründen, dass auch dem russischen Recht Genüge getan ist. 

Andere Instanzen zur Konfliktlösung sind der adatrechtliche Ältestenrat oder das 

Schariagericht.  Letzteres entscheidet laut Lidia manchmal zugunsten der Mutter, aber wenn 

der Mann ein „normaler Mensch ist, wird mir kein Schariagericht die Kinder geben und die 

Kinder würden auch nicht wollen.“ Die Ältestenräte entscheiden in den meisten Fällen 

zugunsten der Väter. 

Auch Unterhalt kann über ein staatliches Gericht eingefordert werden, was ebenfalls selten 

vorkommt. Nach russischem Recht muss der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, dem 

anderen Unterhalt bezahlen. Da aber in der tschetschenischen Gesellschaft der Vater die volle 

finanzielle Verantwortung für die Kinder hat, wäre es eine große Schande, wenn die Mutter 

eine finanzielle Unterstützung geben würde.  

In welcher Form die Instanzen zur Konfliktlösung in Anspruch genommen und ob die 

Entscheidungen vollzogen werden, ist Teil der Analyse im Punkt 5.6.  
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Obsorge für minderjährige Kinder nach dem Tod des Vaters 
Familiengesetzbuch der RF Schariarecht nach Imam B. Adat 

Dies ist im Familiengesetzbuch der 
RF nicht ausdrücklich geregelt. 
Aus sonstigen Bestimmungen ist 
abzuleiten, dass im Fall des Todes 
des Vaters die Mutter die alleinige 
Obsorge für die Kinder hat.  

Nach dem Tod des Vaters werden 
die Kinder bis zum Alter von 7 
Jahren von der Mutter aufgezogen, 
ab dann von der Familie des 
Vaters. (vgl. Brandstetter 2010: 
18). 
 

Nach dem Tod des Mannes hat eine 
Frau mit Kindern laut Elvira drei 
Möglichkeiten: 1. mit ihren Kindern 
bei der Familie des verstorbenen 
Mannes zu bleiben, die dann die 
Verantwortung für sie und die 
Kinder trägt. 2. nach Hause 
zurückzukehren und ihre Kinder bei 
den Verwandten des Mannes zu 
lassen. 3. mit den Kindern zu ihren 
Eltern zurückzukehren. Die 
Verwandten des Mannes tragen 
dann keine Verantwortung mehr für 
die Kinder. Sobald sie wieder 
heiratet, können die Verwandten 
des Mannes die Kinder zu sich 
holen.  
Nach Brandstetter verlangt die 
Tradition, dass die Familie des 
verstorbenen Vaters die Erziehung 
seiner Kinder übernimmt, während 
die Witwe zu ihrer Familie 
zurückkehrt (vgl. Brandstetter 2010: 
16).  
Laut Vera trägt der Onkel 
väterlicher- oder mütterlicherseits 
die Verantwortung für ein Kind, 
wenn dessen Vater gestorben ist. 
Sterben beide Eltern, werden die 
Kinder von der Familie der Eltern, 
vorzugsweise des Vaters, auf-
gezogen. 

 

Tatsächlich ist die Situation von Kindern nach dem Tod des Vaters ähnlich wie nach der 

Scheidung, d. h., dass sehr viel von den Familien der Eltern abhängt. Auch hier scheint es so 

zu sein, dass die Kinder in der Mehrzahl in der Familie des verstorbenen Vaters bleiben. 

Häufig bleiben auch die Mütter dort, bis die Kinder volljährig sind. Aber es gibt auch einzelne 

Fälle, in den die Frauen mit ihren Kindern diese Familie verlassen. 

Die tschetschenische NGO Vesta stellt ein differenzierteres Bild dar: Hat eine Frau e i n Kind, 

geht sie im Normalfall zu ihren Eltern zurück, heiratet wieder und die Verwandten der Mutter 

ziehen das Kind auf. Hat eine Frau mehrere Kinder, bleibt sie in der Regel bei der Familie des 

verstorbenen Mannes, die sie materiell unterstützen muss (vgl. Brandstetter 2010: 17). Nach 

Littell übernehmen häufig die Brüder der verstorbenen Väter die Verantwortung für deren 

Kinder (vgl. Littell 2009: 74). 
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Obsorge für minderjährige Kinder bei Wiederverheiratung der Frau nach Scheidung oder Tod 
Familiengesetzbuch der RF Schariarecht nach Imam B. Adat 

Dies ist im Familiengesetzbuch der 
RF nicht ausdrücklich geregelt, 
weil sich dadurch an der 
rechtlichen Lage der Kinder nichts 
ändert. 

Heiratet eine geschiedene oder 
verwitwete Frau wieder, hat der 
Mann das Recht, ihr die Kinder, 
auch wenn sie klein sind, 
wegzunehmen.  
Laut Vera kann eine verwitwete 
Mutter, die ihr Kind aufzieht und 
keinen Vater für ihr Kind hat, 
wieder heiraten, wenn der neue 
Mann bereit ist, den Vater für 
dieses Kind zu ersetzen. 
 

Heiratet eine geschiedene oder 
verwitwete Frau noch einmal, dann 
darf sie ihre Kinder keinesfalls in 
die neue Ehe mitnehmen  
Das kann nicht nur vom 
geschiedenen Ehemann, sondern 
auch von dessen Bruder oder Onkel 
verboten werden. Sogar die 
ehemalige Schwiegermutter kann 
einer Frau im Fall der 
Wiederverheiratung ein Kind 
wegnehmen (vgl. Scholl 2007: 27). 

 
 
Nach einer Wiederverheiratung der Frau ist der Spielraum wesentlich kleiner als nach der 

Scheidung oder nach dem Tod des Mannes. Die Zahl der Fälle, in denen Frauen ihre Kinder 

in eine neue Ehe mitnehmen können, ist sehr gering. Dagegen stellen sich sowohl die Familie 

des Mannes als auch die der Frau. 

 

Sogar die Interviewpartnerinnen, die es nicht richtig finden, dass sie die Kinder nach der 

Scheidung bei der Familie des Vaters lassen müssen, halten diese Regelung für sinnvoll. 

Dafür wurden mehrere Gründe genannt: 

- Ein Mann darf nicht mit den Kindern eines anderen Mannes zusammenleben. Das wird 

als Schande für den Vater empfunden und ist inakzeptabel. 

- Elvira erklärte, dass nur e i n Mann, und zwar der leibliche Vater, die Verantwortung für 

ein Kind tragen kann. Ein Mann kann nicht mit einem Kind leben, für das ein anderer 

verantwortlich ist.  

- Die Gefahr, dass der Mann das Kind schlecht behandelt oder gar schlägt, ist laut Lidia 

sehr hoch. Ihrer Meinung nach sollten die tschetschenischen Gesetze es absolut 

verbieten, dass ein Kind bei einem fremden Mann lebt. Die einzige Ausnahme könnte 

eine Witwe mit ganz kleinen Kindern sein. 

- Für Merima ist es vor allem unmöglich, dass ein Mädchen bei einem fremden Mann lebt. 

Das würde sie niemals akzeptieren.  

 

Besuchsrecht 
Familiengesetzbuch der RF Schariarecht nach Imam B. Adat 

Ein Elternteil, der von seinem Kind 
getrennt lebt, hat das Recht auf 
Umgang mit dem Kind. 

Leben die Kinder beim Vater, hat 
die Mutter jederzeit das Recht, ihr 
Kinder zu sehen, und umgekehrt.  

Wenn die Kinder beim Vater leben, 
darf er der Mutter den Umgang mit 
dem Kind nicht verweigern. 
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Der Elternteil, bei dem das Kind 
lebt, darf dem andern Elternteil das 
Kind nicht vorenthalten. (§ 66, 1.). 

 

 

Obwohl in allen drei Normenordnungen das Recht der Mutter, ihre Kinder zu sehen, 

festgehalten ist, weicht die Realität in vielen Fällen davon ab. Es kommt nach den 

Darstellungen aller Interviewpartnerinnen häufig vor, dass ein Kind der Mutter vorenthalten 

wird, sogar vom Bruder des Vaters. Die Möglichkeit der Mutter, ihre Kinder zu sehen, hängt 

sehr von der Familie des Mannes ab.  

Viele Frauen fühlen sich durch diese Möglichkeit, ihre Kinder nicht mehr zu sehen, in einem 

Maße bedroht, dass sie oft eine Scheidung nicht in Betracht ziehen.  

 

5.5.5. Erbrecht 

 

Das Erbrecht der Russischen Föderation ist zwar nicht im Familiengesetzbuch, sondern im 

Zivilgesetzbuch geregelt, weil es nicht als Teil des Familienrechts betrachtet wird, wird aber 

dennoch in diese Arbeit einbezogen, weil Vermögen nach dem Tod eines Familienmitglieds 

innerhalb der Familie aufgeteilt wird. Erbrecht hat daher inhaltlich starke familienrechtliche 

Bezüge.  

 

In der westlichen wie in der tschetschenischen Kultur wird nach dem Tod einer Person deren 

Vermögen nach bestimmten Richtlinien an andere Personen vererbt.  

 

Der Grundsatz, dass der Vater „Eigentümer des gesamten beweglichen und unbeweglichen 

Guts der Familie“ (Babič 2005: 256) ist, gilt bis heute im tschetschenischen 

Erbgewohnheitsrecht. Vermögen gilt als Vermögen der männlichen Linie und kann daher nur 

in dieser weitergegeben werden. Frauen können Vermögen weder besitzen noch vererben. 

Daher stehen erbrechtliche Regelungen für den Fall des Todes des Familienoberhauptes im 

Zentrum des Interesses. Es geht aber nicht nur um den Übergang des Vermögens, der in allen 

drei Rechtsordnungen geregelt ist, sondern auch um die Versorgung der Witwe und der 

Kinder, die nur im islamischen Recht und im Gewohnheitsrecht ausdrücklich vorgesehen ist.  

 

 

 

 



 

 86 
 

 

Aufteilung des Vermögens: 
Zivilgesetzbuch der RF, III. Teil Schariarecht nach Imam B. Adat 

Eine Verlassenschaft wird durch 
Gesetz oder Testament geregelt  
(§ 1111).  
Unterschieden werden Erben erster 
Ordnung (Kinder, Ehepartner und 
Eltern) (§ 1142, 1.), Erben zweiter 
Ordnung (voll- und halbbürtige 
Geschwister und Großeltern 
väterlicher- und mütterlicherseits) 
(§ 1143, 1.)  sowie  Erben dritter 
Ordnung (voll- und halbbürtige 
Geschwister der Eltern des 
Erblassers) (§ 1144). Die Erben der 
gleichen Ordnung erben jeweils zu 
gleichen Teilen (§ 1141, 2.). 
Ein Pflichtteil steht minderjährigen 
und arbeitsunfähigen Kindern, 
arbeitsunfähigen Ehegatten und 
Eltern zu und beträgt die Hälfte des 
gesetzlichen Erbteils (§ 1149, 1.).  

Das Erbe eines Mannes wird 
zwischen seiner Frau und seinen 
Kindern aufgeteilt. Der Frau steht 
ein Viertel des Erbes zu, der Rest 
den Kindern, wobei Söhne jeweils 
doppelt so viel erben wie Töchter.  
Grund für diese Ungleichheit ist 
die Verpflichtung des Mannes, die 
Familie zu versorgen, während die 
Frau als Ehefrau, Mutter, 
Schwester und Tochter das Recht 
auf Unterstützung hat, theoretisch 
sogar von allen männlichen 
Mitgliedern der erweiterten 
Familie (vgl. Abid 2008: 85).  
Eine Witwe erbt üblicherweise nur 
bewegliche Güter, weil Frauen 
ganz allgemein keine Liegen-
schaften besitzen können. Ein 
Sohn, der das Haus des Vaters erbt, 
ist verpflichtet, die Mutter zu sich 
zu nehmen und zu versorgen. (vgl. 
Abid 2008: 87). 

Grundsätzlich erbt der Sohn das 
gesamte Vermögen. Ist kein Sohn 
da, erbt der Bruder. Weder die 
Töchter noch die Witwe sind 
erbberechtigt. 
Rita ergänzte diese Adatregel: 
„Sind mehrere Söhne da, bekommt 
alles der jüngste Sohn. Weder Frau 
noch Töchter bekommen etwas, der 
Jüngste erbt den Hof und bleibt bei 
den Eltern.“ 
 

 

Lidia erzählte, dass die Verlassenschaft des Mannes auf seine Eltern, Geschwister und Kinder 

aufgeteilt wird, wenn die Frau mit ihren Kindern bei dieser Familie gelebt hat. Hat ein 

Ehepaar mit den Kindern von der Familie getrennt gelebt, dann stehen Haus oder Wohnung 

allein der verwitweten Frau und ihren Kindern zu. Niemand hat das Recht, sie von dort 

wegzujagen oder ihr etwas wegzunehmen. Die Familie des verstorbenen Mannes ist vielmehr 

verpflichtet, sie bei der Erziehung der Kinder zu unterstützen. Diese Einzelmeinung könnte 

auf einem erlebten Fall beruhen. Denn Elvira erklärte, dass Frauen zwar grundsätzlich nicht 

erben, es aber tatsächlich vorkommen kann, dass eine Frau etwas erbt, wenn die Familie des 

Mannes dies so entscheidet. Die tatsächliche Aufteilung des Vermögens hängt von der 

Familie des verstorbenen Mannes ab, weil das hinterlassene Vermögen als deren Vermögen 

betrachtet wird und diese daher darüber entscheidet. Laut Vera nehmen in vielen Fällen die 

Verwandten des verstorbenen Mannes sein Haus sofort in Besitz und verjagen die Witwe.  

 

Die Adatregel, dass Töchter gar nichts bekommen, erklärte Vera damit, dass Töchter heiraten 

und von einem männlichen Familienmitglied versorgt werden.  „Die Frau erbt nichts, weil ihr 

ohnehin eine Ecke beim Bruder zusteht.“ Laut Rita werden diese Adatregeln heute aber nicht 

mehr so streng eingehalten. 
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Versorgung der Witwe 
Zivilgesetzbuch der RF, III. Teil Schariarecht nach Imam B. Adat 

Die Versorgung der Witwe ist im 
Zivilgesetzbuch der Russischen 
Föderation nicht ausdrücklich 
geregelt, doch legt § 1168 fest, 
dass gesetzliche Erben, die zum 
Zeitpunkt des Todes des Erblassers 
in einer zum Nachlass gehörenden 
Wohnung gewohnt haben, ein 
Vorzugsrecht gegenüber den 
anderen Erben zur Erlangung 
dieser Wohnung haben. Eine 
analoge Bestimmung enthält § 
1169 im Hinblick auf gemeinsam 
benutztes Gebrauchsvermögen und 
Hausrat. 

Sowohl die Tochter als auch die 
Frau haben nach dem Tod des 
Mannes das Recht, in dessen Haus 
weiterzuleben und versorgt zu 
werden. 
 

Eine Frau mit minderjährigen 
Kindern sowie ihre erwachsenen 
unverheirateten Töchter haben das 
Recht, im Haus der Familie des 
Mannes oder des Sohnes oder 
Bruders zu bleiben und versorgt zu 
werden. 
Hat eine Frau, deren Mann 
gestorben ist, keine Kinder, so muss 
sie das Haus des Mannes verlassen, 
auch wenn die Ursache der 
Kinderlosigkeit bei ihm lag. Auch 
Bruder und Cousin des 
verstorbenen Mannes haben das 
Recht, sie wegzujagen. 

 

Während alle Interviewpartnerinnen übereinstimmend erzählten, dass eine Frau mit Kindern 

das Recht hat, im Haus der Familie zu bleiben, schrieb Libkan Basajewa, dass die Witwe, 

auch wenn sie Kinder hat, nach dem Tod des Ehemannes das Haus verlassen und dabei ihr 

Eigentum und ihre Kinder den Verwandten des Mannes übergeben muss (vgl. Basajewa 2009: 

2; vgl. auch URL 24). Auch Vera erzählte von Fällen, in denen die Witwe das Haus ohne ihre 

Kinder verlassen musste, weil der Bruder des verstorbenen Mannes dieses bereits in Besitz 

genommen hatte.  

Vera beschrieb die Situation von Frauen, die bei der Familie des Mannes bleiben:  „Im Haus 

hat sie das Gefühl, nicht gebraucht zu werden, sie hat kein Recht auf irgend etwas, ist auf den 

guten Willen angewiesen; manche bleiben wegen der Kinder, andere gehen.“ 

 

 

Imam B. hält die Adate für ungerecht und bedauert, dass das Vermögen nicht nach 

Schariarecht aufgeteilt wird. Die tschetschenischen Interviewpartnerinnen sind hingegen 

weitgehend einverstanden, weil sie sich ohnehin versorgt fühlen. Vera bemerkte auch, dass es 

in Tschetschenien gar nicht möglich ist, als Frau allein oder allein mit Kindern ohne 

männlichen Schutz zu leben, und daher ein ererbtes Vermögen nicht verwendet werden kann. 

Es muss immer ein männlicher Verwandter die Verantwortung für sie übernehmen.  

 

Die tatsächliche Situation auf dem Gebiet des Erbrecht ist nur schwer fassbar. Es scheint zwar 

klar zu sein, dass Frauen an der Verlassenschaft nur selten beteiligt werden, aber die 

Versorgung der Witwen ist nicht eindeutig erkennbar. In manchen Fällen können sie im Haus 

des verstorbenen Mannes bleiben und werden versorgt, in anderen Fällen müssen sie es ohne 



 

 88 
 

 

ihre Kinder verlassen. Welche Fälle überwiegen, kann aufgrund dieser Forschung nicht 

beantwortet werden.  

 

Die Kenntnisse des Erbrechts sind sehr gering, einige Interviewpartnerinnen konnten dazu gar 

nichts sagen. Es kommt nur selten vor, dass Frauen ihr ihnen nach russischem Recht 

zustehendes Erbteil bei einem staatlichen Gericht einklagen, weil ihnen gar nicht bewusst ist, 

einen solchen Anspruch zu haben. Laut Libkan Basajewa ist jede zweite Witwe von 

Verletzungen sowohl des Erbrechts als auch des Sorgerechts betroffen (vgl. Basajewa 2009: 

2). Die NGO „Frauenwürde“ informiert Frauen über ihre Rechte, unterstützt sie, ihre 

Erbansprüche vor Gericht durchzusetzen, und hat auch oft Erfolg. (vgl. Basajewa 2009: 3).   

 

Diese Ausführungen über die rechtlichen Regelungen und deren tatsächliche Handhabung in 

den einzelnen Bereichen zeigen die große Bedeutung der Adate im tschetschenischen 

Familienrecht. Für ein tieferes Verständnis der Zusammenhänge und die Beantwortung der 

Forschungsfragen bedarf es einer Analyse der Forschungsergebnisse, die Inhalt des nächsten 

Kapitel ist.  

 

5.6. Analyse nach Franz und Keebet von Benda-Beckmann 

 

Bei dieser Analyse werden zuerst die Normenordnungen im Einzelnen und dann die 

Beziehungen dieser Normenordnungen zueinander analysiert. Dabei bediene ich mich der 

analytischen Konzepte von Franz und Keebet von Benda-Beckmann und gehe nach den von 

ihnen vorgeschlagenen Kategorien zur Analyse rechtspluralistischer Systeme vor, soweit sie 

mir zur Beantwortung der Forschungsfragen im tschetschenischen Kontext sinnvoll 

erscheinen.  

 

Beruhten im Kapitel 5.5. meine Ausführungen auf konkreten Antworten auf konkrete Fragen, 

so gilt es bei der Analyse, Bewertungen vorzunehmen, Schlüsse aus Nebenbemerkungen oder 

nonverbalen Äußerungen zu ziehen. Das Bild, das daraus entstehen wird, ist ein von mir 

persönlich aufgrund meiner Forschung gewonnenes, das nur eine von mehreren 

Wirklichkeiten abbilden kann. In diesem Bild sind die Meinungen meiner 

Interviewpartnerinnen und ExpertInnen, der von mir gelesenen Literatur und meiner 

persönlichen Auswertung verarbeitet.  
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5.6.1. Analyse der Normenordnungen 

 

Sind die drei zu vergleichenden Normenordnungen im Sinne meiner Definition von Recht 

auch wirklich als Rechtsordnungen zu betrachten? Wie sind sie legitimiert? Wo gelten sie? 

Über welche Rechtskenntnisse verfügt die tschetschenische Bevölkerung? 

 

Rechtsdefinition  

 „Eine Verhaltensnorm gilt als Rechtsnorm, wenn sie die Autonomie der Mitglieder einer 

Gesellschaft in bestimmtem Maße anerkennt oder beschränkt, und wenn deren Einhaltung 

durch eine, auf eine besondere, von der Gesellschaft anerkannte Art von Zwang durchgesetzt 

werden kann.“ 

Wie bereits im Kapitel 4.1. ausgeführt, ist nach Franz von Benda-Beckmann das wichtigste 

Kriterium, das Recht zu Recht macht, die Anerkennung und Beschränkung der Autonomie der 

Mitglieder der Gesellschaft in einem bestimmten Maße (vgl. F. v. Benda-Beckmann 2007b:  

49). Ein weiteres Kriterium ist die gesellschaftlich anerkannte Sanktion für 

Normabweichungen, die sich auf das Verhalten der Menschen auswirkt. 

 

Anerkennung und Beschränkung der Autonomie 

Alle drei Normenordnungen räumen den Gesellschaftsmitgliedern Autonomien ein. 

Beschränkungen dieser Autonomien dienen in der Regel dem Schutz einer bestimmten 

Menschengruppe. Während im staatlichen Recht Anerkennung und Beschränkung der 

Autonomie der Gesellschaftsmitglieder in Gesetzen ihren Niederschlag finden, gründet sich 

das Schariarecht auf den Koran und das Gewohnheitsrecht auf Bestimmungen, die in der 

Gesellschaft von Generation zu Generation mündlich weitergegeben werden.  

In den drei Rechtssystemen ist es den Menschen etwa gleichermaßen gestattet, nach freiem 

Willen zu heiraten oder sich scheiden zu lassen. Diese Autonomie wird dadurch beschränkt, 

dass dabei bestimmte Regeln eingehalten werden müssen, etwa um Kinder zu schützen. Die 

konkreten einschränkenden Regeln unterscheiden sich, wie aus den Tabellen in vorigen 

Kapitel ersichtlich ist.  

 

Sanktionen bei Normabweichungen 

Wieweit sich Menschen in ihrem Verhalten von der angedrohten Sanktion leiten lassen, hängt 

von der Sanktion selbst ab, vor allem aber von der Wahrscheinlichkeit, dass sich diese 

Sanktion verwirklicht. 
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Das russische Recht kennt verschiedene Arten von Sanktionen für Verhalten, das von der 

vorgeschriebenen Norm abweicht. Diese sind im Allgemeinen von der Bevölkerung der 

Russischen Föderation anerkannt. Auch für TschetschenInnen ist klar, dass sie BürgerInnen 

der Russischen Föderation sind und daher die russischen Gesetze auch für sie gelten und 

ihnen ihre Sanktionen drohen.  

Für die Bevölkerung klar erkennbare Sanktionen des russischen Rechts sind Freiheitsstrafen 

und Geldstrafen, die es nur im Strafrecht gibt. Dieses spielt in zwei Bereichen in das 

Familienrecht hinein:  

Erstens ist der Brautraub unter dem Titel Entführung von Personen vom russischen Recht (§ 

126 Strafgesetzbuch der RF) mit einer Freiheitsstrafe von vier bis acht Jahren, durch einen 

Ukas von Präsident Kadyrow mit einer Geldstrafe von 1 Million Rubel bedroht. Nach den 

Aussagen der tschetschenischen Interviewpartnerinnen ging der Brautraub aufgrund der vom 

Präsidenten angedrohten Geldstrafe in der letzten Zeit leicht zurück. Eine Geldstrafe nach 

dem Ukas von Kadyrow gilt offenbar als wahrscheinlicher als eine Haftstrafe nach dem 

russischen Recht, auch wenn Kadyrow durch die Festlegung einer strafrechtlichen 

Bestimmung gegen die Verfassung der Russischen Föderation verstößt. Die entführte Braut 

wird in der Regel geheiratet und der Raub gilt dadurch in der tschetschenischen Gesellschaft 

als gesühnt. Die Behörden werden in den wenigsten Fällen informiert. Erfahren sie davon, 

werden von der tschetschenischen Bevölkerung Geldstrafen, nicht aber Haftstrafen erwartet, 

weil die Behörden, die Kadyrow unterstehen, solche nicht verhängen.  

Zweitens fällt auch die Verletzung der Unterhaltspflicht in den Bereich des Strafrechts und 

wird nach § 157 Strafgesetzbuch der RF mit Besserungs- oder Zwangsarbeiten oder 

Freiheitsentzug bis zu drei Monaten bestraft. Die Unterhaltspflicht von Frauen für Kinder, die 

bei ihren Vätern leben, ist in der tschetschenischen Gesellschaft nicht anerkannt und völlig 

inakzeptabel. Daher wird die Verletzung solcher Unterhaltspflichten nicht angezeigt. Dieses 

russische Strafgesetz beeinflusst das Verhalten der Bevölkerung überhaupt nicht. Leben die 

Kinder bei den Müttern, so zahlen die Väter auch nicht regelmäßig Unterhalt, befürchten aber 

keine staatlichen Sanktionen, weil nach den Angaben aller Interviewpartnerinnen nur ganz 

selten Anzeigen wegen rechtswidrigen Verhaltens bei den Behörden erstattet werden und 

diese auch von sich aus nicht tätig werden und laut Vera „ihre Augen verschließen“.  

Anders ist die Situation im Familien- und Zivilrecht, wo die Sanktionen nicht so klar 

erkennbar und indirekter sind. Sie bestehen zumeist in der Nichtanerkennung eines Status 

oder Rechtsverhältnisses, z.B. einer Ehe, wodurch auch die Rechtsfolgen nicht eintreten.  
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Diese „Sanktion“ ist für die tschetschenische Bevölkerung nur dann von Bedeutung, wenn die 

Rechtsfolge auch tatsächlich erforderlich ist. So geht ein nach tschetschenischem Recht 

verheiratetes Ehepaar erst dann zum Standesamt, um sich trauen zu lassen, wenn es für 

bestimmte Zwecke eine offizielle Heiratsurkunde benötigt. Die Entstehung von Erbrechten 

oder eventuellen Unterhaltsansprüchen durch eine offizielle Trauung vor dem staatlichen 

Standesamt ist für TschetschenInnen nicht immer klar oder hat zumindest keine Auswirkung 

auf ihr Verhalten.  

 

Auch das Schariarecht sieht Sanktionen für die Nichteinhaltung der schariarechtlichen 

Normen vor.  

Diese bestehen einerseits im göttlichen Zorn, der von gläubigen MuslimInnen gefürchtet 

wird, und andererseits in der gesellschaftlichen Ächtung, die das Verhalten von 

TschetschenInnen in  streng nach Islam lebenden teips beeinflussen. So sagte Sarema, dass 

sich ihr sehr gläubiger teip nur an das islamische Recht hält und sich jedes Familienmitglied 

der Familie verpflichtet fühlt und Vera: „Jeder trägt selbst die Verantwortung vor Gott.“ 

Imam B. bedauerte in unseren Gesprächen mehrmals, dass das Schariarecht in Tschetschenien 

sehr schlecht verankert und nicht durchsetzbar ist und nur von gläubigen TschetschenInnen 

befolgt wird. Im Allgemeinen hat das islamische Recht in Tschetschenien nur insoweit 

Bedeutung, als es mit den Adaten vereinbar ist.  

Wie bereits erwähnt, versucht jedoch Präsident Ramsan Kadyrow, zunehmend islamische 

Gesetze einzuführen, wie z.B. den Kopftuchzwang in öffentlichen Gebäuden. Für Verstöße 

dagegen ist zwar keine offizielle Sanktion vorgesehen, aber die sogenannten 

„Paintballattacken“, das Beschießen von nicht entsprechend verhüllten Frauen mit 

Farbpatronen, wird von den Behörden geduldet und nicht verfolgt. Laut Human Rights Watch 

gibt es sogar Vermutungen, dass die Urheber dieser Angriffe auf Frauen tschetschenische 

Polizeibeamte sind (vgl. URL 18). Kadyrow selbst ist der Meinung, die Frauen hätten die 

Übergriffe verdient. Eine solche Meinung fördert erniedrigendes Verhalten Frauen gegenüber 

(vgl. URL 18), was sich gerade bei familienrechtlichen Angelegenheiten auswirkt. Die Frauen 

halten sich aus Angst vor Angriffen an das Gebot, in der Öffentlichkeit ein Kopftuch zu 

tragen (vgl. URL 23). 

 

Als stärkste Sanktion für normabweichendes Verhalten nach dem tschetschenischen 

Gewohnheitsrecht gilt der Verlust der Ehre, der zur Schande für die ganze Familie und zu 

schwerwiegenden Folgen für das Leben in der Gesellschaft führen kann. Diese Sanktion wird 
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als sehr bedrohlich empfunden, weil sie sogar Verlust der wirtschaftlichen Existenz und des 

sozialen Status bedeuten kann, und beeinflusst daher das Verhalten der TschetschenInnen in 

hohem Maße. 

 

Es sind somit alle drei in Tschetschenien angewendeten Rechtsordnungen aus 

rechtsethnologischer Sicht als Recht zu betrachten, weil sie Autonomien anerkennen und 

beschränken. Auch Sanktionen für Übertretungen sind vorgesehen und allgemein anerkannt. 

Allerdings beeinflussen sie das Verhalten in unterschiedlichem Ausmaß. Das selbst regulierte 

soziale Feld hat nach Sally Moore durch die direktere Umsetzung der Sanktionen oft eine 

effektivere Kontrolle über die Mitglieder als der Staat und das Gesetz (vgl. Moore 1973: 744). 

Dies trifft auch in Tschetschenien mit seiner segmentären Sozialstruktur zu.  

 

Grundlegende Legitimation 

Ein wichtiges Element in der Erforschung von Rechtssystemen ist die 

Legitimationsgrundlage. Damit eine Rechtsordnung wirksam werden kann, muss sie 

grundsätzlich legitimiert sein. Es geht vorerst also um die Frage, woraus eine Rechtsordnung 

ihren Geltungsanspruch zieht. Die Frage, ob diese Rechtsordnung auch anerkannt und befolgt 

wird, steht zwar damit in Zusammenhang, wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt 

beantwortet. 

 

Das russische Recht beruft sich auf das Volk als Souverän und die Verfassung, in deren 

Rahmen es gesetzt wird und die den staatlichen Aufbau regelt.  

Das islamische Recht beruft sich auf Gottes Wort und die göttliche Offenbarung, wie im 

Koran niedergeschrieben. 

Das tschetschenische Gewohnheitsrecht ist ein von der Gesellschaft geschaffenes Recht, 

welches durch die vorstaatliche Tradition legitimiert wird. Seine Geltung beruht „auf 

anhaltender Befolgung gewisser Normen“ (Luchterhandt 2008: 246).  

Durch jede zusätzliche konkurrierende Legitimationsgrundlage wird „die legitime Macht der 

hinter den jeweiligen Ordnungen stehenden Autoritäten relativiert“ (F. v. Benda-Beckmann 

2008: 65).  

 

Geltungsbereich 

Jede Rechtsordnung legt ihren Geltungsbereich selbst fest. Er kann sich von Rechtsordnung 

zu Rechtsordnung unterscheiden.  
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Der Geltungsbereich des russischen Rechts ist klar abgesteckt: es gilt in der gesamten 

Russischen Föderation, also auch in Tschetschenien.  

Das Schariarecht gilt in islamischen Gesellschaften, wobei die Ausbreitung einer religiösen 

Gemeinschaft mit einer geographischen Region zusammenfallen kann, aber nicht muss. Die 

Tschetschenische Republik ist zu einem hohen Prozentsatz muslimisch und insoweit dem 

Schariarecht unterworfen. Die tatsächliche Anwendung des Schariarechts hängt aber 

überwiegend von anderen Faktoren ab, wie etwa vom Ausmaß der Gläubigkeit oder seiner 

Durchsetzung durch islamische Autoritäten. 

Die tschetschenischen Adate gelten in der gesamten Tschetschenischen Republik. Neben 

diesem geographischen Geltungsbereich ist bei den Adaten auch der soziale Geltungsbereich 

von Bedeutung. Denn die Interviewpartnerinnen berichteten, dass die Adate zwar in ganz 

Tschetschenien gelten, oft aber von Dorf zu Dorf, von teip zu teip differieren und in einer 

speziellen Ausgestaltung nur innerhalb einer bestimmten Gesellschaftsgruppe gültig sind. 

Viele im österreichischen Exil lebende TschetschenInnen halten sich auch hier an die Adate, 

z.B. bei Eheschließungen, die auch in Österreich sehr häufig nur vor dem Mullah, nicht aber 

vor einem österreichischen Standesamt geschlossen werden.  

 

Rechtskenntnisse und Überlieferung 

Woher beziehen die Menschen ihre Rechtskenntnisse, wie abstrakt oder konkret und 

differenziert sind diese? Wie werden die Bestimmungen der einzelnen Normenordnungen 

überliefert? 

 

Alle Interviewpartnerinnen wissen, dass es russisches Recht, Schariarecht und Adate gibt. 

Das Wissen um das russische Recht erschöpft sich oft in der Kenntnis seiner Existenz und 

Geltung, vor allem im Bereich des Erbrechts. In manchen Bereichen sind meinen 

Interviewpartnerinnen die Inhalte des russischen Rechts klar, etwa die Form für das 

Zustandekommen einer gültigen Ehe, Heiratsalter oder das Verbot der Polygamie. Ihr 

Anspruch als gesetzliche Erbinnen auf einen Teil des Nachlasses ihres verstorbenen 

Ehemannes ist nicht allen von mir interviewten Frauen klar, ihre Unterhaltspflicht gegenüber 

Kindern, die beim Vater leben, ist ihnen unbekannt. Die Frauen wissen grundsätzlich, dass 

ihnen Rechte nach russischem Recht zustehen, aber nicht genau und in welchem Ausmaß.  

Nach der Erfahrung von Evelyn Rainer von IOM sind die meisten Frauen grundsätzlich über 

ihre Rechte nach russischem Recht informiert. Von den ExpertInnen und in diversen Artikeln 

im Internet wird die Rechtskenntnis der tschetschenischen Frauen als eher gering 
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eingeschätzt. Die NGO „Frauenwürde“ in Grosny geht von einem geringen Niveau der 

Rechtskenntnisse aus und bietet Frauen Seminare über Menschenrechte an. Sie hofft, dass 

Frauen bereit sind, für die Durchsetzung ihrer Rechte zu kämpfen, wenn sie darüber 

informiert sind. (vgl. Basajewa 2009: 3).  

Über Schariarecht und Adat wissen die Frauen besser Bescheid und konnten viele konkrete 

Regelungen nennen, wussten allerdings oft nicht, ob eine Regel der einen oder anderen 

Rechtsordnung zuzuordnen ist. So ist etwa Rita der Meinung, dass die tschetschenischen 

Adate dasselbe wie muslimisches Recht sind. Diese Vermischung von Adat und Scharia 

beruht weniger auf Unkenntnis als auf der Vermischung von Adat und Scharia bei der 

tatsächlichen Rechtsanwendung.  

 

In allen Rechtsordnungen gibt es Bereiche, in denen die Frauen mangelnde oder falsche 

Informationen haben.  

Ein Beispiel ist der Brautraub: Viele Frauen wissen zwar, dass Brautraub nach russischem 

Recht verboten, nicht aber, dass er mit Freiheitsstrafe bedroht ist. Da Präsident Kadyrow eine 

Geldstrafe festgesetzt hat, halten sie diese für die Sanktion des russischen Rechts, obwohl sie 

der russischen Verfassung widerspricht.  

Fremd ist offensichtlich allen Interviewpartnerinnen die Unterscheidung des russischen 

Rechts zwischen Unterhalt für Kinder und Unterhalt für die geschiedene Ehefrau.  

Ein weiteres Beispiel ist Veras Überzeugung, dass nach Schariarecht Kinder bis zum Alter 

von 10 Jahren auf jeden Fall bei der Mutter bleiben können oder dass ein Mann sich so lange 

nicht von seiner Frau scheiden lassen kann, bis seine minderjährigen Töchter erwachsen sind. 

Sie befürwortete die ausschließliche Anwendung von Schariarecht und nannte 

Bestimmungen, die Frauen mehr Rechte geben als die vom Imam B. genannten.  

 

In engem Zusammenhang mit der Rechtskenntnis steht die Art der Überlieferung. Während 

das russische Recht in den russischen Gesetzbüchern und die islamischen Gesetze im Koran 

schriftlich festgehalten sind, wird das Gewohnheitsrecht nur mündlich weitergegeben. Die 

von den Russen im 19. Jh. verfassten Adat-Bücher haben keine Bedeutung für die 

Rechtskenntnisse der tschetschenischen Bevölkerung, weil sie veraltet und überdies 

unbekannt sind. Die empirische Forschung hat ergeben, dass die Rechtskenntnis im Bereich 

des Gewohnheitsrechts am höchsten ist. Denn das Gewohnheitsrecht ist erstens auf die 

mündliche Überlieferung angewiesen und diese wird daher gepflegt und es wird zweitens am 

häufigsten angewendet und ist Teil des Alltags der TschetschenInnen. Rechtskenntnis 
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verschafft sich ein Mitglied der Gesellschaft in der Regel nicht, indem es Gesetze und 

rechtliche Bestimmungen liest, sondern indem es hört, sieht und erlebt, wie Entscheidungen 

getroffen und familienrechtliche Angelegenheiten geregelt werden.  

 

5.6.2. Analyse des Rechtspluralismus 

 

Auch in diesem Kapitel gehe ich nach den von F. und K. v. Benda-Beckmann 

vorgeschlagenen Analysekategorien vor. Es geht darin um die Beziehungen der 

Normenordnungen zueinander und den Rechtspluralismus in Tschetschenien. Einer der 

wichtigsten Punkte der Analyse ist die Erforschung der Anwendung der jeweiligen 

Rechtsordnungen sowie der Gründe für die Dominanz einer Rechtsordnung gegenüber einer 

anderen. Abschließend gehe ich auf Konflikte, Instanzen zur Konfliktlösung und 

Entscheidungen ein. 

 

Beziehungen der Rechtsordnungen zueinander 

Um zu klären, ob Rechtspluralismus vorliegt oder nicht, muss untersucht werden, ob und in 

welchem Ausmaß Rechtsordnungen konkurrierende andere anerkennen und welche Folgen 

eine solche Anerkennung hat.  

Wie bereits erläutert, werden in Tschetschenien faktisch nebeneinander das russische Recht, 

das Schariarecht und das tschetschenische Gewohnheitsrecht angewendet. 

 

a) Sicht des russischen Rechts 

Gemäß Art. 4 der russischen Verfassung gilt sie auf dem gesamten Territorium der 

Russischen Föderation. Gesetze und andere Rechtsakte, die in der Russischen Föderation 

verabschiedet werden, dürfen gemäß Art. 15 der Verfassung nicht widersprechen. Zudem ist 

die Russische Föderation ein weltlicher Staat, weshalb keine Religion als staatlich oder 

verbindlich festgelegt werden darf (Art. 14. Verf. d. RF). Gemäß Art. 15, 3. dürfen nicht 

bekannt gemachte Gesetze nicht angewendet werden und weiter „jegliche normative 

Rechtsakte, die die Rechte, Freiheiten und Pflichten des Menschen und Bürgers berühren, 

dürfen nicht angewendet werden, sofern sie nicht zur allgemeinen Kenntnisnahme 

veröffentlicht worden sind“ (Art. 15, 3. Verf. d. RF). Dies sind nur einige der 

Verfassungsbestimmungen, aus denen sich eindeutig ableiten lässt, dass der russische Staat 

keine andere Rechtsquelle anerkennt als die staatliche, also weder das Schariarecht noch das 

Gewohnheitsrecht. Daher sind Eheschließungen und Scheidungen auf der Grundlage der 
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Adate oder der Scharia aus der Sicht des russischen Staates wirkungslos und ohne 

Rechtsfolgen, wie z.B. Ehelichkeit des Kindes, Unterhalt oder Erbansprüche. Ebenso wenig 

anerkennen die russischen Behörden Entscheidungen von Ältestenräten oder Dorfgerichten. 

 

b) Sicht des Schariarechts 

Das islamische Recht versteht sich als direkt von Allah geoffenbartes Recht, das natürlich 

allen anderen Rechtsordnungen vorgeht. Wenn sich die religiösen Führer nach staatlichem 

und nicht islamischem Recht richten, ist dies aus den tatsächlichen Machtverhältnissen, nicht 

aber aus dem islamischen Recht zu erklären. Wie Imam B. ausführte, sind in Rußland Kirche 

und Staat getrennt, der Islam ist aber eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Das islamische 

Recht ist in Tschetschenien schlecht verankert und hat nur in bestimmten Bereichen 

tatsächliche Bedeutung, die unter der derzeitigen Regierung unter Ramsan Kadyrow 

allerdings zunimmt. „Nach innen biegt er [Kadyrow] sich russisches Recht zurecht: er 

propagiert islamische Gesetze, billigt die Viel-Ehe und setzt auf Zwang zum Kopftuch.“ 

(URL 23).  

Laut Imam B. sind noch viele Bräuche des Adat gültig, die dem Islam widersprechen. Imam 

B. teilte die Adate in dem Islam konforme und dem Islam nicht konforme. Erstere bezeichnete 

er als Teil des Islam, letztere sollten überwunden werden. Aber den Mullahs gelingt es nicht, 

sie auszurotten. 

Für einige meiner Interviewpartnerinnen haben die islamischen Gesetze vorrangige Gültigkeit 

vor allen anderen Regelwerken und sie wünschen sich eine stärkere Einhaltung des 

Schariarechts. Ich habe in meiner Forschung den Eindruck gewonnen, dass manche gläubigen 

Tschetscheninnen den russischen Gesetzen als notwendigem staatlichem Überbau positiver 

gegenüber stehen als den Adaten, die sie als rückständig und frauenfeindlich betrachten.  

 

b) Sicht der Adate 

Ist es die Gemeinschaft, die das Gewohnheitsrecht schafft, so muss es auch die Gemeinschaft 

sein, die andere Rechtsordnungen anerkennt oder ablehnt. Dabei ist das Verhältnis der 

tschetschenischen Bevölkerung zum russischen Recht zwiespältig. Denn die meisten 

TschetschenInnen anerkennen das russische Familienrecht als geltendes Recht, halten sich 

aber nicht daran. Dagegen betrachten viele TschetschenInnen die Adate nicht als offizielle 

Gesetze, sondern als „Familientraditionen“, halten sie aber dennoch für verbindlich.  

Die traditionell orientierte Bevölkerung steht der Scharia, jedenfalls in der von Kadyrow 

vorangetriebenen Form, skeptisch gegenüber und empfindet etwa den vom Präsidenten 
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eingeführten Kopftuchzwang als „Einmischung politischer, behördlicher oder religiöser 

Autoritäten in Bereiche wie Kleiderordnung“ (Brandstetter 2010: 22), der  einen Widerspruch 

zur tschetschenischen Kultur und eine „nicht übliche Einmischung in Familien- bzw. 

Clanangelegenheiten“ (Brandstetter 2010: 23) darstellt. 

 

Nach Otto Luchterhandt kam es im Laufe der Jahrhunderte zu einer „zumeist konfliktfreien 

Koexistenz und teilweise auch zur Verschmelzung von adat und shariat“ (Luchterhandt 2008: 

248). Die islamischen Prinzipien entsprechen den tschetschenischen Adaten insofern, als 

beide Rechtsordnungen einem patriarchalen System entstammen und daher in weiten Teilen 

miteinander vereinbar sind.  

 

Rechtspluralismus 

Im Sinne der Definition von John Griffiths ist Rechtspluralismus in Tschetschenien stark 

ausgeprägt, weil der russische Staat nur das staatliche Recht als Recht anerkennt, während 

außer Streit steht, dass auch andere Normenordnungen gelten und angewendet werden, und 

zwar unabhängig von der Anerkennung durch den Staat.  

Bei meiner Analyse wurde auch die Vorgabe des Ehepaars Benda-Beckmann berücksichtigt,  

zu erforschen, welche Vorstellungen die nicht staatlichen Rechtssysteme von der Geltung der 

anderen Rechtssysteme haben. Denn auch wenn der russische Staat die tschetschenischen 

Adate nicht anerkennt, ist sich die lokale Bevölkerung – wie oben dargelegt – der 

verschiedenen Rechtsordnungen und ihrer tatsächlichen Geltung bewusst. 

 

Exkurs: Rechtspluralismus und Menschenrechte 

Für das westlich geprägte Staats- und Rechtsverständnis ist der Rechtspluralismus allgemein 

und in Tschetschenien im Besonderen unbefriedigend. Der Zwiespalt und Konflikt der 

Rechtsordnungen werden auf die Bevölkerung umgelegt, die sich mit einer unklaren 

Rechtssituation zurechtfinden muss, die Einzelpersonen kaum vor Machtmissbrauch schützt. 

Dies führt zu der Frage, ob die Russische Föderation andere als staatliche Rechte anerkennen 

soll, was diese Situation erheblich erleichtern und verbessern könnte (vgl. Abašin 2003: 207). 

René Kuppe bringt in dieser Frage die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte vom 13.2.2003, Refah Partisi (Die Wohlfahrtspartei), Erbakan u.a. gegen 

Türkei, (vgl. Kuppe 2008: 21) ein. Der Gerichtshof erkennt, dass in einer solchen Pluralität 

von Rechtsordnungen „die Rolle des Staates als Garant der individuellen Rechte und 

Freiheiten sowie als unparteiischer Organisator der Ausübung unterschiedlicher 
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Weltanschauungen und Religionen in einer demokratischen Gesellschaft beseitigen“ (EuGRZ 

2003: 217) und dadurch zu einer konventionswidrigen Situation führen würde.  

Würde der russische Staat Schariarecht oder Adat anerkennen, geriete er in Widerspruch mit 

der Menschenrechtskonvention und seiner Verfassung, weil daraus eine Beschränkung  der 

Menschenrechte und Grundrechte resultieren würde. So wäre die durch Art. 19, 3. der 

Verfassung festgeschriebene Gleichheit von Mann und Frau und das Grundrecht auf Freiheit 

nicht gewährleistet, weil sowohl das Schariarecht als auch das tschetschenische 

Gewohnheitsrecht den Mann der Frau überordnen. Kuppe hält entgegen, dass ein Staat, der 

eine alternative Rechtsordnung anerkennt, dies in der Regel mit der Einschränkung tut, dass 

dadurch fundamentale und verfassungsmäßige Grundwerte nicht verletzt werden dürfen (vgl. 

Kuppe 2008: 34). Eine Anerkennung unter einem solchen Vorbehalt (ordre public) würde die 

Situation nicht klären, weil in jedem Einzelfall die angewendeten Rechtsnormen an der  

Verfassung und dem Grundrechtskatalog gemessen werden müsste. Das Ergebnis wäre eine 

starke Verfremdung der Adate und der Scharia in zentralen Familienrechtsfragen.  

Dass der russische Staat in Tschetschenien seine Rechtsordnung, die der 

Menschenrechtskonvention gerecht ist, nicht entsprechend durchsetzt – aus welchen Gründen 

auch immer – führt wohl zu einer konventionswidrigen Situation. Allerdings hat dies – soweit 

ersichtlich – noch niemand an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

herangetragen. Die Gründe dürfen sich wohl mit denen decken, die Adat und Scharia zur 

dominanten Rechtsordnung machen. 

 

In der genannten Entscheidung ist auch unter dem Gesichtspunkt des Diskriminierungsverbots 

die Frage angesprochen, ob auch Forderungen religiöser, wohl auch ethnischer, Gruppen, 

nach eigenen Regeln behandelt zu werden, gerechtfertigt sind. Der Gerichtshof erkennt, dass 

die Anwendung verschiedener Rechtsordnungen zu einer unterschiedlichen Behandlung und 

keinem gerechten Ausgleich zwischen den Forderungen einzelner Gruppen und „den 

Interessen der Gesellschaft als Ganzer, die auf dem Frieden und der Toleranz zwischen den 

verschiedenen Religionen und Weltanschauungen“ (EuGRZ 2003: 218) führt. 

 

Es ist nach Abašin zu fragen, ob sich die tschetschenische Bevölkerung oder die muslimische 

Gemeinschaft in Tschetschenien durch die Nichtanerkennung ihrer Rechte diskriminiert fühlt. 

Dabei ist jedenfalls zu berücksichtigen, dass die ethnische Gruppe der TschetschenInnen nicht 

homogen ist, sondern Frauen und Männer unterschiedliche Interessen haben. Ein Anspruch 

der tschetschenischen Bevölkerung auf offizielle Anerkennung ihrer traditionellen 
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Rechtsordnungen ist mir im Laufe meiner Forschung nicht begegnet. Sollte ein solcher jemals 

gestellt und nicht erfüllt werden, so werden sich meiner Meinung nach vor allem Männer 

durch eine solche Nichtanerkennung diskriminiert fühlen, aber auch Frauen, die die 

traditionellen Adate für verbindlich halten. Aber es gibt auch Frauen, die sich durch die Adate 

in vielen Bereichen diskriminiert und in ihrer individuellen Freiheit beschränkt fühlen. Sie 

wären durch das russische Recht rechtlich besser gestellt. Das Frauenzentrum „Frauenwürde“ 

in Grosny fordert: „Wir im Frauenzentrum meinen, wenn Tschetschenien Teil der Russischen 

Föderation ist, dann muss es ein Gesetz geben: nämlich die russische Verfassung.“ (URL 25).  

 

Anwendung der Rechtsordnungen 

Welches Recht wird in Tschetschenien tatsächlich angewendet, wie beurteilen meine 

Interviewpartnerinnen diese Anwendung, wie beeinflusst die pluralistische Rechtsordnung 

das Verhalten der Menschen und wie nutzen die AkteurInnen verschiedene 

Rechtsvorstellungen, um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen?  

 

Während im Kapitel 5.5. die Anwendung konkreter Bestimmungen der verschiedenen 

Rechtsordnungen in den einzelnen Rechtsbereichen dargelegt wurde, werden hier 

zusammenfassende Aussagen dazu getroffen. 

 

Wie die empirische Forschung gezeigt hat, wird in Tschetschenien überwiegend 

Gewohnheitsrecht angewendet, laut Lidia in erster Linie die tschetschenischen 

Verhaltensnormen der eigenen Familie. Manche Gruppen orientieren sich in manchen 

Bereichen am islamischen Recht, zum Teil sind die Adate mit islamischem Recht vermischt. 

Selbst der Jurist Tagir Shamsudinov bestätigte, dass die Adate und das Schariarecht in 

Tschetschenien so stark vermischt sind, dass viele Menschen gar nicht mehr wissen, welche 

Regelungen gelten. Daher kann man die Bedeutung des Schariarechts auch nicht richtig 

ermessen. Imam B. erläuterte dazu, dass die Menschen zwar den Islam wollen und sich als 

MuslimInnen sehen, nicht aber das Schariarecht. Nur in streng gläubigen teips, wie etwa 

Saremas teip, wird nur Schariarecht angewendet und Adate können nur wirksam werden, 

wenn sie der Scharia entsprechen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es vor allem Frauen 

sind, die sich die Anwendung des Schariarechts wünschen, während die Männer die Adate 

bevorzugen. 

Nach Einschätzung meiner Interviewpartnerinnen kennt die Bevölkerung das russische Recht, 

anerkennt es als geltendes Recht, wendet es aber nur selten an. Dies wird mit Aussagen wie 
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„das russische Recht gilt nur für Russen“ (Rita) oder etwas differenzierter „wir haben 

russische Gesetze, wenden sie aber nur an, wenn wir sie brauchen“ (Lidia) begründet. Und 

Lidia erklärte auch ausdrücklich: „Bei uns gilt das russische Recht, aber wir wenden nur Adat 

an“, denn „Adate wird es geben, solange es Tschetschenen gibt.“ Für Gesine Dornblüth gilt 

die russische Verfassung oft nur auf dem Papier: „Die Gesellschaft orientiert sich statt dessen 

an den archaischen Adaten [… und] stellt den Clan über alles.“ (URL 25). Nach Merima 

werden Gesetze, die nicht zu den eigenen Gesetzen passen, umgangen: „Was den Adaten 

widerspricht, wird abgelehnt und nicht eingehalten.“ 

Auch Götz und Halbach kamen zu der Erkenntnis, dass „die Rechtskultur der Tschetschenen 

[…] insgesamt stärker von Normen des Adats als von der Scharia bestimmt [wird].“ 

(Götz/Halbach 1994: 337). Idris Temirbulatov meint darüber hinaus, dass das Volk früher 

nicht darüber nachgedacht hat, „ob die von den Bräuchen festgelegten Anforderungen gerecht 

oder vernünftig sind“ (URL 8). Heute kann man von einer solchen kritiklosen Haltung nicht 

mehr ausgehen. 

 

Für Lidia ist die Einhaltung der islamischen Gesetze für MuslimInnen sehr wichtig, gelingt 

aber in Tschetschenien nicht immer. Ihrer Meinung nach konnten sich die muslimischen 

Gesetze nicht durchsetzen, weil die Adate schon vorher da waren. Es wäre aber besser, nur 

nach dem Islam zu leben. Auch Vera würde eine stärkere Einhaltung der Schariaregeln 

bevorzugen, dann wäre „das Leben schöner und einfacher“. Sie meinte, Adate braucht man in 

der heutigen Zeit nicht, da der Koran keine Fragen offenlässt und das göttliche Gesetz nicht 

falsch sein kann. Sie bezeichnete sowohl Adate als auch das russische Recht als menschliche 

Erfindung, die niemand braucht. Gottes Wort, das im Koran steht, ist allein verbindlich. 

„Wenn man sich an die muslimischen Gesetze hält, braucht man keine Adate. Aber die 

Tschetschenen sagen, wenn du dich nicht an Adat hältst, bist du kein vollwertiger 

Tschetschene.“ Vera hält die strenge Einhaltung der Adate für grausam und „wir müssen 

diese Grausamkeit fortsetzen.“ Der Wunsch nach einer verstärkten Anwendung des 

Schariarechts wird mit einem stärkeren Schutz von Frauen- und Kinderrechten begründet 

sowie mit dem religiösen Bekenntnis zum Islam. 

 

Wie Menschen verschiedene Rechtsvorstellungen nutzen, um ihre Ziele zu erreichen, ist eine 

politische Frage. Recht ist ein Mittel für die Mächtigen, um Ziele durchzusetzen und Macht 

auszuüben, aber auch weniger mächtige Personen können Recht nutzen, um gegen ihre 

Unterdrückung zu kämpfen (vgl. F. und K. v. Benda-Beckmann 2001:  3). 
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Dabei geht es darum, wer die Macht hat, Rechtsvorstellungen zu nutzen, also die Macht über 

die Ressource Recht. Diese Macht kann einerseits darin bestehen, die Anwendung von 

Gesetzen durchzusetzen und andererseits das Recht selbst zu setzen. Das sind in einer 

patriarchalen Gesellschaft in erster Linie Männer, und zwar vor allem mächtige Männer wie 

der Präsident Ramsan Kadyrow, der sich auch selbst gesetzgebende Gewalt anmaßt. Aber 

auch Frauen können Recht als Ressource nutzen, brauchen dazu aber in der Regel die 

Unterstützung ihrer Familie oder einer NGO.  

Laut Vera richten sich die Männer die Gesetze so, wie sie ihren Zielen entsprechen, und 

wenden fast immer Adate an: „Tschetschenen sind Muslime, aber sie machen alles so, wie es 

für sie leichter ist. Sie nehmen sich die Gesetze, die sie brauchen.“ und weiter: „Die Männer 

wollen immer Adate, aber wenn sie eine zweite Frau nehmen wollen, dann richten sie sich 

nach dem Schariarecht.“ Imam B. bestätigte, dass die Tschetschenen „die Dinge so regeln, 

wie sie ihnen besser passen.“ 

Der mächtige Präsident Kadyrow setzte sich die Zurückdrängung der Frauen in den privaten 

Bereich, die Verfestigung der patriarchalen Verhältnisse und das Diktat der „guten Sitten“ 

zum Ziel. Dabei bedient er sich der schariarechtlichen Gesetze, die diesen Zielen dienen, wie 

Kopftuchzwang in öffentlichen Stellen und das Gebot des täglichen Betens in Schulen. Durch 

seine Billigung von Ehrenmorden, mit der Begründung, die Frauen hätten durch ihre losen 

Sitten die Ermordung durch ihre männlichen Verwandten verdient (vgl. URL 20), legt er eine 

Rechtsvorstellung zutage, die dem russischen Recht widerspricht und ihn seinem Ziel der 

Einhaltung eines strengen Sittenkodexes näher bringt. Die Einführung der nach Schariarecht 

erlaubten Viel-Ehe, dient – jedenfalls offiziell – dem Ziel eines schnellen 

Bevölkerungszuwachses. 

Irena Brežna beschreibt diese Situation so: „Ein Patchwork mit Vorschriften aus Adat und 

Scharia überzieht das Land, und Kadyrow als Sonnengott bestimmt je nach seinen 

wechselnden Launen, wohin sich das Volk zu wenden hat.“ (Brežna 2001: 4).  

 

Gründe für die Dominanz einer Rechtsordnung 

Die Gründe, warum und unter welchen Bedingungen eine Rechtsordnung einer anderen 

vorgezogen und durchgesetzt und wie die Anwendung eines Rechtssystems gerechtfertigt 

wird, sind vielfältig und komplex. Im folgenden werden die Gründe dargelegt, über die sich 

die Interviewpartnerinnen einig waren, aber auch Einzelmeinungen, Stellungnahmen der 

ExpertInnen und aus der Literatur.  
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Diese Gründe können jeweils einer von drei Gruppen zugeordnet werden:  

 

1) Sozialstruktur: 

Sowohl aus meiner Literaturrecherche als auch aus meinen Interviews geht hervor, dass 

Familie und teip in ihrer Autorität von den TschetschenInnen höher eingeschätzt werden als 

die staatlichen Autoritäten. Die Bevölkerung identifiziert sich „stärker mit lokalen 

Gemeinschaften (Sippe, Dorf, religiöse Gemeinschaften) als mit der „Nation“ oder der 

universalen islamischen Glaubensgemeinschaft.“ (Götz/Halbach 1994: 337). Diese Formen 

sozialer Organisation sind fest in der Gesellschaft verankert und ihre Gesetze werden aus der 

„festen Überzeugung, zu dem Verhalten rechtlich verpflichtet zu sein“ (Luchterhandt 2008: 

246), befolgt. Die Zugehörigkeit zu einem teip, zu einer Familie, wurde häufig als prägender 

Faktor für das Verhalten und als Grund für die Einhaltung der Adate genannt.  

Ich fragte meine Interviewpartnerinnen, warum sich die Menschen an die Adate halten und 

was passieren würde, wenn sie es nicht tun. Für Rita ist eine Nichteinhaltung gar nicht 

denkbar, weil jemand ein Recht oder eine Pflicht hat und dies immer schon so war und den 

Traditionen der Familie entspricht. Die Familie wird häufig als höchstes Gut angesehen; ihr 

darf man sich nicht widersetzen. So sagte Rita auf die Frage, was passieren würde, wenn ihr 

Sohn sich einmal nicht mehr um ihre behinderte Tochter kümmern würde: „Bis zu ihrem Tod 

muss er sich um sie kümmern. So machen wir das. Sich weigern? Dazu hat er kein Recht.“ 

Das traditionelle Gewohnheitsrecht ist in vielen Menschen tief verwurzelt und wird als 

unausweichlich betrachtet.  

Im Zusammenhang mit der tschetschenischen Familie wurden drei in der Gesellschaft 

wichtige Werte genannt: Gehorsam, Ehre und Schande.  

Der Gehorsam ist in der tschetschenischen Bevölkerung tief verwurzelt. Das Gehorsamsgebot 

hat höchsten Stellenwert und ist vielfältig. Laut Rita muss die Tochter dem Vater gehorchen, 

alle müssen den Eltern gehorchen, sogar die erwachsenen Kinder. Sie hält den Gehorsam für 

das Funktionieren der Gesellschaft für sehr wichtig. Für Merima wird dieser Gehorsam heute 

allerdings nicht mehr von allen geleistet. 

Ehre und Schande haben ein ganz besonderes Gewicht in der tschetschenischen Gesellschaft. 

Die Ehre der Familie ist so wichtig, dass viele individuelle Wünsche, aber auch individuelle 

Rechte, hintangestellt werden müssen. Adate werden befolgt, um die Ehre der Familie nicht 

aufs Spiel zu setzen (vgl. Malek 2008: 45). So traut sich z.B. ein geraubtes Mädchen oft nicht, 

ein Heiratsangebot auszuschlagen, weil dies Schande über den Bräutigam und die ganze 

Familie bringen würde. Viele geschiedene Frauen wagen es nicht, ihre Kinder nach Hause 
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mitzunehmen, weil dies sowohl Schande für die Familie des Mannes, die das Kind der Frau 

überlässt, als auch für die Familie der Frau, die ein „fremdes“ Kind aufzieht, bedeuten kann. 

Eine Frau, die Schande über die Familie gebracht hat, hat es zumeist schwer, in der 

Gesellschaft zu überleben. Da die Sanktion der gesellschaftlichen Ächtung direkt droht und 

sofort eintreten kann, beeinflusst sie das Verhalten ganz wesentlich. Denn diese Ächtung 

bedeutet in Tschetschenien in der Regel auch den Verlust der sozialen und finanziellen 

Sicherheit. Frauen können – wie bereits in Kapitel 3.7. ausgeführt – nur schwer allein leben 

und sind daher auf gute Beziehungen zur Familie angewiesen. Sie können es sich im wahrsten 

Sinne des Wortes „nicht leisten“, gegen die Gesellschaftsordnung zu verstoßen und verzichten 

dafür auf ihnen zustehende Grundrechte. Auch nach Andrea Götzelmann scheuen sich viele 

Frauen, den Traditionen zu widersprechen und das soziale Gefüge zu verletzen. Frauen 

handeln unter dem gesellschaftlichen Druck oft gegen das eigene Interesse, weil sie ihrem 

Gefühl nach keine Wahl haben.  

 

2) Identität 

Die Einhaltung der tschetschenischen Adate wird auch mit der tschetschenischen Identität und 

der tschetschenischen Kultur begründet, vor allem in klarer Abgrenzung zur russischen. Die 

tschetschenische Gesellschaft räumt aus Gründen der Identität und der Tradition ihren 

eigenen Gesetzen einen höheren Rang ein.  

„Laut Umfragen des Latautonomy-Projekts sehen sich Tschetschenen vor allem als 

Tschetschenen und nicht als russische Staatsbürger.“ (Klutschewsky 2005: 337). Durch die 

Kriege und die Deportation 1944 hat sich ein großes Misstrauen gegenüber allem, was 

russisch ist, aufgebaut. Der ständige Kampf gegen die russische Übermacht führte zu einem 

starken National- und Traditionsbewusstsein der TschetschenInnen (vgl. Schumann 2007: 

15). In meinen Interviews wurde, wie beispielsweise von Lidia, betont: „Wir sind 

Tschetschenen und haben unsere eigenen Gesetze.“ Lidia fuhr fort: „Wir gehörten immer zu 

Rußland, wollten das aber nie, die Russen haben uns einfach genommen, weil wir ein Nichts 

sind, die Russen machen mit uns, was sie wollen, nicht, was für das tschetschenische Volk gut 

ist. Die Russen bombardieren uns und das tschetschenische Volk leidet.“ Auch Merima fühlt 

sich von den Russen unterdrückt und sieht keinen Grund, deren Gesetze einzuhalten, und 

Sarema sprach sogar von einer Behandlung wie Sklaven durch die Russen.  

Deshalb lehnen auch manche Frauen das russische Recht ab, obwohl es ihnen die Möglichkeit 

geben würde, die alleinige Obsorge für ihre Kinder bis zum Erreichen der Volljährigkeit zu 

bekommen. Chenciner beurteilt die Bedeutung der Adate heute als sehr hoch, weil die 
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Bevölkerung kein Vertrauen in den russischen Staat und die Gerichtsbarkeit hat (vgl. 

Chenciner 2008: 57). Laut  Olszewska und Maciejko ist die Einhaltung der Verhaltensnormen 

zwar schwer für die einzelnen Individuen, Frauen wie Männer, aber sie nehmen diese Bürde 

gerne auf sich, da dies ihre Identität als TschetschenInnen ausmacht (vgl. 

Olszewska/Maciejko 2008: 159). 

Dazu kommt das schlechte Bild, das die TschetschenInnen durch Fernsehberichte von der 

russischen Gesellschaft haben. So berichtete Rita von Drogenexzessen, Verwahrlosung und 

Verrohung der russischen Jugend, die ihrer Meinung nach durch Einhaltung der eigenen 

Gesetze verhindert werden kann. Allen erscheint das Verbot sexueller Beziehungen vor der 

Ehe als sinnvoll. Einige Interviewpartnerinnen bevorzugen auch die Polygamie gegenüber 

einer „verlogenen geheimen Beziehung“ (Sarema,  Elvira), wie dies in Rußland ganz normal 

ist.  

 

3) Macht 

Macht hat, wer die Einhaltung von Regeln gegen den Willen anderer erzwingen kann.  

Dabei geht es erstens um die Konkurrenz innerhalb der Gesellschaft: Männer können das für 

sie oft günstigere Gewohnheitsrecht gegen das von Frauen bevorzugte Schariarecht oder in 

manchen Fällen auch russische Recht durchsetzen. In einem patriarchalen System haben die 

Männer Macht und Entscheidungsgewalt und können bestimmen, welche Gesetze angewendet 

werden. Sie tun dies offenbar nach Belieben. Dazu Vera: „Was der Mann nicht braucht, ist 

schwer einzuhalten.“  

Diese Macht wird zum Teil von den Frauen akzeptiert mit dem Hinweis, dass die Männer die 

Familienoberhäupter sind, sich besser auskennen und den Schutz der Frauen zum Ziel haben. 

So sagte etwa Sarema: „Ich bin eine schwache Frau und will eine schwache Frau sein und 

beschützt werden. Entscheiden ist nicht weiblich.“ Zum Teil wird diese Macht aber auch 

resignierend zur Kenntnis genommen, soweit man leises Sprechen und Seufzen deuten kann. 

Dass diese Macht auch oft mit Gewalt durchgesetzt wird, geht aus den Interviews mit den 

tschetschenischen Frauen nicht hervor, wohl aber aus der Literaturrecherche und den 

ExpertInneninterviews. 

Zweitens geht es um die Konkurrenz zwischen dem offiziell nicht anerkannten Recht und 

dem russischen Recht. Dabei wird der Geltungsanspruch der eigenen Rechtsordnung aufgrund 

von Sozialstruktur, Tradition und Identität von der ganzen Gruppe, bestehend aus Männern 

und Frauen, getragen und als Rechtfertigung der Nichtbeachtung des russischen Rechts 

gesehen.  
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Der Staat, dem die staatliche Zwangsgewalt zur Verfügung steht, hat die Macht, die 

Einhaltung von Gesetzen zu erzwingen. Der russische Staat verlangt, dass die russischen 

Gesetze in der gesamten Russischen Föderation eingehalten werden, sorgt aber nicht dafür, 

dass dies auch wirklich geschieht. Diese Ignoranz des Staates bezieht sich auf Verletzungen 

des russischen Rechts sowohl durch Schariarecht als auch durch Gewohnheitsrecht. Dabei 

gehen die Rechtsverletzungen einerseits von der Bevölkerung aus, wie z.B. bei der 

Eheschließung 13-jähriger Mädchen. Dazu meinte Lidia: „Die russischen Behörden kennen ja 

die tschetschenischen Gesetze, das Heiratsalter, sie mischen sich nicht ein, weil sie wissen, 

dass wir das so machen.“ Oder Vera: „Die russischen Behörden verstehen, dass man das nicht 

mit russischen Gesetzen lösen kann. Wenn das Mädchen sehr jung ist und wenn alle 

einverstanden sind, kommt man mit Gesetzen nicht weiter.“ Aber laut Vera wird auch nicht 

laut darüber gesprochen, es werden keine Anzeigen erstattet, und dadurch wird es den 

Behörden leicht gemacht, wegzuschauen. 

Die russischen Gesetze werden andrerseits aber vom tschetschenischen Präsidenten selbst 

verletzt, wie z.B. durch die Festsetzung einer eigenen Strafe für Brautraub oder die Erlaubnis 

der Polygamie. Laut meinen Interviewpartnerinnen und ExpertInnen räumt die russische 

Regierung dem Präsidenten Kadyrow alle Freiheiten ein, verschließt die Augen und mischt 

sich nicht in die tschetschenische Politik ein, solange der Friede in Tschetschenien gewahrt 

wird, auch wenn sie für die Bevölkerung einen Angstfrieden darstellt. „Moskau schaut 

tatenlos zu, wie der Präsident Stück für Stück das russische Rechtssystem unterminiert und 

gegen ein islamistisch geprägtes ersetzt (URL 24).  

 

Nach F. und K. v. Benda-Beckmann bieten „normative Systeme, vor allem solche mit 

universellem Geltungsanspruch, […] die Grundlage und Legitimierung der Machtausübung“. 

„Auseinandersetzungen über die Geltung unterschiedlicher inhaltlicher Regelungen eines 

Lebensbereichs, Vererbung, Kunst, Ehefragen oder gehöriger Kleidung (Kopftuch), werden 

daher häufig der allgemeinen Frage untergeordnet, welches System dominant sei.“ (F. und K. 

v. Benda-Beckmann 2005a: 97). Das Ehepaar Benda-Beckmann führt weiter aus, dass in einer 

solchen Situation normative Systeme „potentiell um Geltungs- und Herrschaftsansprüche 

konkurrieren“ und die „Art der machtpolitischen Verankerung der Trägergruppen […] damit 

zu einem sehr bedeutsamen Faktor für das Verhältnis zwischen den Systemen [wird]“ (F. und 

K. v. Benda-Beckmann 2005a: 97).  

Im tschetschenischen Familienrecht bedeutet das, dass der Staat mit dem universell geltenden 

Recht, also die Russische Föderation, die Macht dem lokalen Präsidenten überlassen hat und 
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die Durchsetzung des eigenen Rechts sich nicht zum Ziel gesetzt hat. Tschetscheniens 

Präsident Kadyrow ist machtpolitisch gut verankert und kann seine Gesetze diktieren, egal, 

aus welcher Normenordnung sie stammen. Die Macht im engeren persönlichen Bereich haben 

die Familienoberhäupter, die die Adate durchsetzen können, während Frauen, denen dadurch 

Grundrechte verwehrt bleiben, über nur geringe Macht verfügen.  

 

Konflikte 

Warum und in welchen Bereichen entstehen Konflikte und wie werden sie gelöst?  

Zur Beantwortung dieser Fragen habe ich familienrechtliche Vorgänge dahingehend 

untersucht, ob sie von allen beteiligten Personen akzeptiert werden oder nicht. Ich ziehe dazu 

Stellen aus meinen Interviews heran, in denen es um Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz einer 

Regelung nach einer bestimmten Normenordnung geht, die nach einer anderen 

unterschiedlich ausfallen würde. 

 

Obsorge: Während es nach der Meinung der Frauen für die meisten Männer völlig klar ist, 

dass die Kinder ihrer Familie „gehören“ und nur wenige Männer freiwillig die Kinder den 

Müttern zur Erziehung überlassen, ist dies bei den Frauen eher umgekehrt. Die meisten 

meiner Interviewpartnerinnen akzeptieren nicht, dass eine Mutter ihre Kinder nach der 

Scheidung dem Mann bzw. nach dessen Tod seiner Familie überlassen muss und führen dafür 

Gründe an wie: „Die Mutterliebe kann niemand ersetzen.“  (Rita). „Niemand kann ein Kind 

so gut betreuen wie die eigene Mutter. Das ist ein grausames System.“ (Vera). Aber es gibt 

auch Stimmen, die diese Regelung befürworten, wie z.B. Elvira, indem sie sagte: „Die 

emotionale Identität des Kindes hängt vom Vater ab;  der Vater ist wichtig für die Identität, 

vor allem für die Söhne, denn die Identität des Vaters ist die Identität der Familie.“ Außerdem 

erlangt die Frau dadurch viel Freiheit, weil die Kinder versorgt sind. Laut Elvira sehen das 

alle Tschetscheninnen so, was ich aber aufgrund der anderen Interviews und der Aussagen der 

ExpertInnen bezweifle. Auch Doris Vogl schließt aus ihren Forschungen unter Asyl 

suchenden Tschetscheninnen in Österreich auf einen „hohen Unzufriedenheitsgrad unter 

tschetschenischen Müttern in Hinblick auf ihren tradierten sozialen Status als dem Ehemann 

untergeordnete Erziehungsinstanz“ (Vogl 2009: 198).  

Dagegen halten es die meisten Frauen für richtig, bei ihrer Wiederverheiratung ihre Kinder 

nicht in die neue Ehe mitnehmen zu können. Es wäre für die Kinder, vor allem für Mädchen, 

unzumutbar, von einem fremden Mann aufgezogen zu werden und mit ihm in einem Haushalt 

zu leben. 
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Brautraub: Besonders schwierig ist der Brautraub, wenn das geraubte Mädchen und ihre 

Eltern die Eheschließung mit dem Brauträuber ablehnen. Für alle Interviewpartnerinnen ist 

der Brautraub gegen den Willen des Mädchens absolut inakzeptabel und bietet daher viel 

Konfliktstoff. Es ist innerhalb der Familie zu entscheiden, ob das Mädchen zurückgeholt 

werden darf oder nicht.  

Heiratsalter: Das geringe Heiratsalter wird von meinen Interviewpartnerinnen gebilligt, da sie 

dies als freie Entscheidung des Mädchens betrachten. Hier wird wieder die Verlogenheit der 

russischen Gesellschaft ins Spiel gebracht, wenn Vera sagte: „In Rußland ist es ja nicht 

anders. Da leben auch ganz junge Paare zusammen und haben Sex und bekommen Kinder. 

Sie sind eben nicht verheiratet, weil das nicht erlaubt ist. Aber alles andere dürfen sie. Wenn 

eine 16-ige ein Kind bekommt, dann ist das kein Problem. Im Islam ist das offiziell erlaubt 

und nicht so verlogen wie in Rußland.“ 

Polygamie: Die Mehrehe wird von meinen Interviewpartnerinnen mehrheitlich akzeptiert, 

weil erstens dadurch geheime Beziehungen der Männer vermieden werden und zweitens alle 

Kinder mit beiden Elternteilen zusammenleben können und immer genau wissen, wer die 

Eltern sind. Vera gesteht den Männern grundsätzlich zu, mehrere Frauen zu haben, denn 

„Gott hat den Mann so gemacht, dass er nicht das ganze Leben mit einer Frau leben kann, 

anders als die Frau. Der Mann kann nichts dafür, Gott hat ihn so gemacht und ihm 4 Frauen 

erlaubt. So können alle zusammen bleiben, das ist richtig so, Gott hat es so gegeben, dann 

kann es nicht falsch sein.“ Neben dieser Akzeptanz der Polygamie im Allgemeinen würde 

aber keine der von mir interviewten Frauen eine zweite Frau neben sich in der eigenen Ehe 

dulden. 

Erbrecht: Relativ hoch ist auch die Akzeptanz beim Erbrecht, bei dem das geringe oder gar 

nicht zugestandene Erbe der Frauen auch von diesen selbst dadurch gerechtfertigt wird, dass 

die Männer mit ihrem materiellen Erbe auch Verantwortung für Mütter und Schwestern 

übernehmen müssen. Das Beschütztwerden scheint vielen Frauen erstrebenswert, weil eine 

Frau in der tschetschenischen Gesellschaft nicht allein leben kann. Sarema sprach 

ausdrücklich von ihrem Wunsch und ihrem Recht, von den Männern beschützt zu werden.  

 

Es zeigt sich, dass die meisten Konflikte im Kampf der Eltern um die Obsorge nach der 

Scheidung oder im Todesfall des Vaters, bei Brautraub und in Einzelfällen auch bei 

Erbschaften auftreten.  

Elvira meinte, man muss ein System mit allen Vor- und Nachteilen akzeptieren und kann 

nicht nur die Frauen bedauern. „Man kann nicht einfach sagen: Das akzeptiere ich und das 
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nicht. Manchmal ist es schwer, das zu akzeptieren, aber wo ist es leicht? Die Frauen verstehen 

das.“  

Fast keine offenen Konflikte treten im Zusammenhang mit Gewalt auf. Gewalt wird tabuisiert 

und als innerfamiliäre Angelegenheit betrachtet. Durch die Sozialisation, in der die 

Unterordnung der Frau unter den Mann festgeschrieben wird, wird Gewalt oft gar nicht als 

Gewalt wahrgenommen und bietet daher auch keinen Konfliktstoff. So empfinden laut Anna 

Schor-Tschudnowskaja viele Frauen, denen die Kinder weggenommen werden, dies nicht 

automatisch als Gewalt.  

 

Daran schließt die Frage, wie Konflikte gelöst werden. 

Laut Durckheim werden in segmentären Gesellschaften Kooperations- und 

Konfliktbeziehungen in den Segmenten weitgehend selbst reguliert (Hirschberg 1988: 432). 

Dies ist auch in Tschetschenien der Fall.  

Dazu sagte Elvira, dass die tschetschenische Gesellschaft auf Harmonie ausgerichtet ist. 

Wenn ein Konflikt entsteht, ist die ganze Gesellschaft dafür verantwortlich, für eine Lösung 

und für Versöhnung zu sorgen. Dabei stehen nicht die Interessen der am Konflikt beteiligten 

Individuen im Vordergrund, sondern die der gesamten Familien, manchmal sogar eines 

ganzen Dorfes. Daher ist die Akzeptanz einer Lösung auch nicht immer nach unseren 

Maßstäben zu messen, weil unsere Gesellschaft sich stärker nach den Individuen richtet, 

während in Tschetschenien – allgemein akzeptiert – das Gesamtwohl im Mittelpunkt steht. 

Wenn TschetschenInnen die Verantwortung für das Ganze tragen, dann verzichten sie unter 

Umständen auf ihnen aufgrund des russischen Rechts zustehende individuelle Rechte, um die 

eigene Familie nicht zu stigmatisieren.  

An welche Instanzen sich TschetschenInnen wenden können und tatsächlich wenden, wenn 

ein Konflikt nicht gelöst werden kann oder die Beteiligten mit einer Lösung nicht 

einverstanden sind, wird im nächsten Abschnitt erörtert. 

 

Instanzen zur Konfliktlösung und Entscheidungen 

Welche Instanzen stehen den TschetschenInnen in den verschiedenen Rechtsordnungen zur 

Konfliktlösung zur Verfügung und welche werden in Anspruch genommen? Wie werden 

Entscheidungen gefällt und wie werden sie vollzogen?  

 

Die Instanzen, die die russische Verfassung zur Konfliktlösung vorsieht, sind die Gerichte. 

Die tschetschenische Bevölkerung kann sich in familien- und erbrechtlichen Angelegenheiten 
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in 1. Instanz an das Rayonsgericht, in 2. Instanz an das Oberste Gericht der 

Tschetschenischen Republik, in 3. Instanz an das Aufsichtsgericht der Tschetschenischen 

Republik und in 4. Instanz an das Aufsichtsgericht der Russischen Föderation in Moskau 

wenden. Laut Shamsudinov ist die Ausschöpfung der beiden ersten Instanzen ausreichend, 

um den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg anrufen zu können.  

Laut Lidia kann sich eine Frau allein an ein russisches Gericht wenden und braucht dafür 

keinen Rechtsvertreter. Die NGO „Frauenwürde“ in Grosny weist allerdings darauf hin, dass 

eine Frau Zivilcourage, Geld, Wissen, Unterstützung der Familie und Hilfe von Juristen 

braucht (vgl. URL 24).  

 

In der islamischem Gemeinschaft können die Menschen ihre Streitigkeiten vor das 

Schariagericht bringen. Alle tschetschenischen Interviewpartnerinnen erzählten von 

Schariagerichten, bei denen man Rechte einfordern kann. Lidia sprach vom „offiziellen 

Schariagericht, das aber nicht gesetzlich verankert ist“. Sie betonte, dass diese Gerichte in 

erster Linie nach Schariarecht und nicht nach Adat entscheiden: „Der Koran ist wichtiger als 

die Kultur. Bei Entscheidungen müssen die religiösen Regeln beachtet werden.“ Richter des 

Schariagerichts sind die Ältesten der Familie oder des Dorfes, jedenfalls Familienoberhäupter, 

die den Koran, die muslimischen Gesetze und die Adate gut kennen. Richter werden nicht 

ernannt, sondern sind bekannte weise Männer, und alle wissen, an wen sie sich wenden 

können. Laut Imam B. und Tagir Shamsudinov gibt es in Tschetschenien keine 

Schariagerichte. Shamsudinov nannte das Muftiat, an das sich die Konfliktparteien wenden 

können, eine geistliche Instanz, die keine verbindlichen Entscheidungen trifft, sondern 

Empfehlungen abgibt. Diese Empfehlungen werden in der Regel befolgt.  

 

Die entscheidende Instanz nach Adat ist der Ältestenrat, das Dorf- oder das Familiengericht, 

d.h. die Ältesten eines Dorfes oder einer Familie, die im Fall von Streitigkeiten angerufen 

werden und die Entscheidungen fällen.  

 

Was meine Interviewpartnerinnen unter „Schariagerichten“, deren Existenz von Shamsudinov 

und Imam B. in Abrede gestellt wird, genau verstehen, ist nicht eindeutig. Da sie als Richter 

dieser Gerichte die Familien- oder Dorfältesten nannten, handelt es sich möglicherweise um 

Familien- und Dorfgerichte jener teips, in denen Konflikte vorrangig nach islamischem Recht 

geregelt werden.  
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Unter welchen Umständen werden diese Instanzen angerufen?  

Tritt ein Konflikt auf, der innerhalb der Familie nicht gelöst werden kann, so können sich die 

betroffenen Personen an eine Konfliktlösungsinstanz wenden. Wer sich in einem 

rechtspluralistischen System von einer Entscheidung im Rahmen einer Rechtsordnung 

ungerecht behandelt fühlt, kann sich an eine höhere Instanz innerhalb dieser Rechtsordnung, 

aber auch an eine Entscheidungsinstanz einer anderen Rechtsordnung wenden, von der sie 

sich den Zuspruch bestimmter Rechte erwartet. An welche Instanz sich jemand wendet, hängt 

von den Möglichkeiten und den Erwartungen ab.  

 

In erster Linie treten in Tschetschenien die Familienältesten als Berater und Schlichter von 

familiären Konflikten auf. „Dieses System der Ältesten und ihre Konflikt regulierende 

Funktion hat sich über Jahrhunderte bewährt. Die Einhaltung der Rangordnung und 

Autoritätsgehorsam werden vorausgesetzt.“ (Schumann 2007: 14). Meine 

Interviewpartnerinnen bezeichneten sie als Familien- oder Dorfgerichte. Sie treffen 

Entscheidungen in einem Umfeld, in dem sie selbst leben, und sind oft in den Konflikt selbst 

involviert, weil er die eigene Familie betrifft. Die Ältesten sind die Ersten, die um Rat gefragt 

werden. Die Entscheidungen werden in der Regel auch befolgt, weil den Ältesten Gehorsam 

geleistet und Kompetenz zuerkannt wird. Die Konfliktlösungen durch die Ältesten 

funktionieren nur, wenn „Rangordnung und Autoritätsgehorsam“  (Schumann 2007:  14) 

eingehalten werden. Dazu Lidia: „Den Entscheidungen der Ältesten kann man sich nicht 

widersetzen, sie werden mich auf jeden Fall überzeugen.“ Für Sarema ist eine Entscheidung 

ihres Dorfältesten sogar verbindlich, wenn sie in Österreich lebt. Laut Elvira wird ganz 

allgemein den Männern – nicht nur den Ältesten – mehr Entscheidungskompetenz zuerkannt, 

weil „sie sich besser auskennen.“ 

  

Lidia und Sarema würden sich nur an die von ihnen so bezeichneten Schariagerichte wenden. 

Die Interviewpartnerinnen, die von den Schariagerichten sprachen, fügten hinzu, dass deren 

Entscheidungen auf jeden Fall beachtet werden, weil sie auf dem Koran beruhen und daher 

immer gerecht sind. Laut Imam B. stehen die islamischen Gelehrten meistens auf der Seite 

der Väter.  

 

Sich an russische Gerichte zu wenden, um Rechte nach russischem Recht einzufordern, ist in 

der tschetschenischen Gegenwart besonders problematisch. 
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Sowohl meine Interviewpartnerinnen als auch die ExpertInnen erzählten, dass es als Schande 

für die ganze Familie gilt, sich an ein russisches Gericht zu wenden. Lidia bezeichnete den 

Gang zum Gericht als demütigend für die männlichen Familienmitglieder: „Da könnten die 

Leute glauben, es gäbe keinen Mann in der Familie, der Konflikte lösen kann.“ Eine 

Missachtung der Entscheidung der Familie bedeutet die Missachtung der Familie, was 

existenzbedrohende Folgen für eine Frau haben kann. Wer gegen eine Regel der 

Gemeinschaft kämpft, muss viele Hürden überwinden. Daher ist es auch relativ leicht, auf 

Frauen Druck auszuüben, sich „angemessen“ zu verhalten. Die NGO „Frauenwürde“ bietet 

vor allem geschiedenen und verwitweten Frauen im Kampf um Kinder und Erbe Hilfe an 

(vgl. URL 24). Evelyn Rainer von IOM berichtete, dass Frauen manchmal sogar die Hilfe von 

NGOs bei der Einklagung eines Rechts ablehnen, um keinen Konflikt mit der Familie des Ex-

Mannes zu riskieren.  

Eine Familie wird einer Frau nur dann erlauben, sich an ein staatliches Gericht zu wenden, 

wenn auf anderem Weg keine Lösung gefunden werden kann, wenn es der Tochter sehr 

schlecht geht oder „wenn die Psyche bricht“ (Vera). Eine Klage vor Gericht erfordert Geld, 

Energie und auf jeden Fall die Unterstützung durch die Familie, vorzugsweise durch einen 

Mann, um vor Gericht ernst genommen zu werden.  Laut Lidia gab es in den letzten 10 Jahren 

dennoch zunehmend mehr Fälle, in denen Frauen gegen den Willen der Familie die Anrufung 

eines staatlichen Gerichts gewagt haben. Ob eine Frau sich an das Gericht wendet, hängt von 

ihrer individuellen Situation, ihren sozialen Netzwerken, ihrer Traditionalität und Religiosität 

ab (vgl. Brandstetter 2010: 5). „Die Revitalisierung der Traditionen wird nur von Teilen der 

Bevölkerung gutgeheißen, viele Tschetschenen -  nicht nur Frauen – sondern auch Männer – 

stehen ihr durchaus kritisch gegenüber“ (Brandstetter 2010: 5). Es wenden sich zunehmend 

auch Paare nach einer Scheidung bei Problemen um das Sorgerecht an das Gericht (vgl. URL 

10).  

Neben dem gesellschaftlichen Druck von beiden Familien werden viele Frauen von der 

schwierigen oder gar unmöglichen Durchsetzbarkeit der Entscheidung eines russischen 

Gerichts von einer Klage bei Gericht abgehalten. Selten werden Entscheidungen durch die 

Polizei durchgesetzt. Oft geschieht etwas anderes, als im Urteil steht, weil die Entscheidung 

letztendlich über soziale Beziehungen gefällt wird.  

Zudem ist das Vertrauen in die russischen Gerichte äußerst gering. 

Ein weiterer Grund, sich nicht an ein russisches Gericht zu wenden, ist für Shamsudinov die 

Korruption. Denn man kann sich heute in Rußland jedes Urteil kaufen.  
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Die russischen Gerichte haben die familienrechtlichen Fälle nach russischem Recht zu 

beurteilen. Das tun sie in der Regel auch, allerdings erzählte Imam B., dass die meisten 

tschetschenischen Richter auch Islamgelehrte sind und das russische Recht manchmal so 

anwenden, dass es auch dem Schariarecht entspricht und dies entsprechend begründen, wie 

dies das russische Recht verlangt. Und Kadyrow, der einen islamischen Staat herstellen will, 

ist mit den islamischen Richtern durchaus zufrieden. 

Nach Shamsudinov wird ein vernünftiger russischer Richter mit den Parteien sprechen, ihnen 

erklären, dass er – obwohl er Tschetschene und Muslim ist – nur nach russischem Recht 

entscheiden kann, und sie zum Muftiat schicken: „Wir sind doch alle Muslime und 

Tschetschenen. Wir werden doch eine Lösung finden. Man geht nicht gleich zum Gericht. 

Löst die Sache nach unserem Recht, Adat bietet genug Entscheidungsmöglichkeiten.“  Erst 

wenn dies keine akzeptable Lösung bringt, wird er bereit sein, zu entscheiden. 90% der 

Personen, die sich an das Muftiat wenden, sind Frauen.  

Es kommt äußerst selten vor, dass eine Frau ein Berufungsverfahren anstrengt oder das Urteil 

zwangsweise vollziehen lässt. Dazu gehören laut den Expertinnen von IOM viel Mut und viel 

Geld. 

 

Elvira erklärte die Entscheidung, sich an die eine oder andere Instanz zu wenden, mit der 

Schutzfunktion: „Eine Frau wählt, wer sie schützen soll: wählt sie den Schutz des russischen 

Staates, verliert sie Schutz der Tradition, aber sie kann ja den Schutz der eigenen Gruppe 

wählen, das ist die normale Entscheidung. Eine Frau aus der traditionellen Gesellschaft sucht 

selten den Schutz des Staates.“  

 

Die häufigsten vor Gericht gebrachten familienrechtlichen Fälle sind Streitigkeiten um die 

Obsorge. Statistiken darüber sind leider nicht verfügbar.  

Rita erzählte, dass es eine Schande ist, den Kindesvater über das Gericht zur Herausgabe des 

Kindes zu zwingen. Das ist nur möglich, wenn der eigene Vater dies seiner Tochter erlaubt.  

Hat ein russisches Gericht einer Mutter die Obsorge für ihre Kinder zugesprochen, so hat sie 

oft nur ein bedeutungsloses Papier in der Hand, weil es in vielen Fällen unmöglich ist, eine 

solche Entscheidung zu vollziehen. Dazu Shamsudinov: „Die tschetschenischen Väter 

schlagen die Türe zu, geben das Kind nicht heraus und sagen: Ich bin Tschetschene, ich weiß 

selbst, was richtig ist.“  

Wie Andrea Götzelmann berichtete, kann es vorkommen, dass einer Frau von der Familie des 

Mannes angedroht wird: „Wenn du zum Gericht gehst, dann siehst du die Kinder gar nicht 
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mehr. Jetzt sind sie zwar nicht bei dir, aber du kannst sie sehen. Die Verfahren dauern oft zu 

lange, dann sind die Kinder schon groß.“ Auch aus diesem Grund verzichten viele Frauen 

darauf, ihre Obsorgerechte einzuklagen.  

 

Noch seltener wenden sich Frauen an das russische Gericht, um das ihnen nach russischem 

Recht zustehende Erbe einzuklagen. Obwohl die Frauen gute Chancen haben, vor dem 

russischen Gericht zu ihrem Recht zu kommen, schilderte Vera die Situation so: „Wenn ein 

russisches Gericht entscheidet, dass ein Teil der Erbschaft der Frau zusteht, z.B. das Haus, in 

das möglicherweise der Bruder des Mannes bereits eingezogen ist, dann wird die Frau Angst 

haben, dort zu leben oder Geld dafür zu nehmen, sie könnte dann ja einen Unfall haben oder 

von einem Unbekannten erschossen werden, daher bekommt sie für einen Verkauf nur wenig 

und dort bleiben kann sie auch nicht. Sie hat also nicht viel von der Entscheidung. Da alle 

wissen, dass die Frau nicht allein in diesen Haus leben kann, wird auch die gerichtliche 

Entscheidung nicht vollzogen und die Frau wird das Haus nie bekommen. Oft nehmen es die 

Verwandten des Mannes sofort in Besitz. Tun sie das nicht, kann die Frau das Haus 

verkaufen. Aber kein Verwandter, Nachbar oder Bekannter würde es jemals kaufen, in dem 

Wissen, dass dies zu einem Konflikt mit der Familie führen wird. Sie kann es nur billig 

verkaufen.“ Laut Vera wird eine Frau aus Angst vor Konflikten nicht einmal Wäsche oder 

Geschirr aus dem Haus mitnehmen.  

 

Manchmal wird auch der Unterhalt der Kinder vor Gericht eingeklagt. Nach Shamsudinov 

werden solche Entscheidungen am ehesten vollzogen, weil das Gehalt pfändbar ist, aber 

natürlich nur, wenn der Vater Arbeit hat. Aber meistens weiß niemand genau, wie viel der 

Vater wirklich verdient. 

 

Laut Lidia wenden sich TschetschenInnen weder im Fall des Brautraubs noch der 

Vergewaltigung der Braut an ein russisches Gericht oder eine sonstige Behörde. Eine Anzeige 

wird laut Elvira als Wunsch nach Bestrafung des Täters verstanden und verstößt damit gegen 

die Regeln der Tradition. Solche Fälle können nur von den Ältesten gelöst werden, sonst 

könnte eine Blutfehde zwischen den Familien entstehen. 

 

 

Nach dieser Analyse, die den Bogen zwischen den Ergebnissen der empirischen Forschung 

und den theoretischen Ausführungen über Rechtspluralismus spannen soll und auf dem durch 
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die Kontextinformationen vermitteltem Verständnis für die Gegebenheiten in Tschetschenien 

beruht, gilt es abschließend, die vorliegende Arbeit zusammenzufassen. 

 

 

6.    Zusammenfassung und Ausblicke  

 

In diesem abschließenden Kapitel beantworte ich die Forschungsfragen zusammenfassend,  

gebe einen Ausblick auf mögliche weitere Entwicklungen im tschetschenischen Familienrecht 

sowie auf mögliche weitere Forschungen.  

 

Die Forschungsfragen: 

Meine Forschungsergebnisse beruhen auf einer kleinen Auswahl von Meinungen 

tschetschenischer Frauen, ExpertInnen und AutorInnen. Die Aussagen sind zum Teil 

widersprüchlich, weshalb die Antworten nicht als absolute Abbilder der Wirklichkeit gesehen 

werden können. Meine Arbeitshypothese, dass familiäre Angelegenheiten oft nicht nach 

russischem Recht, sondern nach Scharia, dem islamischen Recht, oder nach Adat, dem in 

Tschetschenien angewendeten Gewohnheitsrecht, geregelt werden, wird aber mehrheitlich 

bestätigt.  

 

1. Nach welcher Rechtsordnung werden familienrechtliche Angelegenheiten in 

Tschetschenien in der Praxis geregelt? 

In den meisten Fällen wird Adat angewendet. Die Adate sind in ihren Grundzügen in ganz 

Tschetschenien gleich, unterscheiden sich aber in Details von teip zu teip. Manchmal werden 

die traditionellen Adatregeln heute nicht mehr so streng eingehalten. Gläubige teips halten 

sich vorwiegend an das Schariarecht, das aber zum Teil mit den Adaten so stark verflochten 

ist, dass die beiden Rechtsordnungen oft nicht zu unterscheiden sind. Das islamische Recht ist 

in Tschetschenien schlecht verankert, wird aber unter der Regierung von Ramsan Kadyrow 

zunehmend forciert. Das in Tschetschenien offiziell geltende russische Recht wird nur selten 

angewendet. 

 

2. Wer entscheidet darüber, wie familienrechtliche Angelegenheiten geregelt werden und aus 

welchen Gründen? 

In der patriarchalen tschetschenischen Gesellschaft liegt die Entscheidungsgewalt bei den 

Männern.  
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Sie regeln familienrechtliche Angelegenheiten überwiegend nach dem tschetschenischen 

Gewohnheitsrecht, das sich im Laufe der Jahrhunderte in der segmentären Sozialstruktur, den 

teips, entwickelt hat. Ein Teil der tschetschenischen Bevölkerung, der überwiegend aus 

Männern, aber auch aus Frauen besteht, richtet sich aus tiefer Überzeugung, aus Tradition und 

Verbundenheit mit dem eigenen teip nach den Adaten. Zudem identifiziert sich die 

Bevölkerung als tschetschenisches Volk in Abgrenzung zu Rußland und gibt der eigenen 

Rechtsordnung Vorrang aus Gründen der tschetschenischen Identität. Dem anderen, dem 

nicht überzeugten, Teil der Bevölkerung gegenüber wird zur Durchsetzung des 

Gewohnheitsrechts Macht angewendet. Das Schariarecht kann sich in vielen Bereichen nicht 

gegen die vorherrschenden, tief verwurzelten, Adate durchsetzen. Das russische Recht wird 

von Vielen aus Abneigung und Misstrauen gegenüber dem russischen Staat abgelehnt und 

auch vom Staat selbst nicht (zwangsweise) durchgesetzt. 

Die tschetschenische Bevölkerung – Männer wie Frauen in ihren jeweiligen 

Gestaltungsspielräumen - wägt Alternativen ab und reflektiert, welche rechtlichen 

Möglichkeiten vorhanden und welche davon realistischerweise auch umsetzbar und mit dem 

sozialen Gefüge vereinbar sind.  

 

3. Werden die Regelungen familienrechtlicher Angelegenheiten akzeptiert? 

Wenn Männer entscheiden, sind es vor allem Frauen, die diese Entscheidungen akzeptieren 

müssen. Die Regelungen, die innerhalb der Familie nach Adat oder Scharia getroffen werden, 

werden meistens akzeptiert. Ein Großteil der Frauen ist mit den adatrechtlichen 

Entscheidungen einverstanden, aber nur zum geringeren Teil aus denselben Gründen wie die 

traditionell orientierten Männer, also aus Überzeugung. Die meisten Frauen akzeptieren die 

gewohnheitsrechtlichen Regelungen nur unter dem starkem gesellschaftlichen Druck, der sich 

auf die überragende Bedeutung der Ehre gründet. Der Verlust der Ehre und damit Schande für 

die ganze Familie durch Widerstand gegen gesellschaftliche Regeln kann soziale und 

wirtschaftliche Ausgrenzung nach sich ziehen, die als existenzielle Bedrohung empfunden 

wird. Die Akzeptanz der Adate hängt aber auch von der konkreten Situation ab. So sind 

Frauen mit der Bestimmung, nach einer Scheidung oder dem Tod des Ehemannes die Kinder 

bei der Familie des Mannes zu lassen, im Allgemeinen nicht einverstanden, wohl aber nach 

der Wiederverheiratung der Frau. Dass die Frau den Mann nicht beerbt, wird viel eher 

akzeptiert. Während die Frauen bei der Obsorgeregelung mit der Mutterliebe und der 

natürlichen Aufgabe der Frau argumentieren, halten sie es für unnatürlich, dass Frauen 

Vermögen besitzen oder Entscheidungen über finanzielle Angelegenheiten treffen.  
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Viele Frauen würden sich die ausschließliche Geltung des Schariarechts wünschen, aber nicht 

in der von Kadyrow diktierten Ausgestaltung, sondern streng nach dem Koran.  

Das russische Recht wird auch von den meisten Frauen mehrheitlich abgelehnt, obwohl es 

den Frauen in manchen Punkten besser entsprechen würde, weil es die Grundrechte von Mann 

und Frau gleichermaßen anerkennt. Manche Frauen erkennen das, die meisten verzichten aber 

zugunsten traditioneller Werte und aufgrund des Misstrauens gegen den russichen Staat auf 

diese Rechte. Gläubige Musliminnen stehen dem russischen Recht zum Teil positiver 

gegenüber als den Adaten. 

 

4. Was tun TschetschenInnen im Konfliktfall?  

Im Konfliktfall wenden sich TschetschenInnen an die Familienältesten, das Familien- oder 

Dorfgericht, an die von ihnen benannten, aber offenbar in der Realität nicht existierenden 

Schariagerichte oder an die Schariagelehrten des Muftiats. Sich den adat- oder 

schariarechtlichen Regelungen zu widersetzen und den Rechtsschutz durch ein staatliches 

Gericht in Anspruch zu nehmen, ist sehr schwierig und gilt als Schande für die Familie. Daher 

schrecken viele Frauen davor zurück. Dennoch gibt es zunehmend Fälle, in denen Frauen ihre 

Rechte nach russischem Recht bei einem russischen Gericht einklagen. Dabei geht es 

vorwiegend um Streitigkeiten wie Obsorge, Erbrecht und Unterhalt. Auch wenn diese Frauen 

ihre Ansprüche vor den staatlichen Gerichten durchsetzen, so stößt die Vollziehung dieser 

Entscheidungen auf Schwierigkeiten und ist oft unmöglich, weil die tschetschenische 

Bevölkerung gerichtliche Entscheidungen nicht anerkennt und nach den eigenen 

Rechtsvorstellungen vorgeht. Auf diese Weise werden oft Grundrechte, v.a. der Frauen, 

verletzt und nur einige NGOs wie z.B. „Frauenwürde“ setzen sich für deren Einhaltung ein.  

Zu den Gründen, sich nicht an ein staatliches Gericht zu wenden, gehören Angst vor Schande 

und gesellschaftlicher Ächtung, Angst vor Verlust des guten Rufes der Familie, vor Verlust 

der sozialen Beziehungen und damit verbunden oft der Lebensgrundlage, Angst vor 

Konflikten zwischen den Familien, Resignation vor der Unmöglichkeit, ein solches Urteil 

durchzusetzen, Mangel an finanziellen Mitteln und Unterstützung durch die Familie. 

 

5. Auf welchen Informationsstand gründet sich Akzeptanz oder Nichtakzeptanz der 

 Entscheidungen? 

Die Interviewpartnerinnen sind sehr gut informiert über Adat, relativ gut über Schariarecht 

und russisches Recht, haben aber zum Teil voneinander abweichende Kenntnisse und können 

Gewohnheits- und Schariarecht nicht immer eindeutig auseinanderhalten. Sie sind sich 
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darüber im Klaren, dass eine rechtspluralistische Situation herrscht, dass die Mächtigen – also 

die Männer – bestimmen, welche Rechtsordnung angewendet wird. Sie kennen ihre 

theoretischen Möglichkeiten, auch selbst Einfluss auf die Rechtsgestaltung zu nehmen, und 

wissen über die praktische Durchführbarkeit Bescheid. 

 

Zusätzliches Forschungsergebnis: 

Meine anfänglichen Bedenken, dass das Thema der Arbeit nur in Tschetschenien erforscht 

werden kann, haben sich zum Teil aufgelöst. In Tschetschenien hätte ich die Realität 

möglicherweise nicht besser erfasst. Denn wieweit hätten die Interviewpartnerinnen mich 

dann in familieninterne Vorgänge eingeweiht? Hätten sie nicht vielleicht im eigenen Land 

Angst vor ihren Familie haben müssen, wenn sie sich gegen Traditionen auflehnen und Kritik 

am eigenen System üben? Sie hätten möglicherweise weniger Vertrauen zur Europäerin 

gehabt, Mitglied der Europäischen Union, die Tschetschenien im Stich gelassen hat, als zur 

Österreicherin, Mitglied eines Landes, das ihnen Schutz und Hilfe geboten hat. 

 

Ausblicke 

Eine Änderung der gesellschaftlichen und rechtlichen Rolle der Frauen ist nicht eindeutig 

belegbar. Einerseits werden die Frauen durch die aktuelle Regierung in ihre traditionellen 

Rollen zurückgedrängt, andererseits aber machen emanzipatorische Einflüsse aus dem Westen 

auch vor Tschetschenien nicht Halt. Die zukünftige Entwicklung ist schwer zu erahnen, vor 

allem vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in Rußland nach der Dumawahl vom 4. 

Dezember 2011. Über die Auswirkungen eines Kurswechsels in Rußland auf Tschetschenien, 

egal in welche Richtung, könnte nur spekuliert werden. Politische Veränderungen könnten 

auch auf das Familienrecht als Kern der gesellschaftlichen Vorgänge durchschlagen. 

 

Ich glaube, dass Tschetschenien immer mehr in das Blickfeld Europas und auch der 

europäischen Wissenschaft rücken wird. Es ist zu hoffen, dass das zu weiteren Forschungen 

im Bereich des Rechts ganz allgemein, und des Familienrechts im Speziellen, führen wird. Ich 

haben einen Ausschnitt des tschetschenischen Familienrechts untersucht. Weitere Arbeiten in 

diesem Bereich sollten die männliche Sicht einbeziehen und das Thema im Zusammenhang 

mit Macht-, Gewalt- und Konflikttheorien, Identitätskonstruktionen, Theorien von 

Nationalismus und Ethnizität beleuchten.  
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9.  Abstract 

 

Thema der vorliegenden Diplomarbeit ist das Familienrecht in Tschetschenien in dem ihm 

eigenen rechtspluralistischen Umfeld. Das Familienrecht der Russischen Föderation 

konkurriert mit dem Schariarecht und dem tschetschenischen Gewohnheitsrecht. Nach der 

Darlegung der zum Verständnis wichtigen Kontextinformationen über Geschichte, Religion, 

Sozialstruktur von Tschetschenien und der geschichtlichen Entwicklung seines Familienrechts 

untersucht die Arbeit empirisch, welche Normenordnung unter welchen Bedingungen und aus 

welchen Gründen vorrangig angewendet wird, wie Konflikte gelöst werden und über welche 

Rechtskenntnisse die tschetschenische Bevölkerung verfügt. Im Zentrum der Forschung 

stehen die Rechtsbereiche Eheschließung, vermögens- und unterhaltsrechtliche 

Bestimmungen während der Ehe, Scheidung, Obsorge und Erbrecht. In der Arbeit werden 

Ergebnisse der empirischen Forschung sowie der Literaturrecherche mit theoretischen 

Ausführungen über Rechtspluralismus verknüpft und analysiert.  

 

 

 

This diploma thesis deals with the subject of family law in Chechnya, which is characterised 

by a pluralistic legal system with the family law of the Russian Federation, islamic (sharia) 

law and Chechen customary law existing side by side. Having first outlined the context 

information required for an understanding of the issue, i.e. Chechnya’s history, religion and 

social structure as well as the development of family law, an empirical approach was used in 

order to determine the normative order applied as a matter of preference and the conditions 

and reasons for such application; how conflicts are being resolved; and what Chechen people 

know about law. The research focused on areas of law concerning marriage, property and 

alimony in marriage, divorce, custody and inheritance. The findings of both empirical and 

bibliographical research were linked to the theoretical discussions of legal pluralism and were 

then analysed. 
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